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1. Einleitung 

„Das Verhalten und die Einstellung der gerichtlich Verurteilten ist zum überwiegenden Teil dankbar 

und erfreulich, während die administrativ Versorgten zum grossen Teil unguten Geist, Schlendrian 

und Interesselosigkeit ins Anstaltsleben tragen. Es sind jene, die unsere Bildungskurse nicht besuchen, 

die sich als Lektüre […] Illustrierte zum Blättern und Anschauen wünschen, die sich für nichts begeis-

tern lassen, aber unzufrieden, arbeitsunlustig, gerne über vermeintlich erlittenes Unrecht schimpfend, 

ihre Versorgungszeit einsichtslos und ungebessert hinter sich bringen.“
1
 

 

Diese Zeilen schrieb der Verwalter der luzernischen Zwangsarbeitsanstalt in seinem zweijähr-

lichen Bericht 1957 zuhanden des Regierungsrats und Grossen Rats. Am Schluss seines Be-

richts begrüsste er die bevorstehende Umwandlung der Zwangsarbeitsanstalt in eine Anstalt 

ausschliesslich für den Strafvollzug. Tausende Männer und Frauen wurden zwischen 1888 

und 1959 auf dem „Sedel“ und im „Seehof“ am Ufer des Rotsees administrativ versorgt, ohne 

dass die Eingewiesenen strafrechtlich verurteilt oder gerichtlich angehört wurden. Die Meis-

ten von ihnen waren Luzernerinnen und Luzerner. Nach der Aufhebung der staatlichen 

Zwangsarbeitsanstalt wiesen die Luzerner Behörden ihre Bürger in ausserkantonale Anstalten 

ein. Die Betroffenen konnten nach einem Einweisungsentscheid keinen Rekurs einlegen. Seit 

dem 19. Jahrhundert entstanden in der gesamten Schweiz verteilt zahlreiche Zwangsarbeitsan-

stalten. Wie in anderen Schweizer Kantonen entwickelten sich auch in Luzern aus dem dama-

ligen Armenrecht ein Gesetz über die administrative Anstaltseinweisung von „arbeitsscheuen“ 

und ‚liederlichen‘ Personen, welches 1966 revidiert und erst infolge der Ratifikation der Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention 1981 vollständig aufgehoben wurde. Da die Rechtsla-

ge von Kanton zu Kanton unterschiedlich war, spielte auch der Ort eine Rolle, an dem eine 

potenziell von einer administrativen Versorgungsmassnahme bedrohte Person lebte. Der Lu-

zerner Amtsstatthalter Karl Zbinden schrieb 1942, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts ein „buntes Mosaik origineller kantonaler Zwangsverordnungsgesetze“ entstanden war.
2
 

Dieses Mosaik entwickelte sich in der Schweiz im Lauf des 20. Jahrhunderts zu einer hetero-

genen und kaum zu durchschauenden Rechtspraxis. 

Neben den Verding- und Heimkindern müssen die „administrativ Versorgten“, gemessen an 

deren Anzahl, die grösste Opfergruppe von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der 

Schweiz gewesen sein. Gemäss dem Historiker Urs Germann wurden zehntausende Männer 

und Frauen im 20. Jahrhundert ohne Gerichtsurteil in Zwangsarbeits-, Straf-, Trinkerheilan-

                                                 
1
 Berichte des Regierungsrates des Kantons Luzern an den Grossen Rat über die gesamte Staatsverwaltung im 

Jahr 1856-1957 [StVB], Luzern 1958, S. 94. 
2
 Karl Zbinden, Zur Reform der administrativen Zwangsversorgung von Gewohnheitsverbrechern, Liederlichen 

und Arbeitsscheuen, Zürich 1942, S. 6. 
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stalten oder in Psychiatrien eingewiesen.
3
 Am 5. November 2014 beauftragte der Bundesrat 

eine Unabhängige Expertenkommission (UEK) mit der historischen Untersuchung dieser ad-

ministrativen Versorgungspraxis. Die Einsetzung der UEK geschah im Rahmen des „Bundes-

gesetzes über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen“ vom 21. März 2014, in 

dem die offizielle Schweiz das an diesen Menschen begangene Unrecht anerkennt.
4
 Das Ge-

setz sieht vor, dass die UEK die von Verwaltungsbehörden ohne gerichtliche Verfahren ange-

ordneten Anstaltseinweisungen wissenschaftlich aufarbeitet. Im Rahmen eines Nationalen 

Forschungsprogramms sollen anfangs 2017 weitere Projekte lanciert werden.
5
  

Im Rahmen der Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen liegen für den Kanton 

Luzern bisher zwei Untersuchungen vor. Beide liefern historische Erkenntnisse über die Er-

ziehung und den Alltag in Kinderheimen. Einerseits untersuchte eine Forschungsgruppe im 

Auftrag des Luzerner Regierungsrates und unter der Leitung von Markus Furrer die Frage 

nach der Dimension der Misshandlungen und den sexuellen Übergriffen in den Kinderheimen 

im Zeitraum von den 1930er bis in die 1960er Jahre.
6
 Die Forschungsgruppe legte im Jahr 

2012 dem Regierungsrat ihren Schlussbericht vor. Anderseits gab die katholische Kirche im 

Kanton Luzern die Studie „Hinter Mauern“ in Auftrag, die sich mit Gewalt und Übergriffen in 

kirchlich geführten Heimen im 20. Jahrhundert beschäftigte.
7
 Mit den Untersuchungen der 

fehlbaren Kinderheime ist die historische Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnah-

men und ihrer Institutionen im Kanton Luzern nur vermeintlich abgeschlossen. Die aufgeho-

bene staatliche Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ in der Gemeinde Ebikon – heute be-

heimatet der ehemalige Zellenbau der Anstalt ein Musikzentrum – war während der administ-

rativen Versorgungspraxis nach kantonalem Recht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert 

eine wichtige Einrichtung im Kanton Luzern. Bis in die 1970er-Jahre galt der „Sedel“ als ein 

Schimpfwort und für die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt und spätere Strafanstalt 

existierte sogar ein eigenes Verb: „einsedeln“. 

                                                 
3
 Urs Germann, Die administrative Anstaltsversorgung in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Bericht zum aktuellen 

Stand der Forschung, Bern März 2014, S. 2, in: Forschungsberichte.ch, 

https://www.infoclio.ch/sites/default/files/standard_page/1_Anstaltversorgung_Forschungsberichte.pdf 

[16.02.2017]. 
4
 Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen, 21.03.2014 (Stand am 01.08.2014), 

in: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20132334/201408010000/211.223.12.pdf [16.02.2017]. 
5
 Unabhängige Expertenkommission Administrative Versorgungen, Forschungsdesign. Kurzfassung, 10.05.2016, 

S. 5, in: http://www.uek-administrative-versorgungen.ch/resources/Forschungsdesign_kurz_D_201605103.pdf 

[16.02.2017]. 
6
 Martina Akermann, Markus Furrer, Sabine Jenzer, Bericht Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum von 

1930-1970. Schlussbericht zuhanden des Regierungsrats des Kantons Luzern, unter der Leitung von Markus 

Furrer, Luzern 2012. 
7
 Markus Ries, Valentin Beck (Hg.), Hinter Mauern. Fürsorge und Gewalt in kirchlich geführten Erziehungsan-

stalten im Kanton Luzern, Zürich 2013. 

https://www.infoclio.ch/sites/default/files/standard_page/1_Anstaltversorgung_Forschungsberichte.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20132334/201408010000/211.223.12.pdf
http://www.uek-administrative-versorgungen.ch/resources/Forschungsdesign_kurz_D_201605103.pdf
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Theoretische Perspektive und Fragestellung 

Grundlegend für die vorliegend Untersuchung ist ein kulturgeschichtlicher Ansatz. Eine kul-

turhistorische Analyse ermöglicht es, die Geschehnisse im zeitlichen Kontext zu deuten. Da-

bei werden Zusammenhänge sichtbar, wie und warum damals so gehandelt wurde. Angelehnt 

an die kulturwissenschaftliche Perspektive und die Fragestellung der Historikerin Judith Kälin 

in ihrer Masterarbeit zur „Korrektionellen Anstaltsversversorgung“ im Kanton Zug – ihre 

Untersuchung zur Funktionsweise der Anstaltsversorgung als „Bio-Macht“ soll hier ausge-

klammert werden – forme ich den Untersuchungsgegenstand anhand von zwei Gesichtspunk-

ten:
8
 Erstens interessiert mich die beabsichtigte Wirkung des Rechts. Recht wird von einer 

kulturgeschichtlichen Warte aus nämlich nicht als objektives, statisches Element konzipiert, 

sondern als Instrument, das einen gesellschaftlichen Zweck erfüllt. Daher rückt auch die Ab-

sicht der administrativen Anstaltsversorgung ins Zentrum.
9
 Zweitens kann das Phänomen der 

administrativen Anstaltsversorgung als Praxis verstanden werden. Die Essenz des Untersu-

chungsgegenstandes liegt somit in seiner Dynamik, die von einer Vielzahl von Akteuren, Pro-

zessen und Mechanismen geprägt ist. Meine Untersuchung konzipiert das Phänomen der ad-

ministrativen Anstaltsversorgung als komplexes Konglomerat von Akteuren und Prozessen 

auf politischer und gesetzgeberischer Ebene wie auch auf der Ebene des Vollzugs. Es ist folg-

lich davon auszugehen, dass der Kern der administrativen Anstaltsversorgung in diesem Zu-

sammenspiel zu sehen ist und nicht etwa in der eindimensionalen Konzipierung und Installie-

rung von Gesetzen.
10

 Meine Fragestellung lautet dementsprechend: Welches waren zentrale 

Mechanismen der administrativen Versorgungspraxis im Kanton Luzern und auf welchen 

wirkungsmächtigen Konstellationen von Akteuren und Prozessen basierten sie? 

Forschungsstand 

Urs Germanns Bericht vom März 2014 zum Stand der Forschung über die administrative An-

staltsversorgung in der Schweiz im 20. Jahrhundert bietet einen guten Überblick und gilt bis-

lang als aktuell.
11

 Neben einer ersten groben Schätzung über das schweizweite Ausmass der 

administrativen Versorgung gelingt es ihm, die verschiedenen regionalen Studien zu sammeln 

und sie anhand der Rechtsgrundlage und der Versorgungspraxis in einen übersichtlichen Ge-

samtkontext zu strukturieren. Sein Forschungsbericht bildet für meine Literaturauswahl die 

                                                 
8
 Judith Kälin, Gefährliche Devianz. Die Korrektionelle Anstaltsversorgung von „Liederlichen“ und „Arbeits-

scheuen“ als fürsorgerische Zwangsmassnahme und Instrument der Biomacht im Kanton Zug, mit besonderer 

Berücksichtigung der Bürgergemeinde Unterägeri (1880-1945), Zürich 2015 (unveröffentlichte Masterarbeit), S. 

4-5. 
9
 Ebd. 

10
 Ebd. 

11
 Urs Germann, Die administrative Anstaltsversorgung. 
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Grundlage. Meine Untersuchung basiert auf zwei Standardwerken zur administrativen An-

staltsversorgung in den Kantonen Bern und Thurgau und einem aktuellen Forschungsbericht 

zum Kanton Sankt Gallen. Die drei Historikerinnen liefern mit ihren Forschungen alle not-

wendigen Instrumente für meine Untersuchung der administrativen Anstaltsversorgung im 

Kanton Luzern. 

Die Historikerin Sabine Lippuner legte mit ihrer Dissertation von 2005 die erste Untersu-

chung zur Praxis der administrativen Versorgung in einen Schweizer Kanton vor.
12

 Ihr Unter-

suchungszeitraum führt sie bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück, beschränkt ihn aber im 20. 

Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Zentrum ihrer Studie stehen die 

Versorgungspraxis der Thurgauer Behörden und die Vollzugspraxis der kantonalen Zwangs-

arbeitsanstalt „Kalchrain“. Sie geht ihrer Struktur chronologisch und gleichzeitig thematisch 

vor. Für mich sind im Besonderen das erste Kapitel über die Konzeption der administrativen 

Anstaltsversorgung, das zweite Kapitel über die Realisierung der Zwangsarbeitsanstalt und 

zuletzt das vierte Kapitel über die Zusammenarbeit zwischen dem Thurgauer Regierungsrat 

und den kommunalen Behörden interessant. Sie beschreibt die Praxis der administrativen 

Versorgung mit prägnanten Begriffen – beispielsweise die Arbeitsfähigkeit der Zwangsarbei-

ter als Zankapfel zwischen kommunalen und kantonalen Behörden – und sie überprüft fort-

während den vermeintlichen Anstaltszweck der „Besserung“. Was Lippuner zudem beispiel-

haft in ihrer Untersuchung macht, ist die Verwendung von statistischen Angaben, nicht für die 

Herleitung von kausalen Zusammenhängen, sondern um erkenntnisreiche Muster der admi-

nistrativen Versorgungspraxis aufzuzeigen. Ihrem Beispiel folgend setzte ich einen starken 

Fokus auf die Auswertung von statistischen Ausgaben aus den behördlichen Rechenschaftsbe-

richten. 

Die Historikerin Tanja Rietmann folgt mit ihrer Dissertation von 2013 zur Berner Versor-

gungspraxis Lippuners grossen Umfangs.
13

 Beide Publikationen gelten zu Recht als Stand-

werke unter den Forschungsarbeiten zur Anstaltseinweisung als fürsorgerische Zwangsmass-

nahme. Im Gegensatz zu Lippuner verschiebt Rietmann ihren Untersuchungszeitraum in ers-

ter Linie auf das 20. Jahrhundert. Sie kann aufzeigen, dass für die Jahre 1910 bis 1940 die 

meisten Versorgungsbeschlüsse ausgesprochen wurden und mit 15‘000 Anstaltseinweisungen 

muss das quantitative Ausmass in Bern im kantonalen Vergleich am Grössten gewesen sein. 

Der Kanton Bern betrieb diverse Anstalten mit unterschiedlichen Zweck und Zielgruppe. Für 

                                                 
12

 Sabine Lippuner, Bessern und Verwahren. Die Praxis der administrativen Versorgung von „Liederlichen“ und 

„Arbeitsscheuen“ in der thurgauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain (19. und frühes 20. Jahrhundert) (Thur-

gauer Beiträge zur Geschichte, Bd. 142), Frauenfeld 2005. 
13

 Tanja Rietmann, „Liederlich“ und „arbeitsscheu“. Die administrative Anstaltsversorgung im Kanton Bern 

(1884-1981), Zürich 2013. 
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meine Masterarbeite sind in erster Linie die beiden Fallgeschichten zu Jakob Hofmann und 

Frieda Berger. Rietmann hat als bisher einzige Forscherin ihre Fallauswahl gut begründet. 

Obwohl die Personenakten als wichtigste Quelle bei der Erforschung der administrativen Ver-

sorgungspraxis gelten, ist es erstaunlich wie leichtfertig Fälle ausgewählt und Fallgeschichten 

analysiert werden. Im Weiteren ist der Kanton Bern wegen seiner Rechtsgrundlage für mich 

interessant. Sowohl das bernische als auch luzernische Versorgungsgesetz wurde fast zeit-

gleich in Kraft gesetzt und ihr gesetzliches Einweisungsverfahren ist nahezu identisch. Diese 

interessante Parallele soll in der vorliegenden Untersuchung historisch überprüft werden. Mit 

ihrem Fokus auf das 20. Jahrhundert untersucht Rietmann zudem nicht durch im Detail die 

bernischen Reformpostulate in den 1960er-Jahre, sondern sie analysiert auch die spätere Auf-

hebung des kantonalen Versorgungsrecht in einem schweizerischen in Kontext. 

Die Historikerin Sybille Knecht knüpft mit ihrer Untersuchung von 2015 zur administrativen 

Anstaltseinweisungen im Kanton Sankt Gallen an die Vorarbeiten von Rietmann und Lippu-

ner an.
14

 Ihre Synthese liefert eine umfassende historische Analyse der sankt-gallischen Ver-

sorgungsgeschichte. Die kantonalen Versorgungsgesetze analysiert sie im Zusammenhang mit 

dem vormundschaftlichen Versorgungsrecht und dem Gesetz über die Versorgung von „Ge-

wohnheitstrinkern“. Analog zu Lippuner und Rietmann veranschaulicht sie das spezifische 

Versorgungsverfahren des Kantons Sankt Gallen und mit der Untersuchung der Zwangsar-

beitsanstalt „Bitzi“ kombiniert sie zudem die kantonale Versorgungs- mit der anstaltlichen 

Vollzugspraxis. 

Zur historischen Untersuchung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im Kanton Luzern 

sei neben der Aufarbeitung der Kinderheime auf einen Artikel über das kommunale Vor-

mundschaftswesen hinzuweisen. Der Historiker Florian Wiss analysiert das Vormundschafts-

wesen der Stadt Luzern für den Untersuchungszeitraum von 1915 bis 1935.
15

 Wiss stellt zu 

Beginn die rechtlichen Grundlagen bei einer Entmündigung dar und liefert somit eine klare 

rechtliche Abgrenzung zum kantonalen Versorgungsgesetz. Anhand mehrerer Auswahljahr-

gänge zeigt er die Praxis der Entmündigung auf und hält fest, dass das kommunale Vormund-

schaftswesen nach einem Entmündigungsentscheid häufig auch eine Anstaltsversorgung aus-

sprach. Diese Form der bedingten Anstaltseinweisung war nach der Entmündigung die zweite 

Sanktionierungsmassnahme der städtischen Vormundschaftsbehörde. Für die Auswahljahr-

gänge 1920, 1925 und 1932 kann Wiss aufzeigen, dass im Gesamtdurchschnitt mehr als 45 

                                                 
14

 Sybille Knecht, Zwangsversorgungen. Administrative Anstaltseinweisungen im Kanton St. Gallen 1872-1971, 

St. Gallen 2015. 
15

 Florian Wiss, Entmündigt in der Stadt Luzern. Zur Vormundschaft von Erwachsenen von 1915 bis 1935, in: 

Geschichte, Kultur, Gesellschaft 33 (2015), Luzern 2015, S. 47-69. 
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Prozent der Entmündigten in der Stadt Luzern anschliessend in eine Anstalt eingewiesen wur-

den. Beim konkreten Vollzug der Versorgung stellt Wiss richtigerweise fest, dass die Vor-

mundschaftsbehörde nur aufgrund der Versorgungsbestimmungen im Schweizerischen Zivil-

gesetzbuch von 1907 und des kantonalen Gesetzes über die Versorgung von „Gewohnheits-

trinkern“ von 1910 den endgültigen Einweisungsentscheid fällen darf. Das dritte mögliche 

Versorgungsverfahren zeigt Wiss jedoch nicht auf: Aufgrund des kantonalen Vesorgungs-

rechts, welches in der vorliegenden Studie im Blickpunkt steht, waren auch die Einweisung 

von Entmündigten in die staatliche Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ möglich. In die-

sem Versorgungsverfahren beschränkt sich die Rolle der kommunalen Vormundschaftsbehör-

de auf die des Antragsstellers bei den Kantonsbehörden. Den endgültigen Versorgungsent-

scheid trug der Luzerner Regierungsrat. 

Die Historikerin Heidi Bossard-Borner untersucht in einem Artikel den Umgang mit Rand-

gruppen im Kanton Luzern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
16

 Ihr Artikel befasst sich 

mit Formen der Intoleranz und der Diskriminierung, die nicht aus religiösen oder weltan-

schaulichen Differenzen entstanden sind, sondern soziale Ursachen haben. Sie analysiert das 

Phänomen am Beispiel der damaligen Gesetzgebung und der behördlichen Praxis. Die dama-

ligen armenpolizeilichen Massnahmen können als Ausgangspunkt vor der Einführung der 

administrativen Anstaltsversorgung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angesehen 

werden. Weit wichtiger für die vorliegende Untersuchung ist jedoch Bossard-Borners Ge-

schichte über den Kanton Luzern im 19. Jahrhundert. In ihrem zweiten Band untersucht sie 

die historischen Entwicklungen von 1831 bis 1875 und liefert den Kontext für die Analyse der 

politischen Debatte bei der Einführung der administrativen Versorgung im Kanton Luzern.
17

 

Zudem sind wertvolle Hinweise über die Luzerner Politiker und Persönlichkeiten zu finden 

und die Kantonsgeschichte dient mir hierbei auch als Nachschlagewerk. 

Quellenlage, Methode und Aufbau der Arbeit 

Ausgehend von einer kulturhistorischen Perspektive wird Recht in meiner Untersuchung als 

von sozialen Kräften geformt verstanden. Um diese gesellschaftliche Verflechtung des luzer-

nischen Versorgungsgesetzes von 1885 sowie die Ziel- und Wertvorstellungen, die hinter die-

ser normativen Quelle standen, zu untersuchen, werden in erster Linie die regierungsrätlichen 

Botschaften und die parlamentarischen Kommissionsberichte über die Gesetzesentwürfe her-

                                                 
16

 Bossard, Toleriert, versorgt, diskriminiert. Vom Umgang mit Randgruppen im Kanton Luzern, in: Intoleranz 

im Zeitalter der Revolutionen. Europa 1770-1848, hrsg. von Aram Mattioli, Markus Reis und Enno Rudolph, 

2004, S. 259-280. 
17

 Heidi Bossard-Borner, Im Spannungsfeld von Politik und Religion. Der Kanton Luzern 1831 bis 1875, Basel 

2008. 
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angezogen. Da die Verhandlungen des Grossen Rats in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts äussert knapp protokolliert sind, stütze ich mich auf die Berichterstattung der Luzerner 

Presse. Obwohl die Berichte über die Grossratsverhandlungen keine eigentlichen Wortproto-

kolle sind, geben sie doch die einzelnen Meinungen der debattierenden Grossräte wieder und 

weil die Tageszeitungen beider politischen Lager die Verhandlungen schilderten, ist eine gute 

Quellenkritik möglich. Darüber hinaus geben sie Aufschluss über damals geltende Wert- und 

Normvorstellungen. 

Die publizierten zweijährlichen Staatsverwaltungsberichte des Kantons Luzern für die Zeit 

zwischen 1888 und 1981 erlauben es, die Entwicklung der Versorgungspraxis in quantitativer 

und zum Teil auch in qualitativer Hinsicht über (fast) den gesamten Untersuchungszeitraum 

hinweg nachzuzeichnen. In diesen Staatsverwaltungsberichten ist aufgeführt, wie viele Perso-

nen jährlich administrativ versorgt wurden und es finden sich für die Zwangsarbeitsanstalt 

„Sedelhof-Seehof“ weitere statistische Angaben zu soziodemografischen Daten der Eingewie-

senen oder etwa Hinweise zu den massgeblichen Einweisungsgründen. Der Regierungsrat 

übernahm für seine Berichte die jährlichen Angaben des Anstaltsverwalters ohne dabei ein-

schneidende Veränderungen vorzunehmen. Das heisst, dass die Rechenschaftsberichte des 

Regierungsrates offiziell zwar von diesem stammten, dass die darin geäusserten Ansichten 

aber ganz wesentlich die Standpunkte der Anstaltsverwaltung reflektierten. Die statistischen 

Angaben in den Berichten sind ebenfalls über die Jahre hinweg nicht kontinuierlich, nichts 

desto trotz gibt die folgende Auswertung und Interpretation der Daten Aufschluss über die 

Auslastung der staatlichen Zwangsarbeitsanstalt und diskutiert die Faktoren, welche diese 

beeinflussten. Im Weiteren zeigen sich in der statistischen Auswertung der Daten über die 

Internierten gewisse Muster in Bezug auf Geschlecht und Vermögensverhältnisse der Inter-

nierten, die mit den Definitions- und Selektionsprozessen auf kommunaler Ebene in Verbin-

dung gebracht werden müssen. Ferner erlauben es die Staatsverwaltungsberichte, in groben 

Zügen die Geschichte der Arbeitsanstalten zu rekonstruieren und sie bilden deshalb meine 

Ausgangsquelle. 

Für die Einweisung einer Luzernerin oder eines Luzerners in die Zwangsarbeitsanstalt war ein 

Regierungsratsbeschluss notwendig. Alle Versorgungsbeschlüsse sind somit in den Regie-

rungsratsprotokollen festgehalten. Im Sachregister sind sie unter dem Betreff „Zwangsarbeits-

anstalt“ verzeichnet. Der vorliegenden Untersuchung stehen mehrere Auswahljahrgänge der 

Regierungsratsbeschlüsse zur Verfügung. Für die Anfangsjahre der kantonalen Zwangsar-

beitsanstalt von 1888 bis 1891 habe ich ein eigenes Mengengerüst angelegt und für die Jahre 

1924 und 1929 bis 1932 stellte mir das Staatsarchiv Luzern eine Erhebung sämtlicher regie-
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rungsrätlichen Einweisungsentscheide zur Verfügung. Bei der Untersuchung der administrati-

ven Versorgungspraxis werden daraus vereinzelte Fallbeispiele und punktuell zudem diverse 

Aktendossiers herbeigezogen. 

Die vorliegende Arbeit ist sowohl chronologisch als auch thematisch strukturiert und in drei 

Hauptkapitel gegliedert. Kapitel 2 untersucht die politische Debatte rund um die Einführung 

der administrativen Versorgung im Kanton Luzern und erklärt zum Schluss des Kapitels die 

Debatte im kantonalen Vergleich. Kapitel 3 analysiert zu Beginn die für die vorliegende Un-

tersuchung wichtigen Gesetzesartikel und vergleicht das kantonale Versorgungsrecht einer-

seits mit dem „Gesetz über die Versorgung von Gewohnheitstrinkern“ von 1910 und den Ver-

sorgungsbestimmungen im Schweizerischen Zivilgesetzbuch von 1907. Schwerpunkt der Un-

tersuchung bildet Kapitel 4 mit der quantitativen Entwicklung und der Skizzierung der admi-

nistrativen Versorgung als Aushandlungsprozess zwischen kommunalen und kantonalen Be-

hörden. Zum Schluss wird der Bedeutungsverlust der Anstaltsversorgung nach kantonalem 

Recht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dargestellt. 

2. Die Einführung der administrativen Versorgung im Kanton Luzern 

Während im Jahr 1828 der Kanton Luzern etwas über 8‘000 Arme und Unterstützte zählte, 

stieg deren Zahl bis 1850 auf 20‘405 Bedürftige. Zirka 15 Prozent der Kantonsbevölkerung 

waren arm und von Unterstützung abhängig.
18

 Innerhalb von dreissig Jahren vermehrte sich 

die Anzahl der Armen signifikant und ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschien in 

ganz Europa die Armut als Massenphänomen. Grosses Bevölkerungswachstum und ein 

schneller Strukturwandel in Landwirtschaft und Industrie brachten in der Schweiz vor allem 

den ländlichen Gebieten die Massenarmut, welche in den Hungerkrisen von 1816-17 und 

1846-47 gipfelte und ihre Ursache wesentlich in fehlenden Erwerbsmöglichkeiten für die 

ländliche Unterschicht hatte.
19

 In ihrem Staatsverwaltungsbericht an den Grossen Rat für die 

Jahre 1848 bis 1850 anerkannte die Luzerner Regierung das im Kanton grassierende Armuts-

problem und rechnete vor, dass eine unterstützte Person im Durchschnitt 28 Franken und 25 

Rappen pro Jahr koste. Obwohl der Durchschnittsbeitrag so gering war, entsprachen die Ge-

samtkosten für das Armenwesen einer Summe, die den Ausgaben für die ganze Staatsverwal-

tung gleich kam.
20

 In dieser Phase setzte schweizweit eine intensive öffentliche Debatte über 

die Ursachen und Bekämpfung der Armut ein. Diese war von Moralismus und Schuldzuwei-

                                                 
18

 StVB, 1848-1850, S. 63-64. 
19

 Brigitte Schnegg, Armut, Version vom 11.05.2015, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16090.php [16.02.2017]. 
20

 StVB, 1848-1850, S. 64. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16090.php
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sung an die Betroffenen dominiert und mündete in einer repressiven Haltung gegenüber den 

sogenannten „unwürdigen“ Armen.
21

 Am Ende des 19. Jahrhunderts setzte die Verabschie-

dung eines Gesetzes über die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt dieser Debatte fürs Erste 

einen Schlusspunkt. 

Die Historikerin Sabine Lippuner formuliert zu Beginn ihrer Dissertation über die Zwangsar-

beitsanstalt „Kalchrain“ im Kanton Thurgau mehrere Grundsatzfragen, die mit der Gründung 

von kantonalen Zwangsarbeitsanstalten eng verbunden waren. Im Voraus hält sie fest, dass 

das Prinzip der Einschliessung und Umerziehung „unwürdiger“ respektive devianter Perso-

nen, wie Lippuner und andere Historikerinnen die Betroffenen akkurater definieren, schon 

den frühneuzeitlichen Zucht- und Arbeitshäusern innewohnte. Diese Form obrigkeitlicher 

Disziplinierung fand jedoch im 19. Jahrhundert nicht mehr gegenüber Untertanen Anwen-

dung, sondern sie wandte sich gegen die Bürger eines demokratischen Rechtsstaates.
22

 Dieser 

Umstand provozierte bei der Gründung von Zwangsarbeitsanstalten elementare Fragen, bei-

spielweise ob die Gewaltenteilung gefährdet sei, wenn die Exekutive und nicht die Judikative 

mündigen und zurechnungsfähigen Personen die Freiheit in einer geschlossenen Anstalt ent-

ziehen kann. Ebenfalls infrage gestellt werden muss, ob der Staat das Recht besitze, die per-

sönliche Freiheit von Bürgern derart tiefgreifend zu beschneiden, obwohl sie keine Straftaten 

begangen haben. Am Thema der administrativen Versorgung und anhand dieser beiden Fra-

gen spürt Lippuner ein Grundproblem des demokratischen Rechtsstaates auf, namentlich: Wie 

weit reicht die Freiheit des Einzelnen und wo und mit welchen Mitteln muss die Freiheit be-

schnitten werden, um die Gesellschaft vor nachteiligen Folgen zu schützen?
23

 

Mit dieser Kernfrage – dem Verhältnis zwischen individueller Freiheit und dem Schutz der 

Gesellschaft – setzte sich die politische Elite des Kantons Luzern ab der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts auseinander, wobei sie auf die krisenhafte Erscheinungen und die gesell-

schaftlichen Bedürfnissen nach Sicherheit und Ordnung letztendlich ähnlich wie andere Kan-

tone reagierten. Oder, wie Rietmann ihre Untersuchungen der Berner Grossratsdebatten über 

die Einführung der administrativen zusammenfasst: „In den implementierten Massnahmen 

drückt sich, […] ein autoritär-paternalistisches Staats- und Gesellschaftsverständnis aus, wo-

nach normative ordnungspolitische Anforderungen mit Zwang durchgesetzt werden sollten.“
24

 

Im Folgenden zeichne ich die politische Debatte rund um die Gründung der kantonalen 

Zwangsarbeitsanstalt nach. Anhand der Grossratsprotokolle, der Botschaften des Regierungs-

                                                 
21

 Schnegg, Armut. 
22

 Lippuner, Bessern und Verwahren, S. 10. 
23

 Ebd. 
24

 Tanja Rietmann, „Liederlich“ und „arbeitsscheu“. Die administrative Anstaltsversorgung im Kanton Bern 

(1884-1981), Zürich 2013, S. 100. 
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rats, privater Druckschriften und Zeitungsartikel veranschauliche ich die Kontreverse rund um 

den zeitgenössischen Zweck der Zwangsarbeit und die Rechtsstaatlichkeit des administrativen 

Versorgungsverfahrens. Ferner rücke ich die Kehrtwende bei der Diskussion um die Zweck-

mässigkeit einer Zwangsarbeitsanstalt in den Fokus und setze sie unter anderem mithilfe der 

Kantongeschichte für das 19. Jahrhundert von Heidi Bossard-Borner in einen rechtlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Kontext. 

2.1. Zwangsarbeit zur Bekämpfung der Massenarmut (zunächst) ungeeignet 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern musste Mitte des 19. Jahrhunderts einräumen, dass die 

Ursachen der zunehmenden Armut vielschichtig sind. Verschärft wurde die Lage durch das 

Phänomen, welches man damals „Zeitumstände und Unglücksfälle“ nannte: Naturereignisse 

wie Hagelschläge zerstörten mehrmals die Ernte. Zahlreiche Feuerbrünste äscherten ganze 

Dörfer ein. Infolge des Misswuchses der Kornfrüchte kam 1847 die Inflation und der Brot-

preis erreichte einen Rekordstand. Hinzu kam, dass der verlorene Sonderbundskrieg einen 

Berg an Kriegsschulden hinterliess und ein effektiver Mangel an Arbeit und Verdienst im 

Bereich der Industrie herrschte. Darüber hinaus drückte die Steuerlast und verzehrte die allfäl-

ligen kleinen Vermögen der Luzerner.
25

 Während alldem hoffte die Regierung auf „bessere 

Zeiten“.
26

 

Die mangelhafte Armenpflege 

Gleich wie die anderen Kantonen verzichtete der Luzerner Regierungsrat und Grosse Rat da-

rauf, sich mit den strukturellen Ursachen der Armut auseinanderzusetzen, und versuchten 

stattdessen, das Elend durch administrative Massnahmen in den Griff zu bekommen.
27

 Vor 

allem die Existenz von Menschen, die sich trotz grundsätzlicher Arbeitsfähigkeit ihren Le-

bensunterhalt nicht selbstständig sichern konnten, bildete in ihrer Wahrnehmung ein zentrales 

Problem.  

Mit Blick auf die zahlreichen Betreibungen und Konkurse, die Menge registrierten Polizei- 

und Kriminalfälle sowie der Vielzahl an unehelichen Kindern kam die Luzerner Regierung zu 

folgendem Schluss: 

 

„Die selbst verschuldete Armuth liefert leider nicht den kleinsten Beitrag zu der grossen Zahl der Ar-

men. Es ist nicht in Abrede zu stellen, das Leichtsinn, Liederlichkeit, Unsittlichkeit, Verschwendung, 

                                                 
25

 StVB, 1848-1850, S. 66-67; Heidi Bossard-Borner, Im Spannungsfeld, S. 532-533. 
26

 StVB, 1848-1850, S. 67. 
27

 Bossard-Borner, Im Spannungsfeld, S. 558-559. 
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Genusssucht, Kleiderpracht und sonstiger unnöthiger Aufwand seit Jahren immer mehr und mehr 

überhand nimmt, was alles an dem Wohlstand des Landes wie Krebsschaden nagt.“
28

 

 

Übereinstimmend mit dem gemeinnützigen Diskurs im Kanton Thurgau, der sich im 19. Jahr-

hundert bei der Errichtung der Zwangsarbeitsanstalt „Kalchrain“ formierte, unterteilten die 

Luzerner Reformer der Armenpflege die Armut in die Kategorien „selbstverschuldet“ und 

„unverschuldet“. Basierend auf der aufklärerischen Vorstellung der Willensfreiheit des ver-

nünftigen Menschen, bezichtigten die Reformer diese Armen als an ihrer materiellen Notlage 

selbst schuldig. Sie haben sich mit ihrem Verhalten ihr Leid selbst herbeigeführt und können 

sich mit dem Hinweis auf andere Ursachen der Armut nicht entschuldigen.
29

 Gleichbedeutend 

unterscheidet die Historikerin Tanja Rietmann für den Kanton Bern zwischen „unwürdigen“ 

und „würdigen“ Bedürftigen, eine moralisch-klassifizierende Trennung die gemäss Rietmann 

an die Armutsdefinition aus der Frühen Neuzeit anknüpft.
30

 Im zeitgenössischen Verständnis 

gab es demnach eine „unehrliche“ und „ehrliche“ Armut. Der Historiker Stefan Jäggi definiert 

hierfür das frühneuzeitliche Armutsverständnis und beschreibt anhand der Almosenordnung 

von 1590 zwei Instrumente der luzernischen „Armenpolitik“, nämlich die Fürsorge und die 

Abwehr beziehungsweise die Armenpflege und die Armutsbekämpfung, die bis Ende des 19. 

Jahrhunderts die modernen Armengesetze geprägt haben.
31

 In Zusammenhang mit der Mas-

senarmut wurde im 19. Jahrhundert vor allem ein Anwachsen der Kategorie „selbstverschul-

det“ festgestellt.
32

 

Mit dem Rückgriff auf traditionelle Beschreibungsformen von Armut erfolgte die „Moralisie-

rung der armen Klasse“, denn die Ursache der Armut als ein Massenphänomen verorteten die 

Reformer der Armenpflege in erster Linie als Folge individuellen Versagens der Armen res-

pektive in ihrer unzureichenden Moral.
33

 Dem Luzerner Regierungsrat zufolge war beispiels-

weise die fehlende Arbeitsmoral eine wesentliche Ursache für die Zunahme der „selbstver-

schuldeten“ Armen: 

 

„Endlich zeigt sich auch fortwährend in mehrern Gemeinden des Kantons und zwar besonders unter 

der ärmern Klasse grosser Hang zur Trägheit und Widerwillen gegen jede anstrengende Beschäfti-

gung.“
34

 

 

                                                 
28

 StVB, 1848-1850, S. 66. 
29

 Lippuner, Bessern und Verwahren, S. 52. 
30

 Rietmann, „Liederlich“ und „arbeitsscheu“, S. 42. 
31

 Stefan Jäggi, Arm sein in Luzern. Untersuchungen und Quellen zum Luzerner Armen- und Fürsorgewesen 

1590-1593, Basel 2012, S. 9. 
32

 Lippuner, Bessern und Verwahren, S. 52. 
33

 Ebd. 
34

 StVB, 1848-1850, S. 66. 
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Die in allen Kantonen vergleichbar krisenhaften Zustände führten die politischen Machthaber 

auf eine mangelhafte Arbeitshaltung im Zusammenhang mit der „moralischen Verkommen-

heit“ vieler Unterschichtsangehöriger zurück.
35

 

Der Luzerner Regierungsrat übte sich jedoch auch in Selbstkritik und musste in seinem 

Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 1848 bis 1850 mitunter zugeben, dass die Zunahme der 

Armut auch als Folge fehlender und fehlerhafter Staats- und Gemeindeeinrichtungen zu ver-

stehen sei. Weder gab es ein Kantonsspital oder eine „Irrenanstalt“ noch eine „Korrektionsan-

stalt […] für derlei Personen, welche die Gemeinde muthwillig belästigen“.
36

 Einer Reform 

bedurften ferner die bestehenden Armenhäuser und -anstalten in den Gemeinden. Nur an we-

nigen Orten erfüllten die Armenanstalten ihren Zweck und waren gut betreut. „An den meis-

ten Orten lässt die Verwaltung und Einrichtung der Armenhäuser gar vieles zu wünschen üb-

rig“, meinte hierzu der Luzerner Regierungsrat.
37

 Aufbauend auf die moralisch-

klassifizierende Unterscheidung zwischen „selbstverschuldeten“ und „unverschuldeten“ Ar-

men machte der Regierungsrat die fehlende Trennung derselben in den Armenhäusern als 

einen „Hauptübelstand“ aus. Zugleich beklagte er sich, dass die kommunale Armenpflege zu 

wenig entschlossen gegen „böswillige Arme und liederliche Dirnen, welche die Gemeinden 

mit unehelichen Kindern belästigen, so wie gegen Leute, die sich dem Bettel ergeben, oder 

ihre Kinder zum Bettel abrichten“ vorgehe. Daher sei „[e]ine der grössten Quellen der Ar-

muth […] die sehr mangelhafte Armenpflege selbst.“
 38

 

In derselben Zeit veröffentlichte der bischöfliche Kommissar und Chorherr Joseph Winkler 

1849 eine Broschüre mit Vorschlägen zur Verbesserung der Armenpflege.
39

 Winkler stand an 

der Spitze des kantonalen Kirchenwesens und gemäss dem Nekrolog in der Zeitung „Vater-

land“ infolge seiner damals politisch liberalen Gesinnung sowie seinen verwandtschaftlichen 

und freundschaftlichen Beziehungen der neuen Regierungspartei nahe. Ferner war er Initiant 

des 1882 gegründeten freiwilligen Armenvereins der Stadt Luzern.
40

 Seinen Vorschlägen zur 

Reorganisation der hiesigen Armenpflege war dieselbe moralisch-klassifizierende Definition 

des Armutsbegriffs vorausgesetzt. Er teilte die Armen jedoch in vier Klassen ein, wobei für 

die vorliegende Untersuchung besonders die Erste von Interesse ist: 

 

                                                 
35

 Rietmann, „Liederlich“ und „arbeitsscheu“, S. 42. 
36

 StVB, 1848-1850, S. 67. 
37

 Ebd. 
38

 Ebd. 
39

 Joseph Winkler, Ueber das Armenwesen des Kantons Luzern und Vorschläge zur Verbesserung desselben, 

Luzern 1849. 
40

 Das Vaterland, 02.02.1886, Nr. 26, S. 3. 
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„Zur ersten Klasse gehören diejenigen vermögenlosen Erwachsenen, welche arbeiten und ihren Unter-

halt verdienen könnten, wenn sie wollten, aber lieber auf der faulen Haut liegen oder im Müssiggang 

herumschlendern, oder auch, wenn sie Etwas erarbeitet, es alsogleich wieder verprassen, und deshalb 

mehr oder weniger und wie immer an dem Vermögen ihrer Mitbürger zehren.“
41

 

 

Für jede Armenklasse sah Winkler eine eigene Anstalt zu ihrer Versorgung als notwendig vor. 

Die „Faulenzer und Liederlichen“, wie er die erste Armenklasse nannte, müssen und dürfen in 

einem „Kantonalzwangsarbeitshaus“, zur Arbeit und zur eigenen Unterhaltung gezwungen 

werden.
42

 Den Arbeitszwang als Grundgedanke begründete Winkler damit, dass „der Mensch 

erst dann ein Recht hat auf fremde Unterstützung, wenn er mit gehöriger Anstrengung seiner 

eigenen Kräfte sich nicht auszubringen vermag.“
43

 

In der Wahrnehmung der Reformer gab es eine Vielzahl von unterstützten Armen, die eigent-

lich arbeitsfähig waren. Deshalb war die Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt in 

ihren Augen auch so dringend. Die Zahlen im Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 1848 bis 

1850 relativieren jedoch diesen Eindruck: 1850 betrug die Gesamtzahl der von den Gemein-

den übernommen Armen über 16 Jahre 2‘674 Personen. Weitaus der grösste Teil, nämlich 

2017, fielen wegen körperlichen und geistigen Gebrechen wie Krankheit, Altersschwäche, 

Körperbehinderungen und auch „Geistkrankheit“ den Gemeinden zur Last und gehörten dem-

entsprechend in ein Spital, ein Armenhaus oder eine „Irrenanstalt“. Nur bei 378 Personen be-

stand die Ursache der Verarmung in sittlichen Gebrechen wie „Leichtsinn“, „Liederlichkeit“, 

„Verschwendung“, „Unsittlichkeit“ oder „Trägheit“. Bei den übrigen 279 Personen haben 

verschiedene Umstände, wie zum Beispiel Unglücksfälle, unverschuldetes Missgeschick oder 

Mangel an Arbeitsverdienst die Unterstützungsnot hervorgebracht.
44

 Von den Armen über 

dem 16. Altersjahr waren im Jahr 1850 somit zirka 14 Prozent sogenannte „Faulenzer und 

Liederliche“. Im Verhältnis zu allen im Kanton Luzern unterstützten Armen machten sie we-

niger als 2 Prozent aus. Winkler hatte sehr konkrete Vorstellungen, wie eine Zwangsarbeits-

anstalt als Institution zu organisieren war und wie sie zu wirken hatte. Viele seiner Empfeh-

lungen lassen sich im späteren Gesetz über die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt von 

1885 wiederfinden. 

Der Entwicklung im Kanton Sankt Gallen ähnlich kam ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Lu-

zern der Ruf nach der Errichtung von separaten Zwangsarbeitsanstalten von unterschiedlichen 

Seiten her. In Sankt Gallen forderte neben dem kantonalen Schutzaufsichtskomitee für entlas-

                                                 
41

 Winkler, Ueber das Armenwesen, S. 17. 
42

 Ebd., S. 18. 
43

 Ebd., S. 18. 
44

 StVB, 1848-1850, S. 61-62. 
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sene Sträflinge die reformierte Kirche Ende der 1850er-Jahre die Schaffung von Zwangsar-

beitshäusern.
45

 In Luzern forderte neben Vertretern der katholischen Kirche auch der Volks-

verein im Surental eine solche Institution. 

1848 wurde die konkrete Forderung nach Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt 

bei der Luzerner Behörde erstmals aktenkundig. Der Surentaler Volksverein, ein Sammelbe-

cken von radikalen und liberalen Bürgern aus dem Surental, ersuchte den Grossen Rat in einer 

Zuschrift vom 28. Mai 1848 um die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt „für gemeindebe-

lästigende Liederliche und Müssiggänger“.
46

 In dieser frühen Forderung zeigte sich ein 

Grundanliegen der Region, nämlich die finanzielle Entlastung der kommunalen Armenkassen 

und Armenhäuser von als arbeitsfähig, aber „liederlich“ und damit unterstützungsunwürdig 

eingestuften Personen, denn zugleich verlangte der Volksverein im Surental die Gründung 

einer Kantonalbank sowie die Reform des Betreibungs- und Konkursgesetzes.
47

 

Auf Antrag des Departements des Armen- und Vormundschaftswesens anerkannte der Regie-

rungsrat in seiner Botschaft den Wunsch des Volksvereins nach „Anstalten mittels welcher 

die gedachte Menschenklasse auf bessere Wege gebracht werden könnte“.
48

 Er hielt jedoch 

fest, dass jegliche andere Anstalten, die in anderen Ländern und Kantonen bereits existieren, 

ebenso zweckmässig und teilweise notwendiger seien als eine kantonale Zwangsarbeitsan-

stalt. Luzern besass wie bereits erwähnt Mitte des 19. Jahrhunderts weder ein Kantonsspital 

noch eine „Irrenanstalt“.
49

 Statt sich aber auf neue kantonale Projekte einzulassen, wollte die 

Regierung vorerst die bisherigen kommunalen Anstalten, namentlich die Armenhäuser in den 

Gemeinden, reformieren und unter eine bessere Aufsicht stellen. Die Reform des kommuna-

len Armenwesens hatte 1848 für die Kantonsbehörden gegenüber einer Zwangsarbeitsanstalt 

Priorität. Der Regierungsrat betonte jedoch, dass er die Gründung von kantonalen Anstalten 

„nicht aus den Augen verlieren“ wolle, sondern er nehme vielmehr stetsfort darauf Bedacht, 

dem Ziel näher zu wirken.
50

 

Neben den Problemen im kommunalen Armenwesen fehlten dem Kanton Luzern die finanzi-

ellen Mittel für die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt. Sechs Monate nach dem Ende des 

Bürgerkriegs und der darauffolgenden Auflösung des Sonderbunds lasteten auf Seiten des 

Verlierers Luzern nach der Tilgung der ersten Zahlungen weiterhin 1.45 Millionen Franken an 

Kriegsschulden. Diese Restschuld sollte zur vier Prozent verzinst und in fünf Jahresraten ab-

                                                 
45

 Knecht, Zwangsversorgungen, S. 12. 
46

 Regierungsratsbeschluss [RRB] Nr. 14, 28.07.1848, in: Staatsarchiv Luzern (StALU), RR 122. 
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 Ebd. 
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bezahlt werden.
51

 In diesem Zusammenhang sprach der Regierungsrat von einer „finanziellen 

Klemme“, in welcher sich der Kanton Luzern befinde und deren Verschwinden er nicht so 

bald erwarte. Er sah den Zeitpunkt für das Begehren des Volksvereins als nicht geeignet an, 

weil er damit rechnete, die Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt sei mit sehr ho-

hen Kosten verbunden.
52

 

Neben der Kostenfrage äusserte der Regierungsrat generelle Zweifel an der Zweckmässigkeit 

einer Zwangsarbeitsanstalt und verwies dabei auf die Erfahrung mit verschiedenartigen Straf-

anstalten im Ausland. Speziell befürchtete er, dass trotz Vorsichtsmassnahmen von einem 

„zahlreichen Beisammenwohnen mehr oder weniger mit bedeutenden moralischen Gebrechen 

behafteten Personen“ keine „Früchte der Besserung“ zu erwarten seien.
53

 Seit dem ausgehen-

den 18. Jahrhundert stellte für die Gefängnisreformer die moralische Kontamination der In-

haftierten ein Grundproblem dar. Der Regierungsrat war ebenfalls der Meinung, dass sich 

unerfahrene Delinquenten durch Berufsverbrecher anstecken liessen und sich innerhalb der 

Strafanstalten ein Verbrechermilieu, in dem sich Häftlinge untereinander Wissen über das 

kriminelle Handwerk weiterreichen und anderweitig negativ beeinflussen, verfestige. In die-

sem Zusammenhang wurde die Strafanstalt häufig als „Schule des Verbrechens“ bezeichnet.
54

 

Auch war dem Regierungsrat nicht bekannt, ob es eine solche Zwangsarbeitsanstalt, wie sie 

der Surentaler Volksverein in seiner Bittschrift wünschte, in der Schweiz oder in den benach-

barten Staaten überhaupt gab. Dementsprechend konnten sich die Luzerner Behörden beim 

Aufbau einer eigenen Anstalt an keinem vergleichbaren Modell orientieren.
55

 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Verwirklichung einer Zwangsarbeitsanstalt bildete gleich-

zeitig die in der regierungsrätlichen Botschaft in einem Nebensatz fast verborgene Kernaussa-

ge beziehungsweise Frage, nach welchen Grundsätzen eine Versetzung in die Zwangsarbeits-

anstalt zu geschehen habe.
56

 Von Beginn an drehte sich die politische Debatte in Luzern um 

die knifflige Frage nach den Grundprinzipien einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt. In den 

darauffolgenden Jahrzehnten erläuterten die Behörden in ihren Botschaften und Protokollen, 

welches die konkreten Brennpunkte bei der Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt für den 

Kanton Luzern seien. Die Behandlung des Gesuchs des Surentaler Volksvereins kann hierbei 

als Auftakt angesehen werden. Vorerst stellte der Regierungsrat bei zu diesem Sachverhalt am 

11. August 1848 den Antrag an den Grossen Rat, er solle die Errichtung einer kantonalen 
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Zwangsarbeitsanstalt vorerst ablehnen. Der Grosse Rat würdigte die eingehende Untersu-

chung des Regierungsrats, folgte der Empfehlung und erkannte, „von der Errichtung von 

Zwangsarbeitsanstalten für Liederliche und Müssiggänger sei vor der Hand abzusehen“.
57

 

Ehemaliges Kloster als Zwangsarbeitsanstalt? 

Unter anderem die Bürde der ausserordentlichen Kriegskosten führten ab 1848 zur Aufhebung 

und Liquidation des Klosters Sankt Urban. Im Rahmen dessen griff 1851 der Arzt und liberale 

Grossrat Johann Jakob Heller die Diskussion rund um die Errichtung einer Zwangsarbeitsan-

stalt wieder auf.
58

 Anstelle des Klosterverkaufs plädierte er dafür, dass in den ehemaligen 

Klostergebäuden unter anderem eine Zwangsarbeitsanstalt einzurichten sei.
59

 Mit Blick auf 

die sich ausbreitende Massenarmut beschwor er in seinem Gutachten an den Grossen Rat, 

dass in erster Linie jeder Mensch selbst die Pflicht habe sich zu erhalten und wer nicht ohne 

Arbeit sich erhalten könne, solle vom Staat zur Arbeit gezwungen werden.
60

 Seiner Meinung 

nach gab es eine Kategorie von Armen, die arbeitsfähige Leute seien, die jedoch nicht arbei-

ten wollen und die Armenpflege der Gemeinden missbrauchen, da sie es behaglicher finden, 

„aus dem Schweisse der Mitbürger zu leben, als selbst zu schwitzen“. Wenn aber der Arme 

die Zwangsarbeitsanstalt vor sich sehe, würde er weniger vorschnell die „Kassen der Bürger“ 

beanspruchen und stattdessen arbeiten und sparen.
61

 Zuletzt sah er einen kausalen Zusam-

menhang zwischen Armut und Kriminalität und seiner Meinung nach entlaste die Errichtung 

einer Zwangsarbeitsanstalt die Strafanstalt.
62

  

Grossrat Heller betonte, eine Zwangsarbeitsanstalt könne als ein Instrument zur „Abschre-

ckung“ dienen. Während der Regierungsrat in seinem Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 

1848 bis 1850 die kommunale Armenpflege als zu wenig entschlossen kritisierte und in seiner 

Botschaft hinsichtlich der Surentaler Forderung nach einer Zwangsarbeitsanstalt die Erneue-

rung der Armenhäuser bevorzugte, wollte Heller den Gemeinden ein Mittel zur Disziplinie-

rung der „selbstverschuldeten“ Armen zur Verfügung stellen. 

Die Entgegnung erfolgte unverzüglich und von höchster Stelle. In einer Rede während der 

Sommersession 1851 konfrontierte der radikale Freischärler, Vorsteher des Polizeideparte-

ments und Schultheiss Jakob Robert Steiger den Grossen Rat mit Hellers Vorschlägen. Steiger 

galt als der Hauptpromotor der Klosteraufhebung, wobei der finanzielle Aspekt sekundär war. 
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Für ihn und seine Mitstreiter stand die Beseitigung Sankt Urbans als ein vermeintliches Boll-

werk der reaktionären Kräfte im Vordergrund.
63

 Seine heftige Kritik gegen die Errichtung 

einer Zwangsarbeitsanstalt war zu dieser Zeit – auch im Vergleich zu den übrigen deutsch-

schweizerischen Kantonen – bemerkenswert: 

 

„Eine Zwangsarbeitsanstalt meine Herren! Das ist jetzt das glückliche Wort, das Epoche macht, der 

Talisman, der uns von Armuth und Elend befreien sollte? – Nein meine Herren. Schon der Name 

klingt für Arme, die nicht Verbrecher sind, die nicht durch richterliches Urtheil zu einer Zwangsar-

beitsanstalt verurtheilt sind, in einem freien Lande ominös. Wer soll in die Zwangsarbeitsanstalt? Die 

Liederlichen. Wer soll sagen, dass einer Liederlich sei? Wer soll den Unglücklichen von den Liederli-

chen ausscheiden? Etwa ein Gemeinderath? Oder der Amtsgehülfe? Bewahre Gott unser Land, vor 

solchen Ausscheidungen! Oder das Departement des Armenwesens, oder der Regierungsrath? Der soll 

über die Freiheit und die Einsperung eines Armen, der von seinem Gemeinderath angeklagt wird – 

entscheiden? Nein meine Herren! Solche Richter über die Freiheit will ich nicht. Es muss eine richter-

liche Behörde sein, diese muss bestimmte Gesetze und Vorschriften haben, sonst ist die individuelle 

Freiheit ein leerer Schall, in der willkürlichen Hand eines Gemeinderats.“
64

 

 

Seine überarbeitete Rede wurde am 4. August 1851 in der liberalen Zeitung „Der Volksmann 

von Luzern“, die als Organ von Regierungsrat Steiger galt,
65

 veröffentlicht.
66

 Darin hielt er 

mit noch schärferer Feder weiter fest, die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt sei ein 

Wunsch der reaktionären Kräfte im Kanton und verunglimpfte diese als „neuaufgestandene 

Weltverbesserer“, die für Luzern das „goldene Zeitalter“ zurückfordern. Mit dem Instrument 

der Zwangsarbeitsanstalt sei der „Stein der Weisen“ endlich gefunden und die grössten 

Staatsmänner von Europa bräuchten sich in Zukunft nicht mehr den Kopf darüber zu zerbre-

chen, wie der allgemein einbrechenden Armutsnot und der Überhandnahme der Massenarmut 

abgeholfen werden könne.
67

 Kurzum, Steiger brandmarkte die Befürworter einer kantonalen 

Zwangsarbeitsanstalt als töricht. Nun nahm Heller, den Steiger im Volksmann-Artikel 

„Wundermann“ nannte,
68

 ebenso an den Freischarenzügen teil und galt im Parlament als Libe-

raler. Erst 1854 stellte ihn die eigene Partei infolge eines Artikels in der „Luzerner Wochen-

Zeitung“ wegen Verunglimpfung der freisinnigen Kantonsregierung kalt und wählte den 
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Grossrat daraufhin ab.
69

 Zu diesem Zeitpunkt war Steiger schon seit zwei Jahren kein Regie-

rungsmitglied mehr.
70

 

Ausgehend von einer liberalen Staatstheorie war für Steiger ein Freiheitsentzug im bürgerli-

chen Rechtsstaat nur im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens und als Vergeltung für eine 

Straftat legitim.
71

 Mit dem Konzept einer Zwangsarbeitsanstalt forderten jedoch die Befür-

worter ein möglichst einfaches, sprich administratives und nicht-gerichtliches Einweisungs-

verfahren.
72

 Schultheiss Steiger beschrieb in seiner Gegenrede als Erster in der politischen 

Debatte im Kanton Luzern nicht nur die elementaren Grundsätze der administrativen Versor-

gung, sondern erhob auch Einwände dagegen. Er betonte die Widersprüche, die er diesem 

Verfahrensprinzip entgegenbrachte, und hielt die Gewaltenteilung und die Freiheit des Indivi-

duums hoch. Trotzdem liess er die Tür für die Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsan-

stalt einen kleinen Spalt breit offen: Das Parlament könne die notwendigen Gesetze und Vor-

schriften schaffen, sofern eine richterliche Behörde über die Einweisung in eine Zwangsar-

beitsanstalt verfüge. Vergleichbar mit den Verhandlungen des Grossen Rats in Zürich in den 

1840er-Jahren setzten sich in Luzern vorerst die Gegner einer kantonalen Zwangsarbeitsan-

stalt durch. Der Zürcher Grossrat und liberale Oppositionsführer Jonas Furrer wehrte sich mit 

denselben Argumenten wie einige Jahre später Steiger ebenfalls gegen die Pläne von Zwangs-

arbeitsanstalten.
73

 

Trotz Drängen des Regierungsrats in der Sommersession 1851 zierte sich der Grossrat vorläu-

fig mit dem Verkauf der Klostergüter von Sankt Urban. Der vorgesehene Berner Käufer zog 

daraufhin seine Offerte zurück. Der Grosse Rat nutzte diese Gelegenheit und beauftragte die 

für den Verkauf zuständige Kommission neben der Veräusserung der besagten Güter auch 

eine anderweitige Verwendung zu Staatszwecken zu berücksichtigen und zu eruieren.74 Der 

Kommissionsbericht vom 7. Dezember 1852 bekräftigte grundsätzlich die Liquidation des 

Klosters Sankt Urban und die Kommission kam zum Schluss, von der Errichtung von Staats-

anstalten könne unter dem Gesichtspunkt der Finanzen gar nicht die Rede sein.
75

 

Für meine Untersuchung ist weniger die Frage der Finanzen von Bedeutung, sondern viel-

mehr die Argumente gegen die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt in Sankt Urban. Der 
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Kommissionsbericht beinhaltete eine frühere Botschaft des Regierungsrats vom 22. Novem-

ber 1852, die den Nutzen von Anstalten erörterte und unter anderem auch die Errichtung eines 

Kantonsspitals und einer „Irrenanstalt“ diskutierte.
76

 Von all jenen Staatsanstalten schien je-

doch eine Zwangsarbeitsanstalt von Seiten der Gemeinden am wünschenswertesten zu sein.
77

 

Die unter der Armenlast leidenden Gemeinden glaubten ein wirksames Mittel darin entdeckt 

zu haben, die „liederlichen“ und „sittenlosen“ Armen durch Versetzung in eine Zwangsar-

beitsanstalt abzuschrecken oder wenn sie einmal in die Anstalt eingewiesen worden seien, sie 

sich zu bessern bemühen. Der Regierungsrat zweifelte jedoch in Anlehnung an Steigers Rede 

an diesem „ziemlich oberflächlichen Begriff von der Wirksamkeit“.
78

 

In ihren Ausführungen folgte der Gesamtregierungsrat mehrheitlich Steigers Bedenken. Er 

war bei der Argumentation jedoch umfassender und bildete neben der Ansicht der Regierung 

schlussendlich auch die Mehrheitsmeinung des Parlaments ab. In erster Linie mahnte der Re-

gierungsrat, Zwangsarbeitsanstalten dürfen bei der Armutsbekämpfung nur das letzte Mittel 

sein und falls die Gesetzesrevision im Armenwesen, namentlich das neue Armengesetz, nicht 

Erleichterung verschaffe.
79

 Ferner könne das Geld für die Errichtung und den Betrieb der 

Zwangsarbeitsanstalt stattdessen direkt in die Armenunterstützung fliessen. Neu solle aber die 

kommunale Armenpflege – insbesondere die Pflege und Erziehung der Verdingkinder – ge-

wissenhafter beaufsichtigt werden. Der Regierungsrat wollte hiermit die „Quelle des Verder-

bens“ verstopfen und glaubte, dass eine oder mehrere Zwangsarbeitsanstalten weit grössere 

Kosten und nur geringen Nutzen bringen würden.
80

 Falls die Grossräte sich trotzdem für die 

Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt entscheiden, müsse vorerst bestimmt wer-

den, ob ihr Hauptzweck die „Abschreckung“ oder die „Besserung“ sei und welche Klassen 

von Armen in fragliche Anstalt eingewiesen werden können.
81

 Dem Regierungsrat entspre-

chend führte die Frage, wer das Einweisungsverfahren anordne, zu einem Dilemma:  

 

„Kann die administrative Behörde die Einschliessung von sich aus allein anordnen, so lässt sich ein 

Missbrauch dieser Gewalt denken. Muss aber eine Verurtheilung durch die Gerichte erfolgen, so ist zu 

besorgen, dass die geforderten Beweise und die vielen Formalitäten und Kosten die Gemeindebehörde 

abhalten, gegen die Betreffenden einzuschreiten.“
82
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Die regierungsrätliche Botschaft warf jedoch mehr Fragen als Antworten auf. Über den 

Zweck einer Zwangsarbeitsanstalt sowie über das geeignete Einweisungsverfahren herrschte 

weiterhin Unklarheit. Diese Prinzipien sollten erst in den folgenden Jahrzehnten definiert 

werden. Die fortwährenden Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden in 

Bezug auf die Armenpflege blieben auch danach konfliktträchtig und im Zusammenhang mit 

der Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt verschwanden sie nie ganz aus der poli-

tischen Debatte. Zunächst musste aber die Kosten-Nutzen-Analyse den Ausschlag gegeben 

haben, denn die Kommission kam einstimmig zum Schluss, die Klostergüter Sankt Urban zu 

veräussern.
83

 Und plötzlich ging es sehr schnell: Im Januar 1853 entschied der Grosse Rat, 

das ehemalige Kloster Sankt Urban definitiv zu verkaufen. Nur einen Tag später schloss der 

Regierungsrat einen neuen Vertrag mit demselben Berner Käufer ab, der sein Verkaufsinte-

resse vermeintlich zurückgezogen hatte.
84

 Das liberale Luzerner Tagblatt frohlockte über den 

Klosterverkauf und unterstellte den Gegnern des Verkaufs, sie selber hätten von einer 

Zwangsarbeitsanstalt kaum einen dunkeln Begriff.
85

 

Die Opposition gegen eine luzernische Zwangsarbeitsanstalt lässt sich politisch nur schwer 

einordnen. Wie im Kanton Thurgau rekrutierten sich in Luzern sowohl die Kritiker als auch 

die Befürworter des Projekts aus der radikal-liberalen Mehrheit des Grossen Rates.
86

 Im Ge-

gensatz zu Bern wurde im Kanton Luzern zu Beginn der politischen Debatte die Kritik nicht 

nur von einer verschwindend kleinen Minderheit geäussert, sondern mit dem Regierungsrat 

als gewichtigster Wortführer der Gegner hatte eine kantonale Zwangsarbeitsanstalt Mitte des 

19. Jahrhunderts keine Aussicht auf Erfolg.
87

 Jene Gemeinden, die besonders viele Arme zu 

unterstützen hatten, verlangten jedoch dringend nach einer Entlastung. Im Geist, das Elend 

durch administrative Massnahmen in den Griff zu bekommen – jedoch nicht durch den Ein-

satz von Zwangsarbeit –, nahm die Luzerner Regierung 1855 die Revision des Armengesetzes 

an die Hand.
88

 Für den Luzerner Historiker Hansruedi Brunner widerspiegelte das Gesetz über 

das Armenwesen vom 5. Dezember 1856 die grundsätzliche Abwehrhaltung der bürgerlichen 

Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Die Massenarmut erschien ihr als bedrohliches Zeichen des 

Zerfalls der sozio-politischen Ordnungsstruktur. Somit war die Beseitigung der Armut nicht 

nur ein humanitäres Postulat, sondern vielmehr eine ordnungspolitische Pflicht. Armenpolitik 
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wurde als Kampf aufgefasst, der nur mit Konsequenz und Härte geführt und gewonnen wer-

den konnte.
89

 

Dieser Logik folgend gewann das politische Vorhaben nach einer kantonalen Zwangsarbeits-

anstalt ebenfalls langsam aber stetig an Boden. Als Zugeständnis an die Befürworter einer 

Zwangsarbeitsanstalt begannen die politischen Machthaber, diese Konsequenz und Härte ge-

gen die „unwürdigen“ und „selbstverschuldeten“ Armen einzusetzen. Mit dem Artikel 49 des 

Armengesetzes von 1856 verpflichtete sich der Regierungsrat in Erwägung zu ziehen, „wo 

möglich […] ein Korrektionsort für Müssiggänger und Arbeitsscheue, deren Angehörige der 

Unterstützung anheimfallen oder anheimzufallen drohen“, zu errichten.
90

 

2.2. Der Zweck einer Zwangsarbeitsanstalt 

Mit dem Armengesetz von 1856 vermehrten sich die Anzeichen eines politischen Sinneswan-

dels hinsichtlich der Frage nach der Notwendigkeit einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt in 

Luzern. Im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Wiederherstellung des Klosters 

Rathausen vermischte sich 1865 die Klosterfrage mit der Diskussion um die Verlegung des 

dort befindlichen Lehrerseminars und mit der regierungsrätlichen Empfehlung zur Errichtung 

einer Zwangsarbeitsanstalt.
91

 

Der Grosse Rat beauftragte am 8. Juni 1865 den Regierungsrat Bericht darüber zu erstatten, 

inwiefern im ehemaligen Kloster Rathausen eine Zwangsarbeitsanstalt untergebracht werden 

könnte.
92

 Daraufhin legte der liberale Regierungsrat und einflussreiche Vorsteher des Depar-

tements des Gemeindewesens Renward Meyer von Schauensee seinen ausführlichen Bericht 

vor und beantragte beim Grossen Rat gemeinsam mit seinen Regierungskollegen die Errich-

tung einer „Korrektions- beziehungsweise Zwangsarbeitsanstalt vorläufig für die Aufnahme 

von wenigstens 100 Sträflinge“.
93

 Wie kam es beim Verhandlungsgegenstand Zwangsarbeits-

anstalt zu diesem regierungsrätlichen Sinneswandel? Der Regierungsrat Meyer stellte zu Be-

ginn seines Referats fest, dass die Luzerner Regierung die Zweckmässigkeit solcher Anstalten 

bisher bestritten hätte und der damalige Zeitpunkt zur Errichtung – wohl aus finanziellen 
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Gründen – ungeeignet gewesen wäre.
94

 Mit dem Bericht vom 29. August 1865 vollzog jedoch 

der Regierungsrat nur vermeintlich eine politische Kehrtwende, und Meyer trug hierfür die 

Argumente vor. Einleitend hob er hervor, Arbeit sei das Band des sozialen Lebens und „Ar-

beitsscheu“ die hauptsächliche Ursache der Armenlasten.
95

 

Neu war nun also, dass arbeitsfähige, aber nicht arbeitswillige Arme – und somit „selbstver-

schuldete“ Arme – nicht eine von mehreren, sondern die Hauptursache für die Massenarmut 

im Kanton Luzern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war. Rietmanns Schlussfolge-

rungen zur Armuts- und der daraus folgenden Zwangsarbeitsanstalts-Debatte im Kanton Bern 

lassen sich hierfür auch auf den Kanton Luzern übertragen: Die unhaltbaren und sich ver-

schlimmernden Zustände im Armenwesen drohten im damaligen Verständnis der bürgerlichen 

Mittel- und Oberschicht, welche auch in Luzern an der Macht war, die gesamte bürgerliche 

Gesellschaft in einem Sog des Niedergangs zu erfassen.
96

 Dass die zunehmenden Armenlas-

ten mit dem individuellen respektive „selbstverschuldeten“ Versagen im Zusammenhang 

standen, war aus der früheren Luzerner Armutsdebatte geläufig. Die Regierung empfand diese 

Lebens- und Verhaltensweise als moralisch verwerflich und nahm nun Anstoss daran, dass die 

„selbstverschuldeten“ Armen zentrale bürgerliche Werte wie Fleiss, Selbstverantwortung und 

Pflichtgefühl verletzen.
97

 Die bisherigen Instrumente zu deren Bekämpfung hatten sich nach 

Auffassung sowohl der Politiker als auch der Praktiker der Armenfürsorge endgültig nicht 

bewährt. Für die „selbstverschuldeten“ Armen war es zu leicht, so lautete die Argumentation, 

die kommunalen Armenkassen auf missbräuchliche Weise zu belasten und durch die Maschen 

der bestehenden gesetzlichen Sanktionierungsmöglichkeiten zu schlüpfen.
98

 

Für Regierungsrat Meyer war somit klar, dass nur ein neues Unterstützungssystem mit einer 

kantonalen Zwangsarbeitsanstalt die steuerzahlenden Bürger vor der Passivität und Ver-

schwendung vieler Waisenvögte schütze, „denen das einfache Geben und Gewähren, weil die 

bequemste, auch die genehmste Unterstützungsmaxime“ sei.
99

 Die Luzerner Regierung sah 

ein, dass bei einer gewissen Klasse durch eigene Verschuldung Verarmter die Humanität al-

lein nicht mehr ausreiche.
100

 Die Aufnahme in eine Zwangsarbeitsanstalt und die damit ver-

bundene Beschränkung der persönlichen Freiheit und die Nötigung zur Arbeit sei die sicherste 

Probe für wirkliche Hilfsbedürftigkeit.
101

 Zwangsarbeitsanstalten vereinigten gemäss Regie-
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rungsrat Meyer, mit Rücksicht auf die aus der Armut entspringenden Verbrechen, den präven-

tiven Charakter der kommunalen Armenhäuser mit dem einschliessenden und strafenden Cha-

rakter eines Zuchthauses. In ihrem Zweck dienen Zwangsarbeitsanstalten als „Sicherheits-

Polizeianstalten für ein verkommenes oder gemeingefährliches Proletariat“.
102

 Die ins Visier 

genommenen Personengruppen galten als Bedrohung für die Stabilität der bürgerlichen Ge-

sellschaft
103

 und sie sollten in der Zwangsarbeitsanstalt durch eine „strenggeregelte Beschäf-

tigung“ idealerweise zur „sittlichen Erziehung oder Besserung“ hingeführt werden.
104

 Von der 

Grundbestimmung der „Besserung“ waren die Reformer der Armenpflege überzeugt. Die Er-

fahrung anderer schweizerischer Zwangsarbeitsanstalten hätten jedoch folgendes aufgezeigt: 

„Wollte man […] eine vollständige Besserung aller oder der grössten Mehrzahl der Enthalte-

nen fordern, so wäre damit zu viel verlangt und keine Zwangsarbeitsanstalt würde dieser For-

derung Genüge leisten können“.
105

 Dem gegenüber stellte der Regierungsrat die sogenannten 

„Rettungsanstalten“ oder „Erziehungsanstalten“, wobei Meyer die Anstalt Sonnenberg er-

wähnte und als ihre Aufgabe nanne, „das Laster im Keime zu ersticken und die Jugend vor 

Strafanstalten auch für ihre Zukunft zu bewahren“.
106

 Die durch die Aufklärung geprägte 

Überzeugung und der Ansatzpunkt für die Lösung des Armutsproblems, dass es möglich sei, 

den unvollkommenen Menschen anzuleiten, zu unterrichten und zu erziehen stellt die Histori-

kerin Lippuner das „Dekulturationsphänomen“ entgegen: Die Erziehung fehlte den „selbst-

verschuldeten“ Armen und nach Ansicht der bürgerlichen Sozialreformer führte dies zur 

„Entsittlichung“ der Armen. Je weiter der Prozess der Dekulturation fortgeschritten war, desto 

radikaler musste die erzieherische Intervention ausfallen. Die Anwärter einer Zwangsarbeits-

anstalt hatten gemeinsam, dass sie sich den Weisungen der kommunalen Armenpflege ver-

weigert und ihr Verhalten trotz zeitweiligem Arrest nicht geändert hätten.
107

 Der Regierungs-

rat beschrieb denn auch das vorgesehene Klientel für die Zwangsarbeitsanstalt als „in der Re-

gel auf einer erstaunlich tiefen Stufe der Verdorbenheit und sind – was sie sind – durch lang-

jährige Gewohnheit geworden“.
108

 Folglich bildete die Zwangsarbeitsanstalt sozusagen die 

Ultima Ratio. Aber im Gegensatz zum gemeinnützigen Diskurs über eine mögliche Zwangs-

arbeitsanstalt im Kanton Thurgau widersprach der Luzerner Regierungsrat Meyer der aufklä-

rerischen Vision nach einer Perfektibilität des Menschen und betonte, dass die pädagogische 
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Transformation, welche aus den „liederlichen“, „arbeitsscheuen“ Menschen rechtschaffene 

Bürger mache, kaum mehr möglich sei.
109

 Der Zweck der „nachhaltigen Besserung“, wofür 

sich schon der Surentaler Volksverein 1848 eingesetzt hatte, war somit nur sekundär, viel-

mehr war die Bestimmung der Zwangsarbeitsanstalten, „Auswüchse der menschlichen Ge-

sellschaft zu versorgen und sie derselben unschädlich zu machen, so lange als sie in solchen 

Anstalten sind“.
110

 Das heisst, im Vordergrund stand der Schutz der bürgerlichen Gesellschaft 

und somit der Sicherheit und Ordnung. Zudem sollte die Isolation dieser Personen, die aus 

ihrem Milieu herausgenommen wurden, auf die übrigen Armen abschreckend wirken. Der 

Luzerner Regierungsrat Meyer schrieb dazu zum Schluss seines Gutachtens: 

 

„Als wirksamste Drohung und Abschreckung für böswillige Arme und als Straf- und Zwangsmittel, 

um Zucht und Gehorsam herzustellen, vom Bettel und Müssiggang ab- und zur Arbeit anzuhalten, 

gründet der Staat eine Korrektionsanstalt.“
111

 

 

Eine Luzerner Zwangsarbeitsanstalt sollte dem kommunalen und reformbedürftigen Armen-

wesen in erster Linie als Instrument der „Abschreckung“ und nicht der „Besserung“ dienen. 

Bis zu einem konkreten Gesetzesentwurf sollten jedoch noch einmal zwanzig Jahre vergehen. 

Im Dezember 1865 entschied der Grosse Rat in Rathausen vorläufig alles beim Alten zu las-

sen. Eine gewisse Ratlosigkeit bezüglich der zukünftigen Konzeption des Lehrerseminars 

führte hauptsächlich zu diesem Nullentscheid. Hinzu kam die verlorene Abstimmung über das 

neue Steuergesetz, wonach die Mittel für kostspielige Projekte wie die Errichtung einer kan-

tonalen Zwangsarbeitsanstalt fehlten. Gleichzeitig löste sich das Gesuch der Rathauser Non-

nen um die Wiederherstellung des Klosters Rathausen von selbst auf. Der bischöfliche Kom-

missar Joseph Winkler, 1849 noch der Vordenker einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt, un-

terstützte gemeinsam mit anderen Geistlichen vergeblich das Gesuch der Nonnen um Rück-

kehr nach Rathausen.
112

  

Die im Kommissionbericht vom 7. Dezember 1852 aufgeworfene Frage nach dem Nutzen 

einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt war durch Meyers Bericht beantwortet. Hinsichtlich 

eines adäquaten Einweisungsverfahrens gab Meyer jedoch keine Empfehlung ab: „Die Auf-

nahme in solche geschieht – je nach den gesetzlichen Voraussetzungen – entweder in Folge 

richterlicher oder administrativer Erkanntnis.“
113

 Der Hauptkritikpunkt des damaligen 

Schultheissen Jakob Robert Steiger in seiner Rede vor dem Grossen Rat 1851 blieb dadurch 
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ungelöst und die Frage nach dem Einweisungsverfahren sollte erst kurz vor der Verabschie-

dung des Luzerner Gesetzestextes im Frühling 1885 geklärt werden. 

2.3. Die Rechtfertigung der administrativen Versorgung 

In der Sitzung vom 5. September 1876 erklärte der Grosse Rat eine Motion des liberalen Ad-

vokaten Candid Herzog von Beromünster für erheblich.
114

 Grossrat Herzog verlangte vom 

Regierungsrat einen Bericht über die „Errichtung einer oder mehrerer Zwangsarbeitsanstal-

ten“. Falls der Grosse Rat dem Antrag zustimmen sollte, habe der Regierungsrat der Sache 

bezüglich einen Gesetzesentwurf vorzulegen.
115

 Mit den Wahlen von 1871 endete die liberale 

Ära und nun bildeten die Konservativen die Mehrheit im Parlament und in der Regierung. In 

den Quellen lässt sich jedoch kein Bruch mit der bisherigen Politik ausmachen: Sowohl die 

liberale als auch später die konservative Regierung arbeiteten seit dem Rücktritt von Regie-

rungsrat Steiger 1852 stetig auf die Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt hin. 

Herzogs Motion war letztendlich der Auslöser, der die politische Debatte rund um die Errich-

tung einer luzernischen Zwangsarbeitsanstalt fast zehn Jahre später beenden sollte und in ei-

nem Gesetz mündete. 

Kommunales Bedürfnis nach einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt 

Am 18. November 1881 veröffentlichte der Regierungsrat schliesslich seine Botschaft.
116

 Da-

rin rekapitulierte er die bisherige Geschichte rund um die Errichtung einer Zwangsarbeitsan-

stalt im Kanton Luzern. Er hielt fest, dass es in der politischen Debatte grob zwei Lager gebe. 

Einerseits die Befürworter, welche auf den Nutzen von „Abschreckung“ und „Besserung“ 

beharrten und anderseits die Kritiker, die am Besserungszweck – an der Fähigkeit des Men-

schen zur Vervollkommnung – zweifelten und an einer möglichen Zwangsarbeitsanstalt nur 

als letztes Mittel der Armenpolizei festhielten. Sie waren des Weiteren der Meinung, die bis-

herigen Gesetze seien von den Gemeinden konsequenter umzusetzen oder, falls sie mangel-

haft seien, zu revidieren.
117

 Das Gutachten von 1865 des damaligen Regierungsrats Meyer 

war der Botschaft beigelegt.
118

 

Der Regierungsrat hielt weiter fest, das bisherige Scheitern der Errichtung einer Zwangsar-

beitsanstalt dürfe an der schwerwiegendsten Frage – nämlich die Frage nach der Finanzlage 
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des Kantons – liegen.
119

 Im Vergleich zu Luzern führten 1881 einige Schweizer Kantone eine 

Zwangsarbeitsanstalt. Der Regierungsrat machte sich dies zu Nutzen und erkundigte sich bei 

mehreren Deutschschweizer und Westschweizer Kantonen mit ähnlichen Anstalten über ihre 

bisherigen Erfahrungen.
120

 Ferner zitierte er in seiner Botschaft den konservativen Zürcher 

Rechtswissenschaftler und Oberrichter Aloys von Orelli, der in der gemeinnützigen Gesell-

schaft des Bezirks Zürich einen Vortrag über die Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten 

hielt.
121

 Für von Orelli waren „Zwangsarbeitsanstalten als das letzte Glied in der Kette der 

armenpolizeilichen Massnahmen unentbehrlich“
122

 und er stellte klar, die öffentlichen Anstal-

ten seien entsprechend den Armenklassen und somit nach ihren Bestimmungen zu unterteilen: 

 

„Die Alten und Gebrechlichen gehören demnach in’s Armenhaus, die körperlich Kranken in den Spi-

tal, die Geisteskranken in’s Irrenhaus, die elternlosen Kinder in’s Waisenhaus, die Arbeitsscheuen aber 

in eine Zwangsarbeitsanstalt.“
123

 

 

Der Wissenstransfer mit den Kantonen und Juristen sollte den Rahmen der regierungsrätli-

chen Botschaft bilden. Schwerpunkt war jedoch eine Meinungsumfrage bei den Gemeinden. 

Mit einem Kreisschreiben an die Gemeinderäte vom 28. Juli 1877 wollte der Regierungsrat 

eine Stellungnahme der kommunalen Armenpflege bezüglich Zwangsarbeitsanstalten einho-

len. Neben dem Anliegen, ihre Ansichten über die Zweckmässigkeit und Notwendigkeit einer 

Zwangsarbeitsanstalt dem Kanton mitzuteilen, informierte der Regierungsrat die Gemeinden, 

dass sie im Falle der Errichtung der Anstalt die Kosten ganz oder zum grössten Teil in Form 

eines Kostgeldes selbst zu tragen hätten.
124

 Weiter ersuchte er die Gemeinderäte zu berichten, 

ob sich gegenwärtig bereits Personen in den Gemeinden befinden, deren Einweisung in eine 

Zwangsarbeitsanstalt sie befürworten würden. Der Regierungsrat machte dabei darauf auf-

merksam, welche Menschen für die Einweisung in eine Zwangsarbeitsanstalt in Frage kom-

men: 

 

„[…] welche bei anerkannter Arbeitsfähigkeit einem liederlichen und ausschweifenden oder arbeits-

scheuen Lebenswandel sich ergeben und dadurch ihren Heimatgemeinden zur Last zu fallen drohen, 

oder bereits armenunterstützungsgenössig sind, oder ihre Familienglieder der öffentlichen Unterstüt-
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zung überlassen; es müssen daher solche Personen allerwenigstens das 17. Altersjahr angetreten ha-

ben. In der Anstalt sollen sie zu strenger Arbeit angehalten und wo möglich wieder an ein thätiges 

Leben gewöhnt werden.“
125

 

 

Die regierungsrätliche Ausführung überschnitt sich mit dem im späteren Versorgungsgesetz 

festgeschriebenen Zweck der Anstalten sowie deren Zielgruppe. Das Ergebnis der Vernehm-

lassung hatte der Regierungsrat in einer Tabelle im Anhang der Botschaft zusammenge-

fasst.
126

 Die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich für die Zweckmässigkeit und Notwen-

digkeit einer zentralen Kantonsanstalt aus.
127

 Diejenigen Gemeinderäte, die sich gegen eine 

Zwangsarbeitsanstalt äusserten, argumentierten, dass die kommunalen Armenanstalten genü-

gen und falls solche Anstalten nicht bestehen, die betreffenden Gemeinden welche errichten 

oder anderen Gemeinden anschliessen sollen. Ferner wollten diese Gemeindebehörden mittels 

gesetzlicher Bestimmungen ihre Kompetenz erweitern, um die Möglichkeit zu erhalten, ihre 

Armenanstalten zu kommunalen Zwangsarbeitsanstalten umzufunktionieren.
128

 Dagegen ar-

gumentierte der Regierungsrat, die bestehenden Armenhäuser würden hinsichtlich ihrer Infra-

struktur nicht ausreichen und viele Gemeinden können sich keine zweckentsprechende Ar-

menanstalt leisten. Trotz Kosten für die Errichtung und den Betrieb einer zentralen Anstalt – 

„ein heikler Punkt“ – appellierte er an die kantonale Solidarität.
129

 Der Regierungsrat kam 

zum Schluss, es sei eine Zwangsarbeitsanstalt im kleineren Massstab einzurichten und je nach 

dem Ergebnis dieses Versuchs und den dabei gemachten Erfahrungen lasse sich das Projekt 

dann zu einem späteren Zeitpunkt modifizieren oder erweitern.
130

 

Die Debatte im Grossen Rat 

In den folgenden Jahren bildeten die Kosten für die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt 

einen gewichtigen Streitpunkt, der sich unter anderem mit der Debatte um das Einweisungs-

verfahren vermischte. Am 10. und 11. Oktober 1882 verhandelten die Grossräte um zwei An-

träge einer Kommissionsmehrheit beziehungsweise -minderheit. Die dazugehörenden Ver-

handlungsprotokolle erschienen in den Tageszeitungen. Die Luzerner Gesinnungspresse war 

ein wichtiges Instrumente im Kampf um die öffentliche Meinung. Die Redaktionen verfolgten 

die politischen Verhandlungen, protokollierten die Aussagen der Politiker und veröffentlich-

ten sie am darauffolgenden Tag. Wichtige politische Geschäfte wurden zudem kommentiert. 
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Für die Untersuchung der Grossratsverhandlungen in den 1880er-Jahren, welche sich um die 

Rechtfertigung der administrativen Versorgung drehten, greife ich auf solche Zeitungsproto-

kolle zurück. 

Grob umrissen verlangte die Kommissionsmehrheit die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt 

auf einer Staatsdomäne, die Minderheit hingegen die Abänderung des Polizeistrafgesetzes und 

die Einrichtung einer Arbeiterkolonie auf dem „Sedelhof“ in der Gemeinde Ebikon unter der 

Leitung der Strafanstalt.
131

 Die Minderheit beharrte nicht darauf, dass auf eine kantonale 

Zwangsarbeitsanstalt aus ideologischen Gründen zu verzichten sei, sondern vielmehr fürchte-

te sie sich vor explodierenden Kosten. Der konservative und einflussreiche Bauernpolitiker 

Franz Xaver Beck-Leu von Sursee war der Meinung, eine neue Anstalt würde das Budget der 

Gemeinden zu sehr belasten und setzte sich für eine bescheidene Anstalt ein.
132

 Die Gegner 

einer Zwangsarbeitsanstalt verwiesen auf die Armenanstalt „Schnabel“ in Schüpfheim, deren 

Erstellung 60‘000 Franken gekostet habe. Ferner wiesen sie darauf hin, der Strafanstaltsdirek-

tor habe auf dem „Sedelhof“ eine sehr einfache und praktische Kolonie für Straffällige einge-

richtet, wohin die Gemeinden nach einer gesetzlichen Erweiterung ihrer Kompetenz allfällige 

Zwangsarbeiter hinschicken können.
133

 

Die Unterstützer der Kommissionsmehrheit wehrten sich gegen diese geäusserte Absicht und 

wollten Zwangsarbeitshaus und Zuchthaus auseinanderhalten. Der Publizist und konservative 

Führer Johann Amberg appellierte an seine Gegner, das „Ehrgefühl“ der Zwangsarbeiter sei 

zu schonen.
134

 Der liberale Jurist Josef Leonz Weibel meinte, dass der Strafanstaltsdirektor, 

ohne ihm noch die Leitung der Zwangsarbeitsanstalt aufzubürden, schon genug Arbeit habe. 

Er verwies darauf, eine Zwangsarbeitsanstalt erfülle einen anderen Zweck als die Strafanstalt. 

Erstere sei in ihrem Wesen nach eine Ergänzung der kommunalen Armenanstalten und „nicht 

eine Abtheilung oder Filiale der Strafanstalt“.
135

 Zusammen mit dem Urheber der entspre-

chenden Motion Candid Herzog war Weibel der Meinung, die Gemeinden müssen sich an den 

Kosten beteiligen. Eine Kostenbeteiligung sei schon deswegen wünschenswert, weil die 

Zwangsarbeitsanstalt nicht das Mittel werden soll, mit dem die Gemeinden ihre unbequemen 

Leute dem Kanton aufhalsen. Herzog hob wiederum hervor, dass die Gemeinden bei einer 

kantonalen Zwangsarbeitsanstalt schlussendlich am meisten profitieren und deshalb die Ver-

sorgungskosten mittragen müssen.
136
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Sowohl Herzog als auch Weibel – beides Juristen wohlgemerkt – unterstützten den Vorschlag 

der Kommissionsmehrheit, dass bei der Einweisung ein administratives Verfahren anzuwen-

den sei. Beide argumentierten, ein solches Verfahren sei „rationeller“.
137

 Das „Luzerner Tag-

blatt“ gab Weibels Argumentation wie folgt wieder: 

 

„Man kann zwar die Arbeitsscheu als ein Vergehen bezeichnen, das mit Strafe bedroht wird, aber dann 

wird es eben in jedem Falle nöthig werden, eine Strafuntersuchung mit allen prozessualischen Weit-

läufigkeiten anzustellen, während nach dem Vorschlage der Mehrheit zur Placirung in die Zwangsar-

beitsanstalt der kürzere Administrativweg genügt.“
138

 

 

Der Entlebucher Amtsstatthalter Schmid widersprach als „einfacher Bauer“
139

 den Juristen 

vehement und schloss sich mit seinem Einspruch gegen die Verfügungsgewalt der (Gemein-

de-)Behörden Steigers Kritik von 1851 an: 

 

„Er [Schmid] thut dar, dass es besser sei, den Entscheid über Unterbringung in der Zwangsarbeitsan-

stalt den Gerichten in die Hände zu legen, als den Gemeinderäthen, die Kläger und Richter in einer 

Person wären.“
140

 

 

Für diese rechtsstaatlichen Bedenken hatte die grosse Mehrheit des Grossrats kein Gehör: Sie 

war mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit einverstanden und bejahte am 11. Oktober 

1882 grundsätzlich die Errichtung einer zentralen Zwangsarbeitsanstalt.
141

 Daraufhin begann 

der Regierungsrat einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. In der dazugehörenden Botschaft 

vom 10. November 1884 bestätigte der Regierungsrat, das Projekt einer Zwangsarbeitsanstalt 

sei als ein unausweichliches Bedürfnis anerkannt worden
142

 und rechtfertigte das administra-

tive Einweisungsverfahren unter anderem damit, dass die meisten Kantone – Appenzell Aus-

serrhoden, Solothurn und Bern haben kurz davor ihre Gesetze ausgearbeitet – dieses akzeptie-

ren.
143

 Ausserdem bevorzugten die Luzerner Gemeinden, dass Versetzungen und Entlassun-

gen von administrativen und nicht von richterlichen Behörden ausgesprochen werden sol-

len.
144

 Trotzdem schlug der Regierungsrat vor, dass neben den Eltern, Vormundschafts- und 

Armenbehörden gegebenenfalls auch die Gerichte eine Anstaltseinweisung beantragen kön-
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nen.
145

 Über die Einweisung würde dann der Regierungsrat endgültig entscheiden.
146

 Bei den 

Beratungen im Grossrat im Frühling 1885 wehrten sich dieselben Gegner, die ein gerichtli-

ches Versorgungsverfahren schon drei Jahre vorher verhinderten, nun sogar gegen die Be-

rechtigung der Gerichtsbehörden zur Antragstellung.
147

 Der Regierungsrat begründete den 

Artikel 5 des Entwurfs damit, dass den Richtern keine Pflicht auferlegt werde, sondern bloss 

das Recht zuerkannt, und dass die Gerichte unter Umständen besser in der Lage seien, „einen 

jungen Schlingel zu beurtheilen, als die Administrativbehörden.“
148

 In der zweiten Gesetzes-

beratung lehnte sich die politische Opposition ein letztes Mal gegen das administrative Ver-

fahren auf: Ein Grossrat namens Schürmann versuchte den Gerichten nicht nur das Recht auf 

Antragstellung, sondern ihnen obendrein das Recht zur definitiven Versetzung in die Zwangs-

arbeitsanstalt einzuräumen. Sein Antrag scheiterte und der Grosse Rat beschloss darauffol-

gend mit 60 gegen 42 Stimmen gegen den Willen der Regierung die Antragstellung der Ge-

richte fallen zu lassen.
149

 Der heftig umstrittene Gesetzesartikel 5 war geklärt und in derselben 

Grossrats-Sitzung vom 4. März 1885 wurde das „Gesetz über Errichtung einer Zwangsarbeits-

Anstalt für den Kanton Luzern“, wie es aus der zweiten Beratung hervorgegangen war, mit 72 

gegen 14 Stimmen angenommen. Nun musste der Kanton definitiv eine Zwangsarbeitsanstalt 

errichten. 

Die Debatte im kantonalen Vergleich 

Mehr als dreissig Jahre nach Steigers fulminanter Rede gegen den administrativen Freiheits-

entzug – von einer liberalen Staatstheorie ausgehend – waren nicht nur viele Parlamentarier 

und Regierungsräte vom Nutzen der Zwangsarbeit überzeugt, sondern auch der generelle poli-

tische Wind hatte sich in Bezug auf den „Administrativweg“ als Einweisungsverfahren in die 

Zwangsarbeitsanstalt gedreht. Eine politische Mehrheit wollte nicht das Polizeistrafgesetz 

ändern, hingegen die staatliche Sanktionsmacht auf nonkonforme Bereiche wie „Arbeits-

scheu“ und „Liederlichkeit“ ausdehnen. Daraus entstanden Rechtfertigungszwänge, wie es sie 

vor der Etablierung moderner liberaler Verfassungsstaaten nicht gegeben hatte. Im Kanton 

Bern wurde hierzu hauptsächlich zwei Argumente vorgebracht: Zum einen relativierten die 

Berner Grossräte die Bedeutung der verfassungsmässigen Grundsätze und zum andern beton-

ten sie, der Rechtsschutz der Betroffenen sei auch in einem rein verwaltungsinternen Verfah-
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ren ausreichend gewährleistet.
150

 Die ökonomische Not der Stunde – die Wirtschaftskrisen in 

den 1880er-Jahren – und die Interessen der Gemeinden für ein administratives Verfahren er-

achtete der Berner Gross Rat als vorrangig und er war daher bereit, von den verfassungsmäs-

sigen Prinzipien abzuweichen.
151

 

Die Abwehr der „Arbeitsscheuen“ und „Liederlichen“ musste schnell gehen. Für den Luzer-

ner Grossrat Weibel war ein Gerichtsprozess zu langwierig. In einem Rechtsstaat üben unab-

hängige Richter die Judikative. Sie fällen ein Urteil, dass an Gesetz und Recht gebunden ist. 

Der Angeklagte hat während dem Prozess Anspruch auf einen Rechtsvertreter oder darf sich 

selbst gegen die Anklage verteidigen. Die Staatsanwaltschaft leitet im Vorfeld die Untersu-

chung und sammelt rechtskräftige Beweise. Nun, wie beweist man, dass eine Person sich „ar-

beitsscheu“ oder „liederlich“ verhielt? Für Grossrat Weibel und die grosse Mehrheit seiner 

Kollegen verhinderten diese „prozessualischen Weitläufigkeiten“ eine rasche Problemlösung 

in Gemeinden, weshalb „[…] der kürzere Administrativweg genügt“.
152

 Der Rechtsschutz der 

Betroffenen im administrativen Verfahren war mutmasslich gewährleistet. 

Die rechtliche Brisanz, dass die Anstaltseinweisung einen schwerwiegenden Eingriff in die 

persönliche Freiheit der Betroffenen darstellt, war den Luzerner Politikern zum Teil bewusst. 

Im Gegensatz zur Sankt Galler Regierung wollte der Luzerner Regierungsrat bis zum Schluss 

der Gesetzes-Debatte die Gerichte nicht als Antragssteller ausschliessen. Die Sankt Gallener 

hingegen waren der Meinung, dass die Gemeinderäte den Lebenswandel der Betroffenen in 

der Regel besser als eine entfernte gerichtliche Instanz beurteilen können.
153

 Auch die Berner 

Grossräte plädierten dafür, den Gemeinden ein neues, griffiges Rechtsinstrument in die Hand 

zu geben, damit diese rigoros gegen als arbeitsfähig erachtete „Liederliche“ und ‚ „Arbeits-

scheue“ vorgehen konnten.
154

 Dass zumindest ein Teil der Sankt Galler Grossratsmitglieder 

an der fehlenden Gewaltentrennung und dem gravierenden Eingriff in die persönlichen Rechte 

der Betroffenen Anstoss nahmen, zeigt die Untersuchung der Historikerin Knecht. Demnach 

waren die Zeit- und Kostenersparnis schlussendlich für das administrative Verfahren 

auschlaggebend.
155

 

Aufgrund einer regierungsrätlichen Verordnung über Armen- und Korrektionsanstalten von 

1873 hatten die Luzerner Gemeinderäte umfassende administrative Kompetenzen und konn-

ten „liederliche“ und „arbeitsscheue“ Gemeindebürger in kommunale Armenanstalten, in de-
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nen teils ebenfalls Arbeitszwang herrschte, einweisen. Die Kantonsregierung unterstellte den 

Gemeinden, sie würden aus Scheu vor den Versorgungskosten von ihrer administrativen 

Kompetenz nur höchst selten Gebrauch machen und dass sich dies auch hinsichtlich einer 

kantonalen Zwangsarbeitsanstalt nicht ändern würde.
156

 Deshalb verteidigte der Luzerner Re-

gierungsrat so vehement seinen Gesetzesentwurf, worin eben auch Gerichte ohne übertriebene 

Sparsamkeit einen Versorgungsantrag stellen konnten. Neben der fehlenden Gewaltenteilung 

war dies ein zweites unbeachtetes Argument, weswegen neben dem administrativen an einem 

gerichtlichen Verfahren festzuhalten sei. 

Lippuner formuliert für die politische Debatte im Kanton Thurgau Mitte des 19. Jahrhunderts 

drei argumentative Strategien der Befürworter gegen die rechtsstaatlichen Probleme bezie-

hungsweise gegen die Analogien, die sich einerseits zwischen dem Freiheitsentzug im Ge-

fängnis und in der Zwangsarbeitsanstalt und anderseits zwischen dem gerichtlichen und dem 

administrativen Verfahren ergaben.
157

 

Die erste Strategie besagte, dass die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt nicht eine Strafe 

und somit Vergeltung sei, sondern eine erzieherische Massnahme, die zur „Besserung“ des 

Zwangsarbeiters führen sollte.
158

 Grossrat Weibel entsprechend hatte die Zwangsarbeitsanstalt 

einen anderen Zweck als die Strafanstalt, nämlich den Zweck der „Besserung“.
159

 Die (räum-

liche) Trennung zwischen Zwangsarbeiter und Straffälligen war als Beleg für diese Unter-

scheidung und als argumentative Rechtfertigung folglich so wichtig. 

Die zweite Strategie war die „Pathologisierung der Anstaltsklientel“: Die „Demoralisations-

zustände“ der Armen wurden als Krankheiten beschrieben, die es in der Zwangsarbeitsanstalt 

zu heilen galt. Die Anstaltseinweisung diente aber nicht der Bestrafung der demoralisierten 

Armen, sondern dem Schutz der Gesellschaft vor Ansteckung. Die Internierung in der 

Zwangsarbeitsanstalt wurde so zu einer sanitarischen Massnahme, die von der Exekutive an-

geordnet werden konnte.
160

 Der damalige Regierungsrat und Departementsvorsteher des Ge-

meindewesens Renward Meyer zitierte in seinem Bericht von 1865 die Verwalter der 

Zwangsarbeitsanstalt Thorberg und der Rettungsanstalt Bächtelen, die im Auftrag des Kan-

tons Aargau ein Gutachten über den Nutzen von Zwangsarbeitsanstalten verfasst hatten. Ab-

gesehen vom Schutz der „öffentlichen Ordnung und Sitte“ war für die Berner Anstaltsexper-

ten die „Heilung“ der Zwangsarbeiter der zweite Hauptzweck: „Wenn auch eine vollständige 
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sittliche Heilung durchweg nicht möglich ist, so findet mehr oder weniger Besserung doch bei 

einer grossen Genossenzahl statt.“
161

 Die „Pathologisierung“ der Zwangsarbeiter und ihre 

„Besserung“ als erzieherische Massnahme arbeiteten also Hand-in-Hand. Nach der Errichtung 

der luzernischen Zwangsarbeitsanstalt trat jedoch diese Rechtfertigungsstrategie immer mehr 

in den Hintergrund, bis schliesslich die meinungsbildende Elite den „Besserungszweck“ der 

Zwangsarbeitsanstalt definitiv verwarf und die „Pathologisierung“ bei den „Gewohnheitstrin-

kern“ anzuwenden begann. Die Alkoholabhängigkeit wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

auch im Kanton Luzern zunehmend zu einer Krankheit erklärt, die mit einem Entzug in den 

Trinkerheilanstalten geheilt werden könne. (siehe Kapitel 3.2.). 

Die dritte und letzte Rechtfertigungsstrategie, welche Lippuner in ihrer Untersuchung vor-

trefflich beschreibt, war die Verneinung der Analogie auf der Ebene des Individuums. Im Ge-

gensatz zum administrativen mussten beim gerichtlichen Verfahren bestimmte Regeln einge-

halten werden, die dem Schutz der persönlichen Freiheit der Bürger dienten. Dazu gehörte 

etwa die Tatsache, dass jemand nur für eine Handlung verurteilt werden konnte, die auch als 

Straftatbestand in der Rechtsordnung verankert war.
162

 Grossrat Herzog, der Urheber der Mo-

tion, gab zu, dass „arbeitsscheue Subjekte […] nicht gerade eines im Strafgesetz vorgesehe-

nen Vergehens oder Verbrechens sich schuldig machen“.
163

 Sein Kollege Grossrat Weibel 

war hingegen der Meinung, dass man „Arbeitsscheu“ als ein strafrechtliches Vergehen be-

zeichnen könne, aber dann gäbe es eine Strafuntersuchung mit allen „prozessualischen Weit-

läufigkeiten“.
164

 Ferner mussten also im gerichtlichen Verfahren Beweise gegen „arbeits-

scheue“ und „liederliche“ Armen vorgelegt werden und dies war offenbar nur schwer mög-

lich. Statt aus diesem Umstand auf den Freiheitsentzug zu verzichten, löste die politische Elite 

diese Massnahme aus ihrer strafrechtlichen Verankerung heraus und übertrug die Kompetenz 

über die Anstaltseinweisung der Exekutive. Die Massnahme zielte auf die „Persönlichkeit“ 

einer bestimmten Kategorie von Menschen. Die „Arbeitsscheuen“ und „Liederlichen“ galten 

beim Zeitpunkt der Einweisung als „unfähig“ und „unwürdig“ für den freien Gebrauch ihrer 

Kräfte. Gemäss dieser Logik waren sie einer integrativen und produktiven Lebensführung in 

der bürgerlichen Gesellschaft nicht gewachsen und dementsprechend durften sie an diesem 

Bürgerstatus, namentlich die Freiheit, nicht teilhaben.
165

 Rietmann bringt die Rechtfertigung 

des administrativen Verfahrens auf den Punkt: Letztlich ging es bei einer administrativen 

Versorgung in den Augen der Zeitgenossen um nichts Geringeres als die Abwehr von Kräf-
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ten, welche die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundfesten gefährdeten. In einem solchen 

Zusammenhang erschien es als legitim, den Bedarf der bürgerlichen Gesellschaft nach öffent-

licher Sicherheit höher zu gewichten als das Grundrecht der persönlichen Freiheit.
166

 

3. Die Luzerner Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage in Bezug auf die administrative Versorgung war im Kanton Luzern 

dreigliedrig. Die erste und zugleich wichtigste Grundlage bildete das „Gesetz über Errichtung 

einer Zwangsarbeits-Anstalt“ von 1885. Dieses Gesetz war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 

massgebend für die Versorgungspraxis und der Jurist Peter Bossart führte es 1965 in seiner 

Dissertation als einzige Rechtsquelle für den Kanton Luzern auf.
167

 Im Jahr 1966 erst löste 

dann das „Gesetz über die Betreuung und Versorgung gefährdeter Erwachsener“ das bisherige 

Errichtungsgesetz ab. 1912 trat das Schweizerische Zivilgesetzbuch in Kraft und parallel zum 

kantonalen Versorgungsrecht konnten entmündigte aber nicht straffällig gewordene Luzerne-

rinnen und Luzerner aufgrund von Beschlüssen der kommunalen Vormundschaftsbehörden in 

verschiedene Anstalten zwangseingewiesen werden. Gleichermassen stand den Gemeinderä-

ten neben der vormundschaftlichen Versorgung die Alternative zur Verfügung, „Trunksüchti-

ge“ infolge des „Gesetzes betreffend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern“ vom 7. März 

1910 zum Eintritt in eine Trinkerheilanstalt zu zwingen. 

Für meine Untersuchung der Versorgungspraxis und des -verfahrens ist es wesentlich, zwi-

schen diesen drei Rechtsgrundlagen zu unterscheiden. Das kantonale Versorgungsrecht bezie-

hungsweise die sogenannte administrative Versorgung steht den beiden kommunalen Kompe-

tenzen, der sogenannten vormundschaftlichen Versorgung sowie der Trinkerversorgung, ge-

genüber. Die heute nicht mehr gebräuchlichen Begrifflichkeiten dienen der klaren Unter-

scheidung der rechtlichen Grundlagen bei der Zwangseinweisung in eine Anstalt.
168

 Ferner 

entspricht eine solche begriffliche Differenzierung auch derjenigen, die in der Regel in den 

untersuchten Quellen (Grossratsprotokolle, Botschaften des Regierungsrates) oder etwa in 

zeitgenössischer juristischer Fachliteratur verwendet wurde.
169

 Im Folgenden liegt der Fokus 

eindeutig auf dem kantonalen Versorgungsgesetz von 1885. Wie war der Bau der kantonalen 

Zwangsarbeitsanstalt mit dem Gesetz verknüpft? Was war der Zweck des Gesetzes und wer 
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seine Zielgruppe? Wie lauteten die Voraussetzungen für eine Zwangsversorgung und waren 

diese unmissverständlich? Welche Behörden waren in das Einweisungsverfahren involviert 

und wie waren ihre Rollen verteilt? Schliesslich: Wie war der Rechtsschutz ausgestaltet und 

gab es für die Betroffenen eine Möglichkeit, sich gegen die Zwangseinweisung zu wehren? 

Wer beaufsichtigte den Betrieb der Zwangsarbeitsanstalt und was waren die wichtigsten Dis-

ziplinierungsinstrumente der Anstaltsverwaltung? Um das Zusammenwirken zwischen den 

kantonalen und kommunalen Versorgungskompetenzen analysieren zu können, ist eine 

Grundkenntnis der beiden übrigen Gesetze und ihrer wichtigsten Bestimmungen unumgäng-

lich. Wo liegen die Unterschiede zwischen der administrativen und der vormundschaftlichen 

Versorgung sowie der Trinkerversorgung? In der Theorie lassen sich alle drei Gesetze und 

ihre Verfahren klar abgrenzen. Ihre Unterscheidung während der gesamten Entwicklung der 

Versorgungspraxis ist unweigerlich schwieriger. 

3.1. Das Versorgungsgesetz von 1885 

Mit dem „Gesetz über Errichtung einer Zwangsarbeits-Anstalt für den Kanton Luzern“ (im 

Folgenden kurz Sedel-Gesetz genannt) vom 4. März 1885 fand eine seit der Gründung des 

Schweizerischen Bundesstaates andauernde politische Debatte ihr vermeintliches Ende. Das 

Sedel-Gesetz trat am 14. April 1885 in Kraft. Im Folgenden stelle ich die Bestimmungen des 

Sedel-Gesetzes in seinen Grundzügen vor. Das Versorgungsrecht, wie es 1885 erlassen wur-

de, bildete schliesslich die Grundlage für die fast hundertjährige administrative Versorgungs-

praxis im Kanton Luzern. 

Die Errichtung der Zwangsarbeitsanstalt auf dem „Sedelhof“ 

Der erste Gesetzesartikel schrieb vor, der Kanton habe eine Zwangsarbeitsanstalt zu errich-

ten.
170

 Mitte November 1886 schlug der Regierungsrat in einem Dekretsentwurf vor, die 

Zwangsarbeitsanstalt sei auf der Staatsdomäne „Sedelhof“ in der Gemeinde Ebikon zu errich-

ten und neben dem Umbau des Hofs sei zusätzlich ein Neubau zu erstellen. Für die Bestrei-

tung der Kosten verlangte er vom Grossen Rat einen Kredit über 60‘000 Franken. Der Grosse 

Rat übertrug den Vorschlag einer Kommission, deren Beurteilung zu einer heftigen parlamen-

tarischen Diskussion über die Kosten führte. Bei der finalen Umsetzung des Zwangsarbeitsan-

stalt-Projekts spielten finanzielle Überlegungen die entscheidende Rolle. Die Kommissions-

minderheit unterstützte das Begehren des Regierungsrats, die Kommissionsmehrheit hingegen 
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wollte nur einen Kredit von 15‘000 Franken sprechen.
171

 Der katholisch-konservative „Luzer-

ner Landbote“ protokollierte die anschliessenden Verhandlungen im Grossen Rat vom 24. 

November 1886.
172

 Die Wortmeldungen der Parlamentarier nahmen auch Bezug auf den 

Zweck der Zwangsarbeitsanstalt. So meinte der freisinnige National-, Gross- und Luzerner 

Stadtrat Friedrich Wüest, die Sparsamkeit, welche die Kommissionsmehrheit geltend mache, 

sei sehr übel angebracht. Sie wolle nur eine Schweinescheune und diese Scheune solle dann 

das Korrektionshaus des Kantons sein. Dabei sollen die „Arbeitshäusler“ doch als Menschen 

behandelt werden und deshalb entspräche das Projekt der Mehrheit dem Zweck einer 

Zwangsarbeitsanstalt in keiner Weise.
173

 Der Initiant der Zwangsarbeitsanstalt Grossrat 

Candid Herzog unterstützte Wüests Einwände und fügte an, es sei, wenn der Grosse Rat dem 

Antrag der Kommissionsmehrheit folge, keine gute Disziplin in der Anstalt möglich.
174

 Der 

konservative Nationalrat und Kommissionsmitglied Josef Erni wehrte sich gegen diese Vor-

würfe und war der Meinung, man könne Zwangsarbeiter bessern, auch wenn sie sich in der 

Scheune aufhalten müssen.
175

 Herzogs politischer Weggefährte Grossrat Josef Leonz Weibel 

folgte den Argumenten von Erni. Weibel war weiterhin davon überzeugt, dass eine kantonale 

Zwangsarbeitsanstalt dringend notwendig sei. Wenn jedoch das Bessere nicht zu haben sei, so 

wolle er das Gute.
176

 Auch der Regierungsrat machte eine argumentative Kehrtwende. Er 

wandte sich gegen seinen eigenen Vorschlag für einen Neubau und befürwortete fortan den 

Antrag der Kommissionsmehrheit. Aus dem Vorsteher des Gemeindedepartements und libera-

len Minderheitsvertreter in der Regierung Alfred Jost sprach die Frustration. Falls das Ge-

schäft zurückgewiesen werden sollte, so habe er genug in dieser und allen andern Sachen: 

„Mags ein anderer machen.“
177

 Das Parlament nahm den Kommissionsantrag mit 66 gegen 30 

Stimmen an und genehmigte anschliessend definitiv mit 92 gegen 5 Stimmen die Zwangsar-

beitsanstalt auf dem Sedel mitsamt dem Umbauprojekt für den Gesamtbetrag von 15‘000 

Franken.
178

 

Die bestehende Anlage des „Sedelhofs“ sollte notdürftig an die neue Zweckbestimmung an-

gepasst und vorläufig nur eine Anstalt für Männer werden. Die Einrichtung einer Frauenabtei-
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lung wurde aus Kostengründen zunächst vertagt.
179

 Von Anfang an war jedoch die Meinung 

verbreitet, und das Sedel-Gesetz hielt nichts Gegenteiliges fest, dass auch „arbeitsscheue“ 

Frauen in die Zwangsarbeitsanstalt aufzunehmen seien.
180

 Aufgrund eines Dekrets wurden die 

Frauen seit 1890 in eine provisorische Abteilung der Strafanstalt eingewiesen. Mit Hinweis 

auf das Provisorium und das dringende Bedürfnis der Gemeinden relativierte der Regierungs-

rat seine vorherigen Bedenken in Bezug auf die fehlende Trennung zwischen Straffälligen 

und Zwangsarbeiterinnen. Demnach sei es immerhin noch besser, vorläufig eine mit der 

Strafanstalt verbundene Anstalt als gar keine Zwangsarbeitsanstalt für Frauen zu besitzen.
181

 

In seiner Botschaft an den Grossen Rat vom 26. Mai 1893 präsentierte er das Projekt, eine 

Frauenabteilung im zuvor erworbenen „Seehof“-Gut am Ufer des Rotsees, eineinhalb Kilome-

ter Luftlinie vom „Sedelhof“ entfernt, zu erstellen und unter die Leitung des Verwalters der 

bestehenden Zwangsarbeitsanstalt zu stellen.
182

 Der Grosse Rat genehmigte am 31. Mai 1893 

das regierungsrätliche Dekret und die Frauenabteilung „Seehof“ wurde sowohl örtlich als 

verwaltungstechnisch mit der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof“ vereinigt.
183

 

Zweck und Zielgruppe des Sedel-Gesetzes 

Der zweite Artikel des Sedel-Gesetzes legte den Zweck und die Zielgruppe der kantonalen 

Zwangsarbeitsanstalt fest: 

 

„Die Anstalt ist für die Aufnahme arbeitsfähiger, jedoch arbeitsscheuer, liederlicher Personen be-

stimmt und hat den Zweck, ihre Insassen durch strenge Arbeit und bessernde Zucht wieder an ein thä-

tiges und ehrbares Leben zu gewöhnen.“
184

 

 

Die Quellenbelege in Bezug auf den Zweck sowie den vermeintlichen Nutzen der Zwangsar-

beitsanstalt habe ich im Rahmen des zweiten Kapitels ausführlich diskutiert. Dennoch ist es 

an dieser Stelle von Interesse, den zweiten Artikel des, nun beschlossenen, Gesetzes genauer 

zu analysieren und mit den politischen Ansprüchen zu vergleichen. Obwohl die Regierung, 

zahlreiche Parlamentarier sowie alle Anstaltsexperten den Zweck einer „Besserung“ durch 

Zwangsarbeit offen bezweifelt oder gar scharf kritisiert hatten, manifestierte er sich im zwei-

ten Gesetzesartikel. Der Widerspruch zwischen der Rechtsnorm und den politischen Tatsa-
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chen wurde bei den Verhandlungen des Grossen Rats über die Errichtung der Anstalt auf dem 

„Sedelhof“ noch deutlicher. Anstelle eines Neubaus entschied sich eine Mehrheit für den 

Umbau der bisherigen Sedelgüter und wollte hierfür lediglich einen Viertel des ursprünglich 

geplanten Kostenbetrags ausgeben. Für 15‘000 Franken sollte in erster Linie die von der Ar-

beiterkolonie der Strafanstalt genutzten Räume – unter anderem ein Zimmer mit vierzehn 

Betten über dem Schweinstall – renoviert werden
185

 und der Betrag war auf zwei Jahresbud-

gets verteilt.
186

 Eine Parlamentsminderheit machte geltend, dass dadurch die Zwangsarbeiter 

nicht als Menschen behandelt würden, durch das enge Raumverhältnis keine Disziplinierung 

möglich sei und somit das Umbauprojekt dem Besserungszweck und somit dem Errichtungs- 

beziehungsweise Sedel-Gesetz widerspreche.
187

 

Vor seinem frustrierten Richtungswechsel während den Verhandlungen warnte der Departe-

mentsvorsteher des Gemeindewesens Jost in seinem Bericht vom 1. Oktober 1886 vor einem 

Provisorium auf dem Sedel: 

 

„Immerhin möchten wir dabei nicht in ein falsches Sparsystem verfallen, welches auf Kosten des be-

absichtigten Zwecks das Projekt beschnitte und damit die gebrachten Opfer nutzlos machte. Deshalb 

scheint es uns nothwendig, von einer provisorischen Einrichtung in den vorhandenen, nachgewiese-

nermassen durchaus ungenügenden Gebäuden von vorneherein Umgang zu nehmen, und gleich mit 

den nothwendigen Installationen zu beginnen.“
188

 

 

Im Sinne des zurate gezogene Sachverständigen Jakob Lutz, langjähriger Leiter der Zwangs-

arbeitsanstalt Uitikon, hielt Jost weiter fest: 

 

„Raummangel ist für jede Anstalt ein Unglück, für eine Herberge verkommener Gesellen aber hätte er 

die schlimmsten Folgen in Bezug auf Sittlichkeit und Disziplin. Ein Zuviel ist weniger schädlich als 

das Zuwenig; je mehr Räume man verfügbar hat, um so eher lässt sich eine zweckmässige Ausschei-

dung durchführen.“
189

 

 

Dementsprechend missachteten die politischen Entscheidungs- und Verantwortungsträger den 

vom Gesetz geforderten Zweck nach „Besserung“ der Anstaltsinsassen vorsätzlich und von 

Beginn weg. Auch unabhängig davon war der Besserungsanspruch völlig verfehlt. Der im 

zweiten Artikel umschriebene Zweck erwies sich somit als irreführend und für die Betroffe-
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nen der Zwangsarbeitsanstalt schlussendlich als verhängnisvoll. Im Austausch mit anderen 

Anstaltsleitern verdeutlichte sich der wahre Nutzen einer Zwangsarbeitsanstalt, stellvertretend 

für die Luzerner Regierung geäussert durch den Departementsvorsteher Jost:  

 

 „Dabei wird man gut thun, sich von vorneherein auf Enttäuschungen gefasst zu machen; in einem 

Jahre ältere Sünder gründlich umzubilden, ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Verschiedene 

Leiter schweizerischer Zwangsarbeitsanstalten sprechen sich auch offen dahin aus, dass selbst bei 

gutem Willen der Austretenden die verderbte Natur meistens sich stärker erweise als alle Besserungs-

bestrebungen, und der praktische Nutzen dieser Anstalten zu meist in der Abschreckung bestehe.“
190

 

 

Folglich bildete die „Abschreckung“ den Hauptzweck und war im zweiten Gesetzesartikel 

implizit enthalten. 

Im Zusammenhang mit ihrer Auseinandersetzung mit Jakob Hofmann untersucht Rietmann 

die zeitgenössischen Begrifflichkeiten wie „Arbeitsscheu“ und „Liederlichkeit“, welche die 

Behörden auch den Luzerner Zwangsarbeitern als Attribute zugeschrieben haben. „Arbeits-

scheu“ (alternativ auch „Müssiggang“) war im damaligen Verständnis der bürgerlichen Ge-

sellschaft ein Ausdruck mangelnden Arbeitswillens und wurde als Normverletzung des arbeit-

samen und selbstverantwortlichen Bürgers angesehen.
191

 Insbesondere für Männer war eine 

regelmässige Arbeitstätigkeit – vorzugsweise mit Verbleib über einen längeren Zeitraum hin-

weg am selben Arbeitsort – der Massstab, an dem sie gemessen wurden.
192

 Lippuner fügt an, 

im damaligen Deutungsmuster sei „Arbeitsscheu“ mit „Arbeitsfähigkeit“ verbunden gewesen 

und einem Zwangsarbeiter habe es nicht an den körperlichen oder geistigen Fähigkeiten zum 

Arbeiten gemangelt, sondern am Willen zur Arbeit.
193

 „Liederlichkeit“ hingegen fungierte in 

der allgemeinen Fürsorgepraxis als Sammelbegriff für verschiedene deviante Verhaltenswei-

sen und war ein ausgesprochen dehnbarer Begriff.
194

 Rietmann kommt zum Schluss, mit „Ar-

beitsscheu“, „Liederlichkeit“ und „Trunksucht“ sei vielmehr auf eine Vielzahl von zum Teil 

geringfügigen Normverstössen verwiesen worden. Durch ihr wiederholtes Vorkommen und in 

ihrer Häufung verdichteten sie sich zum Phänomen der „sozialen Devianz“. In Rietmanns 

Fallgeschichte wies die bei Jakob Hofmann beanstandete Devianz ein komplexes und kaum 

eindeutig fassbares Erscheinungsbild auf.
195

 Knecht fügt für das sankt-gallische Versorgungs-

gesetz an, dass sich die Zuschreibungen stetig änderten, aber die Begriffe dieselben blieben. 
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Sie betrafen das allgemeine Verhalten einer Person, jedoch keine bestimmte strafbare Hand-

lung.
196

 

Der dritte Artikel konkretisierte die Zielgruppe und die Voraussetzungen für eine Anstalts-

einweisung. In die Zwangsarbeitsanstalt durften nur Personen zwischen 16 und 60 Jahren
197

 – 

„bei unzweifelhafter Arbeitsfähigkeit“ – versetzt werden, wobei das Gesetz sechs Kategorien 

aufzählte: Die erste umfasste bevormundete oder der elterlichen Gewalt unterworfene Perso-

nen, die sich den Weisungen der Eltern, Vormünder oder Aufsichtsbehörden beharrlich wi-

dersetzten; die zweite und dritte beschäftigte sich mit Eltern oder Pflegeeltern, die ihre Kin-

dern böswillig oder leichtfertig vernachlässigten oder sie zu Diebstahl und zum Betteln an-

hielten; an vierter Stelle waren Personen, die in Folge von „Müssiggang“, „Trunkenheit“ oder 

einer anderen Art von „liederlichem Lebenswandel“ arbeitslos und unterstützungsbedürftig 

wurden oder öffentliches Ärgernis erregten; die fünfte Kategorie betraf Personen, für die 

„nach Massgabe des Straf- oder Armengesetzes“ administrative Zwangsmassnahmen vorge-

sehen waren
198

; den Schluss machten „gewerbsmässige Bettler und Landstreicher“, die der 

öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fielen oder zur Last zu fallen drohten.
199

 

Der gesetzliche Devianz-Katalog erscheint auf den ersten Blick und nach heutiger Auffassung 

nicht konkret und unübersichtlich. Im Vergleich zum Berner Gesetz kannte das Luzerner Ge-

setz doppelte so viele Einweisungsgründe für ein administratives Verfahren.
200

 Die Literas a 

bis f des dritten Artikels des Sedel-Gesetzes deckten eine ganze Fülle von Vergehen ab. Eine 

Person wurde oft wegen mehreren Gründen in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen. Die 

Vergehen liessen sich von den Behörden vorzüglich kombinieren. In den Regierungsratspro-

tokollen, welche die Einweisungsgründe ebenfalls aufgeführt haben, gibt es zahlreiche Bei-

spiele für die Verknüpfung von „Arbeitsscheu“ und „Trunksucht“ oder „Arbeitsscheu“ und 

„Vagantität“ und so weiter.
201

 Ferner konnten die Behörden infolge des Artikels 3 des Sedel-

Gesetzes – und ähnlich wie in anderen Kantonen – präventiv Versorgungen beschliessen, 

auch wenn die Betroffenen zum Zeitpunkt des Entscheides selbst für ihren Lebenswandel 

aufkamen und nicht von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wurden. Von Beginn an war die 
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Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt keine reine armenrechtliche Versorgungsmassnahme, 

sondern sie diente der Sanktionierung einer Vielfalt von Verhaltensweisen, welche
 
nicht der 

gesellschaftlichen Norm oder den damaligen Rollenerwartungen entsprachen.
202

  

Nicht in die Anstalt aufgenommen wurden Kinder, „Geisteskranke, Blödsinnige und Taub-

stumme“, Kranke und Arbeitsunfähige, schwangere Frauen und Personen, die 60 Jahre und 

älter waren.
203

 Der Luzerner Regierungsrat pochte auf diesen Bestimmungen. Er war dabei in 

ständiger Auseinandersetzung mit den kommunalen Behörden, welche teils versuchten, ihre 

unliebsamen Bürger unabhängig von ihrer Arbeitsfähigkeit in die Zwangsarbeitsanstalt ein-

zuweisen. Es war naheliegend, dass dieser Missbrauch der administrativen Versorgung neben 

dem Regierungsrat auch der Anstaltsverwaltung ein Dorn im Auge war. Der Anstaltsverwal-

ter bevorzugte einen arbeitstüchtigen Zwangsarbeiter, der durch seine strenge Arbeit in der 

Landwirtschaft und der Kiesrüsterei einen möglichst hohen Ertrag für die Anstalt erwirtschaf-

tete. 

Einweisungsverfahren und Versorgungsdauer 

Das dreistufige Verfahren und die Bestimmungen über die Dauer der Zwangsarbeit orientier-

ten sich offensichtlich am Gesetz betreffend Errichtung kantonaler Arbeitsanstalten, das der 

Kanton Bern am 11. Mai 1884 erlassen hatte,
204

 womit Luzern gleich wie Bern über das am 

detailliertesten geregelte Administrativverfahren in der Schweiz verfügte.
205

 Die Einweisung 

in die Zwangsarbeitsanstalt erfolgte auf Verlangen der Eltern, Pflegeeltern, Vormünder oder 

Gemeindebehörden. Der Antrag musste begründet sein und mit den nötigen Beweisen beim 

zuständigen Statthalteramt eingereicht werden.
206

 Der Amtsstatthalter leitete die Untersu-

chung: Er hörte sich die betroffene Person an, prüfte und vervollständigte die eingereichten 

Akten. Neben der Anhörung konnte die beschuldigte Person auch von sich aus eine Akten-

vervollständigung verlangen. Anschliessend leitete der Amtsstatthalter das Geschäft mit sei-

nem Antrag an das Justizdepartement, dem die Zwangsarbeitsanstalt unterstellt war, weiter. In 

dringenden Fällen konnte er über eine provisorische Einweisung verfügen, musste diese dem 

Justizdepartement jedoch sogleich melden.
207

 Der Regierungsrat entschied auf Empfehlung 

des Justizdepartments endgültig über die Einweisung. Ein Rekurs gegen den Entscheid des 
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Regierungsrats war nicht möglich.
208

 Das einzige Mittel, das den Betroffenen zur Verfügung 

stand, um einen Versorgungsbeschluss anzufechten, war mit einer staatsrechtlichen Be-

schwerde eine Verletzung der Bestimmungen der Bundesverfassung geltend zu machen. Das 

Bundesgericht prüfte in einem solchen Fall lediglich die Rechtsanwendung respektive die 

Gültigkeit des kantonalen Einweisungsverfahrens, jedoch nicht den Sachverhalt der Zwangs-

einweisung.
209

 Ob eine Luzernerin oder ein Luzerner während meines Untersuchungszeit-

raums an das Bundesgericht gelangte, ist mir unbekannt. Einzig die beiden Kantone Aargau 

und Glarus kannten um 1900 ein gerichtliches Rekursverfahren. Dementsprechend kann bei 

diesen beiden Kantonen nur bedingt von einer administrativen Versorgung die Rede sein.
210

  

Die Zwangsarbeitszeit war auf ein Jahr, im Wiederholungsfall auf zwei Jahre begrenzt. Bei 

„schlechter Aufführung“ des Zwangsarbeiters oder „wenn andere Umstände es rechtfertigen“ 

konnte sie der Regierungsrat im Einverständnis mit dem Antragsteller um die Hälfte verlän-

gern. Auf Gesuch des Zwangsarbeiters oder auf Antrag des Anstaltsverwalters konnte der 

Regierungsrat wiederum in Rücksprache mit dem Antragsteller über die frühzeitige Entlas-

sung verfügen. Bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit sollte immer die Entlassung erfolgen. Es 

war zudem möglich, dass der Zwangsarbeiter unter dem Vorbehalt polizeilicher Aufsicht be-

dingt entlassen wurde.
211

 

Im Verfahren waren mehrere Akteure involviert. Als Antragssteller konnten Privatpersonen, 

beispielsweise die Angehörigen, eine Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt verlangen. Die 

Zusage der kommunalen Armenbehörde war jedoch zwangsläufig, denn sie hatte einen Teil 

des Kostgeldes, das auf höchstens 150 Franken pro Jahr begrenzt war, für die Versorgung 

ihrer Bürger zu bezahlen.
212

 Daher mussten alle Anträge auf Anstaltsversorgung zwingend 

über den Tisch des Gemeinderats oder in Bürgergemeinden über den Tisch des Ortbürgerrats 

gehen. Die kommunale Armenbehörde trat bei einer Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt 

oft als Initiantin auf und ihre Rolle als Antragstellerin konnte somit für ihre Bürger schwer-

wiegende Folgen nach sich ziehen. Neben dem Einweisungsverfahren war sie auch bei einer 

möglichen frühzeitigen Entlassung aus der Zwangsarbeitsanstalt die dominierende Akteurin. 

Der Regierungsrat konnte das Entlassungsgesuch eines Zwangsarbeiters nur nach Einholung 

einer Beurteilung der kommunalen Behörden bewilligen oder ablehnen und bei Vergehen 

gegen die Anstaltsdisziplin nur mit dem Einverständnis derselben dessen Zwangsarbeitszeit 
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verlängern. Das Statthalteramt als Untersuchungsbehörde erbrachte dabei eine Art Dienstleis-

tung für die Gemeinden und Kantone und die Einweisungsverfahren entsprachen nicht dem 

Eigeninteresse. Für den Amtsstatthalter war es wichtig, dass die Untersuchung korrekt ablief. 

Bei der Aktenvervollständigung mussten beispielweise behördliche Dokumente wie Polizei-

rapporte berücksichtigt und zum Teil der Ehe- oder Heimatschein beigezogen werden. Und 

natürlich durfte seine eigene Empfehlung über Genehmigung oder Abweisung des Antrages 

nicht fehlen. Wollte der Betroffene von sich aus eine Aktenvervollständigung, zum Beispiel 

ein Arbeitszeugnis, das ihn nicht als „Arbeitsscheuen“, sondern als tüchtigen Bürger auswies, 

dem Dossier beilegen, musste er dies beim Amtsstatthalter verlangen. Im ersten Betriebsjahr 

der Zwangsarbeitsanstalt lehnte der Regierungsrat die Beschwerde eines zuvor eingewiesenen 

Zwangsarbeiters, der auf die fehlende Aktenvervollständigung hinwies, mit der Begründung 

ab, dass er sie nicht eingefordert habe.
213

 

In Bezug auf die administrative Versorgung war das Luzerner Einweisungsverfahren mit 

mehreren Akteuren schweizweit eines der Umfassendsten. Die Betroffenen waren dabei die 

schwächsten Beteiligten. Sie konnten die (Straf-)Untersuchung lediglich in Ansätzen zu ihren 

Gunsten beeinflussen. Sobald jedoch der Regierungsratsbeschluss über eine Anstaltseinwei-

sung gefällt war, bestand keine Möglichkeit mehr auf einen Rekurs. Sie konnten einzig versu-

chen, aus der Zwangsarbeitsanstalt hinaus ein Gesuch um Entlassung an denselben Regie-

rungsrat zu richten. In der Praxis brauchten sie dafür neben der Zustimmung der Gemeinde-

behörden zusätzlich noch diejenige der Anstaltsverwaltung dazu. Und falls der Betroffenen 

oder dem Betroffenen eine frühzeitige Entlassung gelang, trug er oder sie trotzdem bereits das 

Stigma der Zwangsarbeitsanstalt mit sich. 

Auf den ersten Blick erscheint es für die Betroffenen als Vorteil, dass die persönliche Einver-

nahme im Kanton Luzern nicht von der antragstellenden Gemeindebehörde, sondern von ei-

ner übergeordneten Stelle durchgeführt wurde. Knecht hebt aber zu Recht hervor, dass das 

Amt ebenfalls eine Behörde gewesen sei und somit für die administrativen Versorgungsver-

fahren weder in Sankt Gallen noch in Luzern eine unabhängige gerichtliche Instanz zuständig 

war.
214
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Die Aufsichtskommission, das Anstaltsreglement und die Hausordnung 

Die luzernische Zwangsarbeitsanstalt stand unter der Aufsicht des Regierungsrates. Der Vor-

steher des Justizdepartements war der Vorsitzende einer Aufsichtskommission.
215

 Dessen 

Reglement vom 10. November 1900 schrieb vor, dass sich die fünf Kommissionsmitglieder 

vierteljährlich mit dem Verwalter und dem Anstaltsgeistlichen trafen.
216

 Neben dem regel-

mässigen Besuch der Anstalt und der Entgegennahme der Jahresrechnungen begutachtete die 

Aufsichtskommission zudem die Gesuche um bedingte Entlassung.
217

 In den zweijährlichen 

Staatsverwaltungsberichten zuhanden des Grossen Rats veröffentlichten sie einen kurzen Jah-

resbericht über ihre Tätigkeiten. Diese Aufsichtsberichte sind in der Regel sehr knapp gehal-

ten. Zu Beginn führte die Kommission noch eine Evaluation der Zwangsarbeitsanstalt durch. 

Dazu machte sie eine Umfrage bei den Gemeinden und wertete Ende 1895 die Zwangsar-

beitsanstalt als einen grossen Erfolg. Laut der Aufsichtskommission sei die Zahl der Zucht-

hausinsassen gesunken und die Zwangsarbeitsanstalt wirke als „vorzügliches Präventivmittel 

gegen das Gewohnheitsverbrechertum“.
218

 Die in den folgenden Jahren erschienen Tätig-

keitsberichte behandelten ausschliesslich die Jahresabschlüsse und die Wirtschaftspläne der 

Anstaltsverwaltung. Kommissionsprotokolle sind für die Anfangsjahre und für die Jahre nach 

dem Zweiten Weltkrieg bis zur Aufhebung der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt 1959 zum 

Teil überliefert.
219

 

Das Anstaltsreglement vom 23. Januar 1888 übernahm den Zweck aus dem Sedel-Gesetz: 

 

„Die Aufgabe der Anstalt besteht darin, die zu Zwangsarbeit Verurtheilten nach den bestehenden Vor-

schriften zu behandeln, durch strenge Ordnung und Zucht auf ihre Besserung einzuwirken und 

dadurch nach Möglichkeit das im [Sedel-]Gesetz (§ 2) angestrebte Ziel zu erreichen.“
220

 

 

Der „Besserungszweck“ blieb auch in diesem Behördenerlass omnipräsent. Interessanterweise 

war im Anstaltsreglement nicht von Zwangsarbeitern, sondern von „zu Zwangsarbeit Verur-

teilten“ die Rede. Dieser Begriff wurde durch das ganze Reglement hindurch stellvertretend 

für die eingewiesenen Menschen verwendet. Hinzu kam, dass sie gleich wie in einer Strafan-
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stalt einheitliche Anstaltskleider tragen mussten.
221

 Beim Eintritt in die Zwangsarbeitsanstalt 

belegte ein ärztliches Zeugnis die „unzweifelhafte Arbeitsfähigkeit“ des Eingewiesenen.
222

 

Das Sedel-Gesetz verlangte beim Einweisungsverfahren noch nicht explizit eine ärztliche 

Untersuchung. Ein funktionierender Anstaltsbetrieb mit Landwirtschaft und Kiesrüsterei an 

der Kleinen Emme war jedoch auf arbeitsfähige Zwangsarbeiter dringend angewiesen.
223

 Am 

8. Juni 1888 beantragte die Gemeinde Schachen die Anstaltsversorgung eines Landarbeiters 

wegen „Arbeitsscheu“ und „Vaganität“. Der Regierungsrat bewilligte den Antrag und wies 

den Landarbeiter für ein Jahr in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof“ ein, nur um ihn dann 

knapp einen Monat später wegen „Blödsinn“ wieder aus der Anstalt zu entlassen: Eine zweite 

Untersuchung des Anstaltsarztes hatte gezeigt, dass der Landarbeiter nicht „unzweifelhaft 

arbeitsfähig“ war und der Anstaltsverwalter ersuchte beim Regierungsrat die Entlassung des 

Schacheners.
224

 Im Rahmen des gemeinderätlichen Antrags schien die erste ärztliche Untersu-

chung in Schachen fahrlässig gewesen zu sein. Dem Anstaltsarzt kam in den folgenden Jahren 

eine wichtige Rolle bei der Überprüfung der Arbeitstauglichkeit der Zwangsarbeiter zu. War 

ein Zwangsarbeiter arbeitsfähig, so war er dem Anstaltsverwalter und seinen Angestellten 

„pünktlichen Gehorsam schuldig“ und er hatte die ihm aufgetragene Arbeit „treu und fleissig“ 

zu erfüllen.
225

 Falls er gegen die Disziplin verstiess,
226

 stand dem Anstaltsverwalter verschie-

dene Strafbefugnisse zu. Die härtesten Strafen waren bis zu vier Tage lang „scharfer Arrest“ 

oder eventuell sogar „Dunkelarrest“ bei Wasser und Brot.
227

 Folgte keine Besserung des 

Zwangsarbeiters, konnte der Anstaltsverwalter via die Aufsichtskommission dem Regierungs-

rat die „Verlängerung der Strafzeit“ vorschlagen.
228

 

Das Reglement und die Hausordnung
229

 der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ lehnten 

sich am Wortlaut derjenigen der Strafanstalt an. Der Sozialhistoriker Rolf Wolfensberger 

schrieb hierzu, dass der damit verbundene Gedanke der Erziehung und Umerziehung der In-

sassen und Insassinnen zu moralisch besseren und wirtschaftlich nützlicheren Mitgliedern der 

Gesellschaft im Anstaltsbetrieb im Vordergrund stand. Und weiter, dass die in der Hausord-

nung festgelegte anstaltsinterne Disziplin – Fleiss, Arbeitsleistung, Einhalten des Stunden-
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plans, Sauberkeit, Redeverbot
230

 und so weiter – durch spezifische Sanktionen, wie die Isolie-

rung und die Kürzung der Essenration, aufrecht erhalten wurde und daher auch als ein über 

die Anstaltsmauern hinaus wirkendes Instrument gesamtgesellschaftlicher Sozialdisziplinie-

rung galt.
231

 Wenn schon der gesetzliche Besserungszweck illusorisch und nicht zu erreichen 

war, sollte wenigsten die „Abschreckung“ gegen aussen gelingen. Denn die administrative 

Versorgung war ein repressiv-disziplinierendes Mittel, das vor allem bei (drohender) Armen-

genössigkeit zur Anwendung gelangte. Das kennzeichnende Merkmal sowohl des bernischen 

als auch des luzernischen Versorgungsgesetzes am Ende des 19. Jahrhunderts war dessen ar-

menpolizeilicher Charakter. Anders als im Strafrecht ging es dabei nicht um die Sanktionie-

rung einer einzelnen rechtswidrigen Handlung, sondern um die disziplinierende Sanktionie-

rung bestimmter, als deviant wahrgenommener Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die 

Versorgungsbestimmungen waren Bestandteil eines ganzen Katalogs von armenpolizeilichen 

Massnahmen. Gleichzeitig waren sie gemäss Rietmann die „härteste“ staatliche Zugriffs-

massnahme.
232

 

3.2. Abgrenzung zur vormundschaftlichen Versorgung und „Trinkerversorgung“ 

Neben dem Sedel-Gesetz gab es im Kanton Luzern zwei weitere Möglichkeiten, Luzernerin-

nen und Luzerner mit einem Administrativverfahren zwangsweise in eine Anstalt einzuwei-

sen. Im Gegensatz zum Sedel-Gesetz entschied in beiden Verfahren die kommunale Armen-

behörde beziehungsweise der Gemeinderat über die Versorgung ihrer Bürger und Einwohner. 

Einerseits war die Anstaltseinweisung gemäss den Vormundschaftsbestimmungen im 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) von 1907 möglich, anderseits stand es den Luzerner 

Gemeinden ab 1910 zu, Personen wegen Alkoholismus in eine Heilanstalt einzuweisen. 

Alle drei Rechtsgrundlagen regelten eine ähnliche Materie. Die Rechtslage in der Schweiz 

war nicht allein aufgrund der föderalen Struktur respektive des Kantönligeistes in Bezug auf 

die unterschiedlichen Versorgungsbestimmungen und -praktiken zersplittert. Vielmehr ver-

komplizierte das Nebeneinander von kantonalen und bundeszivilrechtlichen Versorgungsbe-

stimmungen die Versorgungspraxis auch innerhalb eines Kantons.
233

 In Luzern war die 

Rechtslage aufgrund nur einer zur Verfügung stehenden kantonalen Anstalt und ausserdem 
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wegen der bis 1966 fehlender Gesetzesrevision nicht ganz so unübersichtlich wie beispielwei-

se im Kanton Bern.
234

 

Dennoch war auch hier die Abgrenzung in der Praxis unscharf.
235

 Die Anstaltseinweisungen 

gemäss Vormundschaftsrecht und die sogenannten „Trinkerversorgungen“ beeinflussten die 

administrativen Versorgungen zu Beginn des 20. Jahrhundert und sie standen phasenweise in 

direkter Konkurrenz zum kantonalen Sedel-Gesetz. Diese föderalistischen Reibungsflächen 

zwischen Kanton und den Gemeinden kamen in der Luzerner Versorgungspraxis regelmässig 

zum Vorschein. Für meine Untersuchung ist es deshalb wichtig, die rechtliche Handhabung 

aller Versorgungsbestimmungen knapp aufzuzeigen und die Unterschiede darzustellen. 

Die vormundschaftliche Versorgung 

Das vormundschaftliche Versorgungsverfahren war zweistufig organisiert, denn eine An-

staltseinweisung setzte die Entmündigung der Person voraus. Gemäss dem Historiker Florian 

Wiss lassen sich die Entmündigungsgründe in Luzern nahtlos in den bisherigen Forschungs-

stand über die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen einordnen.
236

 Die Entmündigung war ein 

umfassendes Instrument der Erwachsenenfürsorge und konnte demnach auch als ein Instru-

ment gegen soziale Devianz dienen. Es ermöglichte den kommunalen Behörden weitreichen-

de Eingriffe in das Leben von zahlreichen Menschen. Laut Wiss lehnte zwischen 1915 und 

1935 mehr als 50 Prozent der entmündigten Stadtluzerner ihre Bevormundung ab. Oftmals 

konnten sie die Argumentation der Behörde nicht nachvollziehen, da sie in ihrer Lebensfüh-

rung nichts Falsches erkennen konnten oder die Vorwürfe für unhaltbar hielten.
237

 Von den 

Stadtluzernerinnen und -luzernern wurden Eigenschaften wie Fleiss, Leistungsbereitschaft, 

Pflichtbewusstsein und Mässigung erwartet. Entsprach die Lebensführung der Menschen 

nicht dem beschriebenen Idealbild, sanktionierte dies die Vormundschaftsbehörde in vielen 

Fällen mit einer Entmündigung, welche oft mit einer Einweisung in eine Versorgungsanstalt 

verbunden war.
238

 Im Jahr 1920 wurden über 55 Prozent der Entmündigten in eine Anstalt 

eingewiesen. In den kommenden Jahren gingen die Versorgungen leicht zurück: So wurden 

1925 noch 49 Prozent und 1932 nur noch 34 Prozent aller Entmündigten direkt in einer An-

stalt untergebracht. Gleichzeitig wies die städtische Vormundschaftsbehörde die Vormünder 

an, falls sich ihre Mündel trotz Warnung nicht bessern, sie allenfalls in eine Anstalt einzuwei-
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sen. Die städtische Vormundschaftsdirektion stand nach eigenen Angaben unter starkem Kos-

tendruck, weil sich die Versorgungen als sehr kostspielig erwiesen. Demzufolge war die be-

dingte vormundschaftliche Anstaltsversorgung – das Sedel-Gesetz sah eine bedingte Einwei-

sung nicht vor – ein bewusstes Disziplinierungsmittel der Vormundschaftsbehörde.
239

 Na-

mentlich der Artikel 370 ZGB verschaffte der Vormundschaftsbehörde einen grossen Hand-

lungsspielraum: 

 

„Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die durch Verschwendung, Trunksucht, lasterhaf-

ten Lebenswandel oder durch die Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung sich oder ihre Familie 

der Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes 

und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit Anderer gefährdet.“
240

 

 

Anders als beispielsweise der Kanton Zürich verfügte der Kanton Luzern über kein konkretes, 

schriftlich festgelegtes Entmündigungsverfahren.
241

 Der Gemeinderat musste die betroffene 

Person vor ihrer Entmündigung nicht vorladen und anhören. Das Vormundschaftsrecht ent-

hielt nur wenige Bestimmungen, die das Handeln eines Vormunds anleitete und es überliess 

ihm einen ausgesprochen grossen Handlungsspielraum.
242

 Die vormundschaftliche Fürsorge 

für seine Mündel erstreckte sich gemäss Artikel 406 ZGB „nötigenfalls auf die Unterbringung 

in einer Anstalt“.
243

 Das ZGB stellte praktisch keine Verfahrensregeln auf, die bei einer An-

staltseinweisung zu befolgen waren. Artikel 421 Ziffer 13 ZGB bestimmte einzig, dass die 

kommunale Vormundschaftsbehörde dem Einweisungsantrag eines Vormunds zuzustimmen 

hatte.
244

 Somit durfte die Vormundschaftsbehörde folglich nur auf Antrag eines Vormundes 

die Versorgung anordnen. In der Praxis wies die Behörde jedoch oft direkt nach ihrem Ent-

mündigungsentscheid den Vormund an, eine Versorgung einzuleiten und ihr dann zur Zu-

stimmung vorzulegen.
245

 

Der bevormundeten Person stand lediglich der verwaltungsinterne Beschwerdeweg offen, 

indem sie sich wiederum an die Vormundschaftsbehörde sowie deren Aufsichtsbehörden 

wendete. Nach dem kommunalen Entscheid über ihre Entmündigung respektive Anstaltsein-

weisung konnte sie sich innert zehn Tagen beim Regierungsrat des Kantons Luzern beschwe-
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ren.
246

 Gerade ein Rekurs gegen die Entmündigung war nicht chancenlos.
247

 Im Staatsverwal-

tungsbericht für die Jahre 1930 und 1931 bemerkte der Regierungsrat zum Vormundschafts-

wesen der Landgemeinden kritisch: 

 

„Auf der einen Seite unterlässt man das rechtzeitige Einschreiten bei offensichtlicher Misswirtschaft 

oder Liederlichkeit; auf der andern betrachtet man allzu rasch die Voraussetzungen des Art. 370 des 

ZGB als erfüllt, spricht voreilig eine Entmündigung aus und wundert sich dann, wenn die Rekurs-

instanz sie aufheben muss.“
248

 

 

Nicht nur der Regierungsrat kritisierte wiederholt das Vorgehen der Gemeindebehörden beim 

Entmündigungsverfahren. Bereits beim Inkrafttreten des ZGB bemängelte der damalige städ-

tische Vormundschaftsdirektor Josef Albisser die fehlende Gesetzesregelung und er versuchte 

als Grossrat mittels Motion, diesen Missstand zu beheben. Obwohl der Regierungsrat positiv 

darauf reagierte, kam es zu keiner Umsetzung. Gemäss Wiss war der Hauptgrund die mehr-

heitlich ablehnende Haltung der übrigen kleineren Luzerner Gemeinden.
249

 Der Tadel seitens 

der Regierung an die Gemeindebehörden veranschaulichte die Problematik der personellen 

Verflechtungen auf kommunaler Ebene. In der luzernischen Vormundschaftspraxis waren die 

Gemeinderäte gleichzeitig Mitglieder der Vormundschaftsbehörde oder amteten selbst als 

Vormunde.
250

 Die Gemeinderäte wollten dementsprechend nicht auf ihre Handlungsspielräu-

me verzichten. Ferner übten sie diesen Handlungsspielraum bei der zwangsweisen Anstalts-

versorgung aus. 

Der theoretische Unterschied zwischen administrative und vormundschaftliche Versorgung 

bestand in ihrer Zielsetzung: Während die zivilrechtliche Versorgung dem Schutz der privaten 

Interessen und somit den fürsorgerischen Bedürfnissen des Betroffenen dienen sollte, zielte 

die kantonalrechtliche Anstaltseinweisung in erste Linie auf den Schutz der öffentlichen Ord-

nung und Sicherheit. In der Einweisungspraxis gab es jedoch keine scharfe Trennlinie, weil 

beide Versorgungsarten den gleichen Personenkreis – die Angehörige der Unterschicht – be-

trafen und die Anwendung im Ermessen der (kommunalen) Behörden lag.
251

 Wie in anderen 

Kantonen üblich, wurden auch in Luzern vormundschaftsrechtliche und kantonalrechtliche 

Zwangsversorgungen in derselben Anstalt vollzogen.
252

 Im Gegensatz zu Sankt Gallen und 

ihrer Zwangsarbeitsanstalt „Bitzi“ konnten in die luzernische Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-
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Seehof“ Personen – egal ob entmündigt oder nicht – jedoch nur aufgrund des kantonalen Ver-

sorgungsgesetzes eingewiesen werden.
253

 Wie in Kapitel 3.1. beschrieben, erwähnte Artikel 3 

Litera a des Sedel-Gesetzes die Bevormundeten explizit als Zielgruppe: 

 

„In die Anstalt können bei unzweifelhafter Arbeitsfähigkeit versetzt werden: „Bevormundete […], 

welche den Weisungen ihrer […] Vormünder und Aufsichtsbehörden trotz angewandter Disziplinar-

mittel beharrlich sich widersetzen.“
254 

 

Auch der Vormund und die kommunale Vormundschaftsbehörde mussten die Einweisung 

ihres Mündels in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt beim Amtsstatthalter beantragen
255

 und 

benötigten zuletzt die Genehmigung des Luzerner Regierungsrats.
256

 Vormundschaftliche 

Einweisungen in ausserkantonale Anstalten waren hingegen auch ohne Regierungsratsent-

scheid möglich, kamen die Gemeinden aber wesentlich teurer zu stehen (siehe Kapitel 4.1.). 

Der Gemeinderat konnte als Vormundschaftsbehörde einen entmündigten Bürger zwangswei-

se ausserkantonal versorgen oder als Armenbehörde die Einweisung auch eines mündigen 

Bürgers in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt beantragen. Diese Ausführungen verdeutlichen 

die personellen Überschneidungen der kommunalen Instanzen bei vormundschaftlichen und 

kantonalrechtlichen Versorgungsbeschlüssen. Die Unterscheidung war insbesondere für die 

Betroffenen schwer ersichtlich. Zwischen dem kantonalen und dem bundeszivilrechtlichen 

Versorgungsrecht fehlte eine allgemein überzeugende und in der Praxis anwendbare Abgren-

zung. Die Kantone entwickelten individuelle Wege, um zu entscheiden, gemäss welcher 

Rechtsgrundlage sie bei zwangsweisen Anstaltsunterbringungen vorgingen.
257

 Im Kanton 

Luzern war die rechtliche Unterscheidung bis zur Schliessung der Zwangsarbeitsanstalt „Se-

delhof“ im Rahmen des Vollzugskonkordats von 1959 – die Frauenabteilung „Seehof“ wurde 

bereits 1953 aufgelöst – nicht relevant. Für die Einweisung einer entmündigten oder mündi-

gen Luzernerin oder eines Luzerners in die kantonale Anstalt auf dem Sedel war immerzu ein 

Regierungsratsbeschluss notwendig. Der Gemeinderat konnte als Vormundschaftsbehörde 

eine Einweisung aufgrund des Artikels 406 ZGB ohne Zusage des Regierungsrats nur in eine 

ausserkantonale Anstalt vollziehen. Das kantonale Versorgungsgesetz war dementsprechend 

auf die kantonale Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ zugeschnitten, weshalb es von den 

Behörden auch „Sedel-Gesetz“ genannt wurde. Durch das Vollzugskonkordat war es in den 
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1960er-Jahre teilweise ausser Kraft gesetzt und im Rahmen dessen musste die Regierung ein 

neues Versorgungsgesetz vorbereiten.
258

 Die Entmündigten fielen nicht unter das „Gesetz 

über die Betreuung und Versorgung gefährdeter Erwachsener“ vom 8. März 1966.
259

 Sie wa-

ren nun vom kantonalen Versorgungsrecht ausgeschlossen und konnten einzig über das bun-

deszivilrechtliche Versorgungsrecht, namentlich dem ZGB, in eine Anstalt eingewiesen wer-

den. 

Vergleichbar mit dem Kanton Bern begann sich eine solche Unterscheidung erst allmählich 

im Lauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herauszubilden.
260

 Dieser Prozess verlief in 

Luzern nicht ohne Konflikte zwischen Kanton und Gemeinden über den fehlenden Rechts-

schutz bei vormundschaftlichen Anstaltseinweisungen, wobei die Gemeinderäte nicht bereit 

waren, auf ihren Handlungsspielraum zu verzichten (siehe Kapitel 4.3.). 

Die Versorgung von „Gewohnheitstrinkern“  

Grossen Handlungsspielraum genossen die Luzerner Gemeinden zudem beim „Gesetz betref-

fend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern“ vom 7. März 1910. Das Gesetz bezweckte die 

Zwangseinweisung von im Kanton Luzern wohnhaften Personen, die der „Trunksucht“ verfal-

len waren, in eine sogenannte Trinkerheilanstalt.
261

 

Als Reaktion auf die „Schnapswelle“ der 1870er-Jahre in den Kartoffelanbaugebieten des 

schweizerischen Mittellandes entstanden zahlreiche Abstinenzvereine. Zu den frühen Forde-

rungen der Abstinenzbewegung gehörten die Gründung von alkoholfreien Gaststätten, Trin-

kerasylen und Trinkerheilanstalten, in welchen sich die totale Enthaltsamkeit mit der profes-

sionellen Beratung und Betreuung zu einer umfassenden Trinkerfürsorge verbanden.
262

 Laut 

den beiden Agrarhistorikern Juri Auderset und Peter Moser bündelten sich im Alkohol Be-

drohungsängste, welche Hand in Hand mit dem am Fin de Siècle zugleich herrschenden Fort-

schrittsoptimismus gingen.
263

 Mit Appellen an die Bevölkerung unterstrich die politische Eli-

te, dass der Alkoholkonsum die Arbeitskraft der Menschen ruiniere und damit auch aus 

volkswirtschaftlicher Perspektive problematisch sei.
264
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Ins gleiche Horn blies der Luzerner Regierungsrat in seiner Botschaft vom 22. April 1908 an 

den Grossen Rat zum Gesetzesentwurf über die zwangsweise Versorgung von „Gewohnheits-

trinkern“: Die Zwangseinweisung der Trinker in besondere Heilanstalten sei ein wirksames 

Mittel im „Kampf gegen den Alkoholismus“ und die Ausübung des Zwanges gegen dieselben 

eine Notwendigkeit. Der Regierungsrat verwies dabei auf Artikel 3 Litera d des Sedel-

Gesetzes und meinte, der Staat habe das Recht, im Kampf gegen den Alkoholmissbrauch Stel-

lung zu nehmen und dabei die Freiheit des Einzelnen, wenn nötig, einzuschränken. Er schloss 

seine Ausführung damit ab, dass darüber heute wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit 

bestehe.
265

 Die kantonale Zwangsarbeitsanstalt erfülle jedoch bei den „Gewohnheitstrinkern“ 

nicht den Zweck der Fürsorge, sondern beschränke sich auf den Schutz der öffentlichen Ord-

nung und Sicherheit: 

 

„Der Unterschied von Zwangsarbeitsanstalt und Trinkerheilanstalt liegt auf der Hand. Die Grosszahl 

der in die Zwangsarbeitsanstalt Eingelieferten ist leider so verdorben, dass weniger der Erziehungs- 

und Besserungszweck als vielmehr der Abschreckungs- und Präventionszweck bei ihrer Versorgung in 

Betracht kommen. Bei den Trinkern ist es nicht so, bei ihnen handelt es sich um Erziehung, Besserung 

und Heilung, und dieser Zweck kann nur in besondern Anstalten, den Trinkerheilanstalten erreicht 

werden.“
266

 

 

In der bisherigen Versorgungspraxis verfügte der Regierungsrat zunächst die Versetzung der 

„Trunksüchtigen“ in die Zwangsarbeitsanstalt und stellte ihnen sodann den Eintritt in eine 

ausserkantonale Trinkerheilanstalt frei. Dieses Verfahren war bloss eine Notlösung, gemäss 

dem Regierungsrat jedoch eine wirksame.
267

 

Die Versorgung von „Gewohnheitstrinkern“ galt nicht allein den Kantonsangehörigen son-

dern allen Einwohnern des Kantons und reihte sich in die armenpolizeilichen Massnahmen 

ein. Wegen ihres Fürsorgecharakters war die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt jedoch 

gleichzeitig eine vormundschaftliche Handlung,
268

 die nur gestützt auf ein amtsärztliches Gut-

achten erfolgen konnte.
269

 Eine solche Vorschrift sei notwendig, weil „Trunksucht“ eine 

Krankheit sei und der Arzt über die Zweckmässigkeit der Anstaltsbehandlung entscheide. 

Zudem solle die ärztliche Untersuchung eine Garantie gegen willkürliche Unterbringung bie-
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ten, da sich die betroffene Person gegenüber dem Arzt verteidigen könne.
270

 Im Gegensatz zu 

dieser Auffassung diente dem Betroffenen die ärztliche Untersuchung im Vorfeld der Einwei-

sung in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt nicht als Verteidigung, sondern sie sollte einzig 

und allein die „unzweifelhafte Arbeitsfähigkeit“ garantieren. Die Verwandten oder der Vor-

mund konnten beim Gemeinderat eine „Trinkerversorgung“ beantragen oder der Gemeinderat 

verfügte sie von Amtes wegen. Dem Gemeinderatsbeschluss hatte eine Einvernahme des zu 

Versorgenden sowie eines allfälligen Antragstellers vorauszugehen. Gegen den Entscheid des 

Gemeinderats stand der betroffenen Person der Rekurs an den Regierungsrat binnen zehn Ta-

gen zu.
271

 Kurz nach dem das neue Versorgungsgesetz im Sommer 1910 in Kraft getreten 

war, machte das Justizdepartement mit einem Kreisschreiben sämtliche Gemeinderäte darauf 

aufmerksam, dass der Kanton Luzern keine eigene Trinkerheilanstalt besitze und deshalb die 

„Gewohnheitstrinker“ in die Heilanstalten Pension „Vonderflüh“ in Sarnen im Kanton Ob-

walden und Ellikon im Kanton Zürich einzuweisen seien.
272

 Dabei seien Trinkerheilpensionen 

Anstalten, welche gegenüber den Insassen keinen Zwang ausüben. Zur Befolgung der An-

staltsordnung werde niemand mit Zwangsmitteln genötigt und wer aus der Anstalt fortlaufen 

will, werde nicht mit Gewalt zurückgehalten.
273

 Deshalb hatte der Grosse Rat auf Vorschlag 

des Regierungsrats die zwangsweise Versorgung von „Gewohnheitstrinkern“ im Gesetz fest-

geschrieben. „Renitente Trinker“ sollten in der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt untergerbacht 

werden.
274

 

 

„Widersetzt sich der zu Versorgende der Einweisung in eine Trinkerheilanstalt oder verlässt er letztere 

vor Ablauf der Versorgungszeit ohne Zustimmung der Behörde oder wird er wegen Zuwiderhandlung 

gegen die Ordnung der Anstalt aus dieser weggewiesen, so kann der Regierungsrat die Versetzung in 

die Zwangsarbeitsanstalt beschliessen.“
275

 

 

Nachdem das Gesetz über die „Trinkerversorgungen“ in Kraft trat, blieb für nicht kooperative 

Alkoholabhängige die Zwangsarbeitsanstalt als Drohkulisse bestehen. Der Sankt Galler Re-

gierungsrat drohte Betroffenen zum Teil ebenfalls mit Versetzung in die kantonale Zwangsar-

beitsanstalt, falls sie sich in der Trinkerheilanstalt schlecht verhielten. Für Knecht bedeutete 
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die administrative Versorgung in der Zwangsarbeitsanstalt einen schwerwiegenderen Eingriff 

in die persönliche Freiheit der Menschen als die behördlich angeordnete Entwöhnungskur in 

einer Trinkerheilanstalt.
276

 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diente das Luzerner „Gesetz betreffend die Versor-

gung von Gewohnheitstrinkern“ den kommunalen Behörden und den privaten Fürsorgeverei-

nen jedoch ebenfalls als Droh- und Disziplinierungsinstrument. In den ersten Jahren nachdem 

das neue Versorgungsgesetz in Kraft getreten war, bewerteten die Gemeinderäte den Vollzug 

und die prohibitive Wirkung der „Trinkerversorgungen“ im Allgemeinen als gut. Ein Ge-

meinderat berichtete, er habe „Trunksüchtige“ schon durch die blosse Androhung der Versor-

gung in einer Trinkerheilanstalt wieder auf bessere Wege gebracht.
277

 Ferner brachte das Jus-

tizdepartement in Erfahrung, dass es insbesondere die Organe der Abstinenzvereine seien, die 

mitunter bei „Trunksüchtigen“ durch den Hinweis auf die ihnen drohende zwangsweise Ver-

sorgung in einer Trinkerheilanstalt gute Erfolge erzielen.
278

 

Wie in der übrigen Schweiz stellte die politische Elite des Kantons Bern die Bekämpfung des 

Alkoholismus in den Kontext der Armutsbekämpfung: Alkoholismus galt sowohl als Ursache 

als auch als Folge von Armut.
279

 Desgleichen wies das luzernische Justizdepartement, dem 

der Vollzug des „Gesetzes betreffend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern“ übertragen 

wurde, die Gemeinderäte am 7. August 1925 an, vermehrt von „Trinkerversorgungen“ als 

armenpolizeiliche Massnahme Gebrauch zu machen. Die Allgemeinheit – also Gemeinde und 

Staat – haben ein materielles Interesse an der Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs: 

 

„Der Alkoholmissbrauch ruiniert eben erfahrungsgemäss nicht bloss den ihm ergebenen Menschen, 

sondern er ruft der Verelendung und Verarmung der Familie, besonders der Nachkommenschaft des 

Alkoholikers. Das bedeutet in den meisten Fällen eine Bevölkerung der Armenhäuser, der Kranken-

häuser und noch schlimmeres und damit eine schwere, oft fast unerträgliche finanzielle Belastung von 

Gemeinde und Staat.“
280

 

 

Die „Gemeindebelästigung“ war zudem bei der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ ein 

prominenter Einweisungsgrund. Mit der Gesetzesrevision von 1954 entwickelte sich die Be-

handlung von Alkoholabhängigkeit weg von der Zwangseinweisung hin zur stärkeren Präven-

                                                 
276

 Knecht, Zwangsversorgungen, S. 34. 
277

 StVB, 1912-1913, S. 55. 
278

 Ebd., S. 27-28. 
279

 Rietmann, „Liederlich“ und „arbeitsscheu“, S. 118. 
280

 Das Justizdepartemente des Kantons Luzern an die Gemeinderäte desselben, 07.08.1925, in: StALU, AKT 

47/2594. 



57 

 

tion und Professionalisierung.
281

 In seiner dazugehörenden Botschaft zeigte sich der Luzerner 

Regierungsrat über die bisherige Praxis der Zwangsversorgung von Alkoholabhängigen 

selbstkritisch: Das Versorgungsgesetz von 1910 kenne keine fürsorgerischen Massnahmen, 

die der Anstaltseinweisung hätten vorausgehen müssen. Das Gesetz greife tief in die persönli-

che Freiheit ein und darüber hinaus sei die Möglichkeit der Zwangsversorgung eine kostspie-

lige Massnahme. Die Wissenschaft habe den Alkoholismus immer eindeutiger als Krankheit 

festgestellt
 
und es habe sich erwiesen, dass der Alkoholismus mit der blossen Zwangsversor-

gung allein nicht wirksam bekämpft werden könne
 282

 Im Gegensatz zu den Begriffen des 

kantonalen Versorgungsrechts, die nie diskutiert wurden, lancierte die beratende Kommission 

eine Debatte über Begriffe wie „Alkoholismus“, „Alkoholkranke“ und „Alkoholmiss-

brauch“.
283

 Das Justizdepartement bezeichnete die im Entwurf vorgesehenen Fürsorge- und 

Heilmethoden nicht nur für den Kanton Luzern, sondern gesamtschweizerisch betrachtet als 

bahnbrechend.
284

 Den Gemeinderäten wurden wie im bisherigen Gesetz auch mit dem „Ge-

setz über die Fürsorge für Alkoholkranke“ vom 11. Mai 1954 sehr weitreichende Versor-

gungskompetenzen eingeräumt. Nach der ersten oder zweiten Ermahnung eines rückfälligen 

Alkoholabhängigen hatte der Gemeinderat ein psychiatrisches Gutachten einzuholen. Falls 

dieses dem Betroffenen Heilchancen einräumte, versuchte der Gemeinderat, ihn zu einer frei-

willigen Jahreskur zu motivieren. Wenn aber die Zustimmung nicht erfolgte, wies der Ge-

meinderat den Alkoholabhängigen nach protokollarischer Befragung für die Dauer von ein bis 

zwei Jahren in eine Heilstätte ein.
285

 

Die Einweisung von Alkoholabhängigen in Heilanstalten seit dem Ende der Belle Époque bis 

weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein muss ähnlich wie das kantonale Versor-

gungsrecht im Zusammenwirken mit der Zwangsarbeitsanstalt den fürsorgerischen Zwangs-

massnahmen zugeordnet werden. Gemeinhin ergänzten sich in der Praxis der Zwangsversor-

gung des Kantons Luzern die drei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, obwohl sie sich teil-

weise auch in Konkurrenz gegenüberstanden. Anhand der Staatsverwaltungsberichte und ei-

nem Mengengerüst veranschauliche ich diese Konkurrenzsituation innerhalb der administrati-
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ven Versorgungspraxis. Ferner akzentuiere ich verschiedene Grundsätze der administrativen 

Versorgung, die meiner Meinung nach im bisherigen Forschungsstand unterrepräsentiert sind. 

4. Zur Versorgungspraxis 

Das kantonale Versorgungsrecht, namentlich das Sedel-Gesetz, war eng verknüpft mit der 

einzigen Zwangsarbeitsanstalt im Kanton Luzern. Das Gesetz war auf die Institution „Sedel-

hof-Seehof“ zugeschnitten und bildete zeitgleich die wichtigste Grundlage sowohl für die 

behördliche Versorgungspraxis als auch für den Anstaltsbetrieb unter der Leitung eines Ver-

walters. Im folgenden Kapitel konzentriere ich meine Untersuchungen auf die Anwendung 

des Sedel-Gesetzes seitens der Behörden. Regierungsrätliche Beschlüsse über die Anstalts-

einweisung von Personen – die administrativen Versorgungen – wurden ausschliesslich für 

die kantonale Zwangsarbeitsanstalt mit ihren beiden Abteilungen „Sedelhof“ für die Männer 

und „Seehof“ für die Frauen gefällt. In den ersten vier Jahren ist mir lediglich ein einziger Fall 

bekannt, in dem der Regierungsrat die Versorgung eines Stadtluzerners in eine ausserkantona-

le Zwangsarbeitsanstalt genehmigte: Im Juni 1888, knapp ein halbes Jahr nach Inbetriebnah-

me der Zwangsarbeitsanstalt auf dem Sedel, ersuchte der Ortsbürgerrat von Luzern die Ein-

weisung eines Bürgers in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt.
286

 Trotz den vorliegenden Vo-

raussetzungen empfahl das Statthalteramt Luzern dem Regierungsrat in seinem Gutachten das 

kommunale Gesuch um Anstaltseinweisung abzuweisen. Er begründete seinen Antrag damit, 

dass die kantonale Zwangsarbeitsanstalt fast vollbesetzt sei und zwei frühere Kameraden des 

Einzuweisenden von der städtischen „Sentianstalt“ schon im „Sedelhof“ inhaftiert seien. Eine 

Vereinigung dieser drei Individuen erscheine nicht ratsam. Stattdessen sei dem Ortsbürgerrat 

zu erlauben, den Stadtluzerner in eine ausserkantonale Anstalt einzuweisen. Daraufhin sprach 

der Regierungsrat sich für eine bedingte Einweisung des Stadtluzerners in die kantonale 

Zwangsarbeitsanstalt aus, auch dies war ein Einzelfall in der regierungsrätlichen Praxis, und 

gestattete dem Ortsbürgerrat, seinen Bürger gegebenenfalls in eine ausserkantonale Anstalt 

einzuweisen.
287

 

Mit der Auflösung der Frauenabteilung „Seehof“ 1953 und mit der Umwandlung der 

Zwangsarbeitsanstalt in eine Strafanstalt 1959 wurden zuerst die Luzernerinnen und fünf Jah-

re später zudem die Luzerner in Anstalten anderer Kantone eingewiesen. Für solche ausser-

kantonale Anstaltsversorgungen bildete das Sedel-Gesetz weiterhin eine, wenn auch nur se-

kundäre, Rechtsgrundlage. 1966 löste eine Revision das Sedel-Gesetz von 1885 ab und das 
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neue „Gesetz über die Betreuung und Versorgung gefährdeter Erwachsener“ trat in Kraft. Die 

nachfolgenden Ausführungen sollen aufzeigen, dass eine kontinuierliche und vollständige 

Darstellung der administrativen Versorgungsbeschlüsse einzig aufgrund der hierzu vorliegen-

den und verfügbaren Quellen nur in Ansätzen möglich ist und durch die verschiedenen 

Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit den Gesetzesrevisionen zusätzlich erschwert ist. 

Der Kanton Luzern änderte im Verlauf der Jahrzehnte seine administrative Versorgungspra-

xis. Neben den Grundsätzen der administrativen Versorgungspraxis sollen im folgenden Kapi-

tel ferner solche Veränderungen und vermeintlichen Zäsuren untersucht werden. 

Die hierzu wichtigste Quelle ist der Staatsverwaltungsbericht des Regierungsrats zuhanden 

des Grossen Rats. Nach der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates veröffentlichte die 

Luzerner Regierung den gedruckten Rechenschaftsbericht im Zweijahresrhythmus. Die ein-

zelnen Kapitel des Berichts setzten sich aus den jeweiligen Departementsberichten zusam-

men. Die administrative Versorgung gemäss dem Sedel-Gesetz und die kantonale Zwangsar-

beitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ waren Geschäftsbereiche des Justizdepartements und ihm un-

terstellt. Die Anstaltsverwaltung verfasste die zweijährlichen Berichte über die Zwangsar-

beitsanstalt. Separate oder interne Jahresberichte des Anstaltsverwalters sind nicht vorhanden 

und seine Entwürfe stimmen mit den gedruckten Fassungen in den Staatsverwaltungsberich-

ten überein.
288

 Im Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 1940 und 1941 fasste das Justizde-

partement die Jahresrechnungen zusammen. Von diesem Zeitpunkt an hielt das Departement 

den umfassenden Rechnungsbericht des Anstaltsverwalters zurück und veröffentlichte in den 

Rechenschaftsberichten jeweils nur eine kurze Zusammenfassung.
289

 Der zweijährliche Be-

richt über die Zwangsarbeitsanstalt im Staatsverwaltungsbericht ist betreffend die „personel-

le“ und „materielle“ Verwaltung zweigeteilt, beziehungsweise gibt es einen Bericht über den 

Anstaltsbetrieb mitsamt Mengengerüst sowie die dazugehörende Jahresrechnung. Die statisti-

schen Angaben und die Jahresrechnung sind zudem nach Jahrgang aufgeteilt. Der Bericht 

über die Zwangsarbeitsanstalt beinhaltet neben den Angaben über den Bestand der Detinierten 

und den Ein- und Austritten bis zum Jahr 1933 ausserdem umfassende soziodemografische 

Daten über die Zwangsarbeiter – Alter, Bildung, Beruf, Vermögensverhältnisse, Zivilstand 

und so weiter. 

Zwischen den einzelnen Abschnitten berichtete der Anstaltsverwalter beispielweise über Än-

derungen oder Probleme bei der anstaltlichen Versorgungspraxis. Diese Ausführungen wur-
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den durch Berichte des Anstaltspfarrers über die Seelsorge und den Schulunterricht sowie des 

Anstaltsarztes über den Gesundheitszustand innerhalb der Anstalt ergänzt. Die Berichterstat-

tung war von Moralismus und Schuldzuweisung an die Zwangsarbeiter dominiert. Am 

Schluss des Verwaltungsberichts veröffentlichte die Aufsichtskommission der Zwangsarbeits-

anstalt ihren Bericht. Darin fasste die Kommission ihre jährlichen Aufgaben, die in ihrem 

Reglement aufgelistet waren, kurz und knapp zusammen. Selten erwähnte sie interessante 

Sachverhalte zur Anstalt oder generell zu kantonalen Versorgungspraxis. Nachdem sich die 

administrative Versorgung von der Zwangsarbeitsanstalt als kantonale Institution zu lösen 

begann, unter anderem infolge der Auflösung der Frauenabteilung „Seehof“ 1953 und mit der 

Ausarbeitung des Vollzugskonkordats von 1959, wurde in den Staatsverwaltungsberichte zu-

nächst unter dem Begriff „Zwangsarbeitsanwesen“ und später dann unter dem Titel „Admi-

nistrative Betreuung und Versorgung“ die administrative Versorgung gemäss kantonalen 

Recht in einem kurzen Textabschnitt behandelt. 

Anhand der zweijährlich erscheinenden Rechenschaftsberichte lässt sich die administrative 

Versorgungspraxis im Kanton Luzern in ihren Grundzügen darstellen und in einen grösseren 

Zusammenhang bringen. Die Staatsverwaltungsberichte bilden die Ausgangsquelle für meine 

Masterarbeit (siehe Kapitel 2) und anhand der soziodemografischen Daten lassen sich interes-

sante Rückschlüsse über die behördliche Versorgungspraxis und ihre Betroffenen ziehen. 

Dem gleichen Ansatz folgend wertet und interpretiert Lippuner für den Kanton Thurgau die 

Daten aus den Rechenschaftsberichten und Anstaltsverzeichnissen. Neben Aufschluss über 

die Auslastung der Zwangsarbeitsanstalt „Kalchrain“ gibt ihre Diskussion wertvolle Hinweise 

auf die soziale Verteilung der in der Anstalt sanktionierten Devianz. Anhand der statistischen 

Auswertung der Daten über die Internierten kann sie gewisse Muster in Bezug auf Geschlecht 

und Beruf der thurgauischen Betroffenen aufzeigen und bringt sie mit Definitions- und Selek-

tionsprozessen auf kommunaler Ebene in Verbindung.
290

 Historikerin Rietmann verweist in 

ihrer Untersuchung der administrativen Versorgung im Kanton Bern zu Recht darauf hin, dass 

die soziodemografischen Daten in den Berner Staatverwaltungsberichten unregelmässig und 

nicht nach einem einheitlichen Schema wiedergegeben sind. Als Beispiel nennt sie die Er-

werbstätigkeit der administrativ Versorgten, welche in den Staatsverwaltungsberichten ledig-

lich nach einem sehr groben Schema erfasst wurden. Sie hält weiter fest, es sei kein Zufall 

gewesen, dass solch grobe Schemata verwendet wurden. Die Erwerbstätigkeit ungelernter 

Unterschichtsangehöriger liess sich oft nicht exakt bestimmbaren Erwerbsgruppen zuweisen. 

Zudem bestand ihre Erwerbstätigkeit vielfach aus häufig wechselnden oder parallel verlau-
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fenden Beschäftigungen.
291

 Für die Erwerbstätigkeit der Zwangsarbeiter und allgemein hin-

sichtlich ihrer soziodemografischen Daten trifft dies auch für die Staatsverwaltungsberichte 

der Luzerner Regierung zu. Rietmanns Schlussfolgerung, die Staatsverwaltungsberichte des 

Kantons Bern geben nur bedingt Antwort auf die Frage, wer die von einer administrativen 

Versorgung betroffenen Frauen und Männer waren, und dass sich wegen den diskontinuierli-

chen Angaben für gewisse Zeitabschnitte nur relativ allgemeine Aussagen machen lassen,
292

 

teile ich nicht und ich versuche sie anhand meiner Untersuchungen zu entkräften. 

Einweisungsgründe 

Wo ich Rietmann allerdings definitiv Recht geben muss, ist, dass eine statistische Auswertung 

der Einweisungsgründe, die zur administrativen Versorgung in die Zwangsarbeitsanstalt „Se-

delhof-Seehof“ führten, nur bedingt möglich ist. Zum einen weil sich in den Staatsverwal-

tungsberichten die Kriterien, gemäss denen die Angaben erfolgten, im Lauf der Jahre verän-

derten und zum anderen öfter Grosskategorien verwendet wurden, die nur wenig detaillierte 

Aufschlüsse erlauben.
293

 Die Luzerner Staatsverwaltungsberichte fassten bis 1929 die Einwei-

sungsgründe jeweils in einer Grosskategorie ohne weitere statistische Angaben zusammen.
294

 

Für die Jahre 1930 bis 1937 fehlte die Angabe der Einweisungsgründe komplett. Ab 1938 

wurden die Eintrittsgründe mit wechselnden Kategorien in einem Mengengerüst dargestellt 

und erst als die administrative Versorgung nach kantonalem Recht zunehmend an Bedeutung 

verlor, wurden sie ab 1950 im Mengengerüst auf die vier Kategorien „Trunksucht“, „liederli-

cher Lebenswandel“, „Arbeitsscheu“ und „Vagantität“ reduziert. 

Dennoch lässt sich feststellen, dass der Luzerner Regierungsrat die Mehrheit der administrati-

ven Versorgungen aufgrund von Artikel 3 Litera d des Sedel-Gesetzes in die kantonale 

Zwangsarbeitsanstalt einwies: 

 

„Personen, welche sich fortgesetzt dem Müssiggang, der Trunkenheit oder auf andere Art einem lie-

derlichen Lebenswandel ergeben und in Folge dessen arbeitslos und unterstützungsbedürftig werden 

oder öffentliches Aergenis erregen.“
295
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Gleichermassen waren sowohl Männer als auch Frauen betroffen und die Einweisungsgründe 

im Buchstaben dieses Gesetzesartikels waren in ihrem Wortlaut mit dem wichtigsten Einwei-

sungsartikel des Kantons Bern identisch.
296

 Unabhängig davon gab es zwischen Männern und 

Frauen unterschiedliche Begründungen für ihre Einweisung in die kantonale Zwangsarbeits-

anstalt. Während die Männer wegen Nichterfüllung der familiären Unterhaltspflichten ver-

sorgt wurden (siehe Kapitel 3.1.), beruhte die Versorgung von unabhängigen Frauen, die in 

der Lage waren, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, auf der Zuschreibung devianten 

Verhaltens innerhalb der geschlechtsspezifischen Wahrnehmungsmuster. Die herrschende 

Geschlechterordnung und von dieser abgeleitete geschlechtsspezifische normative Rollenan-

forderungen prägten ferner die administrative Versorgung von Frauen.
297

 Diesbezüglich 

kommt Rietmann in ihrer Fallgeschichte zu Frieda Berger zum Schluss, dass wenn Berger ein 

Mann gewesen wäre, sie wohl kaum jemals administrativ versorgt worden wäre.
298

 Mit der 

Einrichtung der Frauenabteilung im „Seehof“ im Mai 1893 tauchten im darauffolgenden Lu-

zerner Staatsverwaltungsbericht neu die „Prostitution“ (später „gewerbliche Unzucht“) und ab 

1904 „unsittlicher Lebenswandel“ (vorher „Unsittlichkeit“) als ausdrücklich weibliche Ein-

weisungsgründe auf.
299

 Des Weiteren liessen entsprechend der Historikerin Knecht die For-

mulierungen der Einweisungsgründe einen grossen Ermessensspielraum zu. Dies galt nicht 

nur für die nicht näher definierten Begriffe der „Arbeitsscheu“ und „Liederlichkeit“, sondern 

ebenso für die angeblich drohende Abhängigkeit von der kommunalen Fürsorge („Gemeinde-

belästigung“) sowie die Vernachlässigung der Familienpflichten.
300

 Ein Blick in die Auswahl-

jahrgänge 1924 und 1929 bis 1932 der Regierungsratsbeschlüsse zeigt, dass bei 78 Prozent 

aller Entscheide über die Einweisung in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt der Regierungsrat 

zwei oder mehr Gründe angab. Vor allem bei den Männern ist die prominente Nennung der 

„Arbeitsscheu“ und ihre Kombination mit anderen Versorgungsgründen auffällig.
301

 Im Kapi-

tel 3.1. weise ich darauf hin, dass sich die Einweisungsgründe aus dem gesetzlichen Devianz-

Katalog des Sedel-Gesetzes von den Behörden ohne weiteres kombinieren liessen und die bei 

den Betroffenen beanstandete Devianz ein komplexes und kaum eindeutig fassbares Erschei-

nungsbild aufwiesen. 

Wie schwierig daraus folgend beispielsweise die Abgrenzung zwischen der Einweisung von 

Alkoholabhängigen in die Zwangsarbeitsanstalt oder in eine Trinkerheilanstalt in der Praxis 
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war, verdeutlicht eine ad-hoc Analyse: Obwohl seit 1910 das Gesetz über die Versorgung von 

„Gewohnheitstrinkern“ in Kraft war, wurde 1924 und zwischen 1929 und 1932 in 38 Prozent 

aller Zwangseinweisungen in den „Sedelhof“ und „Seehof“ unter anderem „Trunksucht“ als 

Grund angegeben.
302

 Das bedeutet, dass bei zwei Fünftel aller Regierungsratsbeschlüsse mei-

ner Auswahljahrgänge Alkoholmissbrauch als Einweisungsgrund zumindest eine Rolle spiel-

te. Das Justizdepartement wehrte sich bereits im Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 1910 

und 1911 gegen die Einweisung von Alkoholabhängigen in die kantonale Zwangsarbeitsan-

stalt. Es setzte sich jeweils in denjenigen Fällen, in denen eine für die Zwangsarbeitsanstalt 

angemeldete Person in der Hauptsache nur „Trunksucht“ zur Last gelegt wurde, mit der zu-

ständigen Gemeindebehörde in Kontakt um ihre Einwilligung zu erhalten, die betreffende 

Person stattdessen in einer Trinkerheilanstalt zu versorgen.
303

 In nur gerade in 4.7 Prozent 

aller Versorgungsbeschlüsse Mitte respektive Ende der 1920er- und Anfang der 1930er-Jahre 

führten die Regierungsratsbeschlüssen hingegen „Trunksucht“ als einzigen Einweisungsgrund 

auf. 

4.1. Die quantitative Entwicklung 

Die quantitative Entwicklung der administrativen Versorgung im Kanton Luzern durchgehend 

und vollständig darzustellen, ist aufgrund der vielfältigen Quellenlage ein aufwändiges Vor-

haben. Umso wichtiger ist es, die Methode mitsamt den verwendeten Quellen kritisch und 

transparent zu diskutieren. 

Grafik 1 beschränkt sich auf die Darstellung der Anzahl administrativer Versorgungen von 

Luzerner Kantonsbürgerinnen und -bürgern von 1888 bis 1966. Der Untersuchungszeitraum 

beginnt mit der Eröffnung der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof“ – zu Beginn nur der Män-

nerabteilung – im Jahr 1888 und endet 1966 mit dem letzten Regierungsratsbeschluss über die 

Versorgung eines Luzerners nach altem Kantonsrecht, nämlich dem Sedel-Gesetz von 1885. 

Am 1. Juli 1966 löste das neue „Gesetz über die Betreuung und Versorgung gefährdeter Er-

wachsener“ das bisherige Sedel-Gesetz ab.
304

 Während das neue Versorgungsgesetz in Kraft 

war, gab es in den beiden Jahren 1970 und 1971 zusammen nur eine einzige administrative 

Versorgung.
305

 Das luzernische Versorgungsrecht verlor bei der definitiven Anstaltsversor-

gung vollends seine Bedeutung (siehe Kapitel 4.3.). Dementsprechend begrenze ich den Un-

tersuchungszeitraum bis Mitte der 1960er-Jahre. Mit der Revision des fürsorgerischen Frei-
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heitsentzugs nach Schweizerischen Zivilgesetzbuch wurde 1981 dann auch das Versorgungs-

recht des Kantons Luzern formell aufgehoben.
306

 

Ferner beschränkt sich meine erste Untersuchung auf die Luzerner Kantonsbürger, obwohl es 

dem Regierungsrat erlaubt war, auch Ausserkantonale in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-

Seehof“ einzuweisen. Dessen Praxis und das Verhältnis zur Einweisung von Luzerner Kan-

tonsbürgern behandle ich in einem separaten Unterkapitel. Bei der Grafik 1 ist es wichtig da-

raufhin zu weisen, dass für die Jahre 1934 bis 1947 die Angaben über die Anzahl versorgten 

Luzerner in der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt fehlen. Mithilfe der Register der Regierungs-

ratsprotokolle lassen sich jedoch die Einweisungsbeschlüsse für diese Jahre rekonstruieren 

und somit ein möglichst umfassendes Bild der Versorgungen von Luzernerinnen und Luzer-

nern darstellen. 

Grafik 1: Anzahl administrative Versorgungen von Luzernerinnen und Luzernern aufgrund des Sedel-

Gesetzes für die Jahre 1888-1966 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1966, Register der Regierungsratsprotokolle 1934-1947 

Für die 93 Jahre, während denen im Kanton Luzern administrative Versorgungen praktiziert 

wurden respektive werden konnten, berücksichtige ich insgesamt 4‘194 Beschlüsse gemäss 

dem kantonalen Versorgungsrecht. Der luzernische Regierungsrat wies dabei die betroffene 

Luzernerin oder den betroffenen Luzerner bis zum Vollzugskonkordat von 1959 in die kanto-

nale Zwangsarbeitsanstalt und nach ihrer Auflösung in eine ausserkantonale Arbeitsanstalt 

ein. 

Die genannte Zahl ist dabei nicht gleichzusetzen mit der Anzahl versorgter Frauen und Män-

ner, da viele von ihnen im Lauf ihres Lebens mehrere Male administrativ versorgt wurden. 
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Zwischen 1888 und 1939 betrug die „Rückfallquote“ im Durchschnitt 38 Prozent.
307

 Das be-

deutet, während dieser Zeitspanne war es für zwei von fünf Betroffenen mindestens die zwei-

te Anstaltsversorgung. 1922 wies der Regierungsrat einen Mann im elften „Rückfall“ in die 

Zwangsarbeitsanstalt ein.
308

 Sie waren die sogenannten „Unverbesserlichen“. Im Staatsver-

waltungsbericht für die Jahre 1890 und 1891 setze sich die Aufsichtskommission mit der Fra-

ge auseinander, ob der Anstaltszweck der „Besserung“ tatsächlich erreicht werde. Bei 58 von 

108 entlassenen Zwangsarbeiter hielt die Kommission fest, seien „alle Mühe und Versuche, 

dieselben zur Arbeit zu gewöhnen, resultatlos“ geblieben.
309

 

 

„Immerhin darf man dieses Resultat um so mehr ein befriedigendes nennen, wenn man dabei in Be-

tracht zieht, dass sich bei diesen ‚Unverbesserlichen‘ die schlimmste Sorte von jahrelangen Vaganten 

befinden, wogegen bei der jüngern, heranwachsenden Generation, welche in den ‚Sedelhof‘ gelangen 

sollte, thatsächlich auch ein besserer Erfolg angenommen werden darf.“
310

 

 

Laut Lippuner war die „Unverbesserlichkeit“ gewisser Menschen aus der Perspektive der Be-

hörden nicht nur mit deren wiederholte Einweisung in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt 

verknüpft, sondern sie zeigte sich auch in der Wirkungslosigkeit anderer Massnahmen – wie 

Mahnungen oder Drohungen –, welche die Gemeindebehörde gegenüber diesen Angehörigen 

anwandten.
311

 Die „Unverbesserlichkeit“ von „Liederlichen“ und „Arbeitsscheuen“ entstand 

aus ihrer Sicht durch eine bestimmte Lebensführung und galt als das Resultat eines Gewöh-

nungsprozesses, der durch den Aufenthalt in der Anstalt nicht mehr rückgängig gemacht wer-

den konnte.
312

 Bei alldem stand die Ursachenforschung nicht im Zentrum ihres Interesses, 

denn die Zwangsarbeitsanstalt erfüllte aus ihrer Sicht auch in Bezug auf die „Unverbesserli-

chen“ eine wichtige Funktion.
313

 So war auch die Gemeinde Ruswil von der Zweckmässigkeit 

des „Sedelhofs“ als Bewahrungsanstalt überzeugt: 

 

„Solche Individuen […] sind freilich nicht zu bessern; sie sind während der Zeit der Versetzung aber 

versorgt und kommt das Waisenamt durch Bezahlung des kleinen Lohnes gut weg. Andere werden 

wirklich gebessert und bei dritten haben wir durch Androhung der Versetzung in dieselbe ganz merk-

würdig gute Aenderung ihres Lebenswandels erzielt.“
314
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Letztlich lässt sich anhand des vorhandenen Quellenmaterials nicht abschliessend ermitteln, 

wie viele Personen im Kanton Luzern insgesamt von einer administrativen Versorgung betrof-

fen gewesen waren, sondern lediglich die Anzahl der Versorgungsentscheide, die der luzerni-

sche Regierungsrat in dieser Zeitspanne fällte. 

Im Folgenden untersuche ich anhand der Staatsverwaltungsberichte, der übrigen Quellen und 

der Sekundärliteratur die quantitative Entwicklung der administrativen Versorgungen im Kan-

ton Luzern. Ich beschränke mich hierbei auf den Zeitraum von 1888 bis 1939 – von der Er-

öffnung der Zwangsarbeitsanstalt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Vergleichbar 

mit dem Kanton Bern wurden zwischen 1890 und 1940 im jährlichen Durchschnitt zahlen-

mässig die meisten Versorgungen vollzogen.
315

 Rietmann verweist diesbezüglich auf andere 

Studien, die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz untersuchten und welche für 

die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts – insbesondere für die Zwischenkriegszeit – quantitative 

Höchstwerte bei der Anwendung solcher Massnahmen feststellten.
316

 Im Kanton Sankt Gallen 

wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren die meisten Zwangsversorgungsbeschlüsse ge-

fällt.
317

 In der Grundtendenz zeigt die Entwicklung der kantonalrechtlichen administrativen 

Versorgung in Luzern also Übereinstimmungen mit anderen Schweizer Kantonen. Im Gegen-

satz zu Luzern und Bern mussten jedoch die vormundschaftlichen Einweisungen in die kanto-

nale Zwangsarbeitsanstalt nicht vom Sankt Galler Regierungsrat genehmigt werden und dem-

entsprechend tauchen die vormundschaftlichen Versorgungen in Knechts Untersuchung der 

quantitativen Entwicklung nicht auf.
318

 Am besten lässt sich Luzern somit mit der Entwick-

lung im Kanton Bern vergleichen. Rietmann bringt die Schwankungen bei den Anstaltsein-

weisungen ähnlich wie Lippuner in ihrer Untersuchung zum Kanton Thurgau in einen Zu-

sammenhang mit der wirtschaftlichen Konjunktur.
319

 Lippuner hält fest, dass die Schwankun-

gen bei der Zahl der thurgauischen Bürgerinnen und Bürger, die in die Zwangsarbeitsanstalt 

„Kalchrain“ eingewiesen wurden, häufig parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung verlie-

fen.
320

 Das Justizdepartement erwähnte in ihren Rechenschaftsberichten diesen Konnex zwi-

schen Wirtschaftskonjunktur und Einweisungszahl der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-

Seehof“ nicht. Trotzdem gehe ich davon aus, dass analog zu den anderen Deutschschweizer 

Kantonen die wirtschaftliche Entwicklung erheblichen (indirekten) Einfluss auf die Anzahl 

Versorgungen in Luzern nahm. 
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Nachdem im Jahr 1905 die Einweisung von Zwangsarbeitern in „Sedelhof“ und „Seehof“ mit 

49 versorgten Luzernerinnen und Luzernern ihren zahlenmässigen Tiefstand erreicht hatte, 

schrieb der Anstaltsverwalter Franz Bisang senior am 3. Januar 1906 an den Luzerner Regie-

rungsrat, dass vor drei bis vier Jahren beide Abteilungen fast überfüllt gewesen waren. Er 

machte unter anderem die „verdienstreiche Zeit“ für diesen tiefen Bestand an Zwangsarbei-

tern verantwortlich.
321

 Lippuner führt die Parallele zwischen der Auslastung der Anstalt und 

der wirtschaftlichen Konjunktur auf die Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt 

zurück. Denn bei guter Konjunktur und hoher Nachfrage konnten sich Einweisungsgefährdete 

ihre Existenz einfacher durch Erwerbsarbeit sichern. Sie gerieten nicht in Abhängigkeit von 

kommunalen Fürsorgeleistungen und erfüllten folglich auch eine der hauptsächlichsten Vo-

raussetzung für eine Einweisung in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt – nämlich die „Ar-

beitsscheu“ – nicht.
322

 

Die Historikerin Gisela Hürlimann schreibt in ihrem Beitrag zur Luzerner Kantonsgeschichte 

des 20. Jahrhunderts, dass die Stadt Luzern und deren Agglomeration infolge des Tourismus-

booms vor allem seit den 1880er-Jahren von einer vielfältigen Branchenstruktur profitierte. 

Gleichzeitig zeigt sie in einer Grafik auf, dass der Anteil der Luzerner Beschäftigten im pri-

mären Sektor seit jeher über dem schweizerischen Durchschnitt lag.
323

 Ähnlich wie im Kan-

ton Thurgau musste dementsprechend zwischen der Beschäftigungslage in der Landwirtschaft 

und der Zahl der Internierten ein Zusammenhang bestehen.
324

 Vor der Errichtung der kantona-

len Zwangsarbeitsanstalt konstatierte der Luzerner Regierungsrat1886, dass der Bestand der 

Zwangsarbeiter zudem beträchtlichen saisonalen Schwankungen unterliege: Im Winter gebe 

es in der Anstalt „einen unliebsamen Zuwachs von schwer zu beschäftigenden Leuten, wäh-

rend vielleicht im Sommer ein ‚Mangel‘– wenn man so sagen darf – an Zwangsarbeitern ein-

treten“ könne.
325

 Und weiter sei es wichtig, diesen Umstand ins Auge zu fassen und ihm bei 

der Zuweisung von Insassen gebührend Rechnung zu tragen. Denn es müsse tunlichst vermie-

den werden, dass in der Zwangsarbeitsanstalt Mangel an Arbeitskraft eintrete, während ande-

rerseits die Übernahme eines nicht zu bewältigenden Güterkomplexes, die Landwirtschaft und 

Kiesrüsterei der Anstalt, ebenfalls zu vermeiden sei.
326

 Während der Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs die Belle Époque mit ihrer wirtschaftlichen Prosperität im Kanton Luzern in jegli-
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cher Hinsicht beendete, sank zwischenzeitlich die Anzahl Zwangsarbeiter deutlich. Lippuner 

äussert hierzu die Vermutung, dass der Rückgang in den Kriegsjahren auf die wachsende 

Nachfrage nach Arbeitskräften in der Landwirtschaft zurückgeführt werden könnte.
327

 Eine 

ähnliche Verringerung war auch im Kanton Bern zu beobachten.
328

 Deutlich stiegen die Ver-

sorgungszahlen im Kanton Luzern hingegen während der internationalen Wirtschaftskrise zu 

Beginn der 1920er-Jahre und nahmen dann während den Goldenen Zwanziger bis 1931 wie-

der stetig ab.
329

 Die Versorgungszahlen seit der Eröffnung der kantonalen Arbeitsanstalt bis 

zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs können dementsprechend als ein Abbild der Wirt-

schaftskonjunktur betrachtet werden. In wirtschaftlich günstigeren Zeiten war es einfacher, 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne auf 

armenfürsorgerische Zuwendungen angewiesen zu sein. Da jedoch gemäss der verbreiteten 

Auffassung Armut und Bedürftigkeit zu weiten Teilen „selbstverschuldet“ waren, erklärt es 

sich für Rietmann, weswegen es in ökonomisch angespannten Zeiten zu einem verstärkten 

Einsatz des Instruments der administrativen Versorgung kam: Die Zwangseinweisung in eine 

Anstalt sollte als armenpolizeiliche Massnahme in erster Linie dazu beitragen, „selbstver-

schuldete“ Armengenössigkeit (vorbeugend) bekämpfen.
330

 Für Rietmann ist die Erklärung 

für diese intensivierten Zugriffspraktiken in der Zwischenkriegszeit nicht allein in den öko-

nomischen Krisen und dem schwach ausgebauten sozialen Versicherungsnetz zu suchen, son-

dern auch in einer gesellschaftlich intoleranten Haltung gegenüber sozial nicht normkonfor-

mem Verhalten.
331

 Rietmann zitiert dabei unter anderem den Historiker Jakob Tanner: Ihm 

zufolge war die Zwischenkriegszeit eine Zeit, in der sich „Anpassungsdruck und Zwang zum 

konformen Leben“ verstärkten.
332

 Vor dem Hintergrund eines solchen Konformitätsdrucks 

und eines sich wandelnden gesellschaftlichen Wert- und Normhorizonts – infolge der anhal-

tenden „Moralisierung der armen Klasse“ – ist für Rietmann nachvollziehbar, dass die admi-

nistrative Versorgung in den Kantonen den Zeitgenossen weiterhin als probates Mittel er-

schien, um bei nicht normkonformen Lebens- und Verhaltensweisen sozialpolitisch repressiv 

einzugreifen.
333

 Als im luzernischen Grossen Rat Ende 1930 ein Zellenneubau auf dem Sedel 

verhandelt wurde, bewarb der Regierungsrat das Bauprojekt mit dem Argument, dass „die 
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Zahl der liederlichen, arbeitsscheuen Personen, die einer Versorgung in der Zwangsarbeitsan-

stalt bedürfen, […] hat gegenüber früher nicht etwa abgenommen, sondern ist gegenteils grös-

ser geworden“.
334

 Für den Regierungsrat hängte diese Tatsache einerseits mit dem starken 

Bevölkerungswachstum im Kanton während der letzten Jahrzehnte zusammen. Anderseits 

begründete er sie auch mit „manchen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Erscheinun-

gen der Gegenwart, die dem Hang zum Müssiggang und zur Liederlichkeit Vorschub leis-

ten“.
335

 Bei seiner dritten und letzten Erklärung hilft Tanners Zeitgeistanalyse hinsichtlich des 

Konformitätsdrucks: 

 

„Daneben ist weiter zu erwähnen, dass im Gegensatz zu früher viel mehr Kantonsbürger wegen regel-

widriger Lebensführung von auswärts polizeilich in den Kanton zur Einweisung in die Zwangsarbeits-

anstalt zurückgeliefert werden. Besonders zahlreich sind solche Rücklieferungen aus den Kantonen 

Zürich und Basel-Stadt, die seit einigen Jahren eine sehr strenge Niederlassungs- und Ausweisungs-

praxis handhaben.“
336

 

 

Auch Lippuner sieht neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage einen zweiten Faktor, wel-

cher die Zahl der Neueintritte in die kantonale Zwangsanstalt massgeblich bestimmte: Das 

Angebot an Versorgungsmöglichkeiten in anderen Kantonen.
337

 Der Kanton Luzern hatte den 

„Vorzug“, seine Bürgerinnen und Bürger in seine eigene kantonale Zwangsarbeitsanstalt ein-

weisen zu können. Bei der Eröffnung der Männerabteilung „Sedelhof“ 1888 boten zwei 

Schlafsäle über den Schweinställen Platz für 36 bis 40 Zwangsarbeiter. Wenige Jahre danach 

genügte die Kapazität der seinerzeit geschaffenen Räumlichkeiten nicht mehr und im Dach-

boden darüber wurde ein dritter Schlafraum erbaut, der Platz für weitere 30 Zwangsarbeiter 

bot.
338

 Die Eröffnung der Frauenabteilung in dem hierfür gepachteten „Seehof“ im Mai 1893 

erlaubte es den Behörden fortan, 30 bis 40 Frauen in dieselbe Zwangsarbeitsanstalt aufzu-

nehmen.
339

 Dementsprechend zeigten sich die baulichen Massnahmen am „Sedelhof“ und die 

Dislokation der Frauen von der Strafanstalt in den „Seehof“ für die stetige Zunahme der ad-

ministrativen Versorgungen in den Anfangsjahren verantwortlich. Um dem Bedürfnis der 

kommunalen Gemeinden nach administrativer Versorgung ihrer Bürger nachzukommen, 

musste vorderhand im „Sedelhof“ und „Seehof“ die Infrastruktur bereitgestellt werden. Die 
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grösste bauliche Massnahme war hierbei die auf Ende 1933 erfolgte Fertigstellung des Zel-

lenneubaues. Endlich besass der Kanton Luzern eine „in allen Teilen den Ansprüchen eines 

modernen Detentionsvollzuges gerecht werdende Zwangsarbeitsanstalt.“
340

 Der Zellenbau, 

dessen architektonische Umrisse bis heute die Landschaft in unmittelbarer Stadtnähe prägt 

und seit den 1980er-Jahren das „Musikzentrum Sedel“ beheimatet, besass 92 Einzelzellen. 

Die Zellen waren nach einheitlichem System aufgebaut und von den Wärterzimmern aus so-

wohl der Aussenfassade wie auch den Korridoren entlang sehr übersichtlich und jederzeit 

kontrollierbar.
341

 Mit Zellenneubau auf dem „Sedelhof“ begann sich die Zwangsarbeitsanstalt 

schleichend mit dem herkömmlichen Strafvollzug zu vereinigen und verlor nach und nach 

ihren ursprünglichen Anstaltszweck. Im Jahr 1934 wurden in die Anstalt „Sedel“ 61 Zwangs-

arbeiterinnen und Zwangsarbeiter und fast gleich so viele „Korrektionelle“ und Untersu-

chungsgefangene eingewiesen.
342

 Zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zählte dieselbe 

Anstalt noch 11 administrative Versorgungen und 159 Einweisungen für den Vollzug von 

Gefängnisstrafen und verschiedenen Massnahmen. Der Grossteil der Personen war wegen 

Vermögensdelikten eingewiesen. 1947 mussten jedoch auch zwei Personen wegen Vergehen 

gegen „Leib und Leben“ ihre Haftstrafe im „Sedel“ absitzen.
343

 

Seit den 1940er-Jahren ging im Kanton Luzern die Zahl der Versorgungen zurück. Diese sin-

kende Tendenz hielt bis zur Revision des Versorgungsgesetzes von 1966 an und danach wa-

ren die Einweisungen nach kantonalem Versorgungsrecht bis zur Aufhebung der administra-

tiven Versorgung 1981 vermeintlich inexistent. Lippuner weist zu Recht darauf hin, dass man 

sich die Wechselwirkung zwischen Wirtschaftslage und Anzahl Insassen nicht als einfachen 

Kausalzusammenhang vorstellen darf, denn sowohl die Einweisung als auch die Entlassung 

aus der Zwangsarbeitsanstalt stellten komplexe Aushandlungsprozesse dar.
344

 Zwei dieser 

Prozesse analysiere ich in den untenstehenden Kapiteln. 

Männer in der Überzahl 

Die Grafik 1 aus dem vorausgegangenen Kapitel lässt sich beliebig ergänzen. In den Jahren 

1894 bis 1933 unterschied das Justizdepartement in seinen Staatsverwaltungsberichten bei der 

Einweisung der Kantonsbürger in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ zwischen 

Männer und Frauen. Für die darauffolgenden Jahre fehlen die Angaben zum Geschlecht. An-
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hand des Registers für die Regierungsratsbeschlüsse kann ich diese Angaben jedoch ergänzen 

und in einer zweiten Grafik darstellen. 

Grafik 2: Anzahl administrative Versorgungen nach Geschlecht für die Jahre 1888-1966 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1966, Register der Regierungsratsprotokolle 1934-1947 

Wie Grafik 2 zeigt, wies der Regierungsrat mehr Männer als Frauen in die kantonale Zwangs-

arbeitsanstalt ein. Im Untersuchungszeitraum von 1894 bis 1947 betrug der durchschnittliche 

Männeranteil in der Anstalt „Sedelhof-Seehof“ 78 Prozent. Während dieser Jahre waren vier 

von fünf in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesenen Kantonsbürgern Männer. Der Frauenan-

teil schwankte zwischen 41 Prozent (1898) und 3 Prozent (1939). Weshalb waren mehr Män-

ner als Frauen betroffen? Die Grafiken von Knecht zur Versorgungspraxis und dem Insassen-

bestand der Anstalt „Bitzi“ zeigen, dass auch im Kanton Sankt Gallen überwiegend Männer 

von der administrativen Versorgung in Zwangsarbeits- respektive Arbeitserziehungsanstalten 

betroffen waren.
345

 Ferner waren ebenfalls in den Kantonen Bern und Thurgau die administra-

tiv versorgten Männer deutlich in der Mehrheit.
346

 

Im Zusammenhang mit dem asymmetrischen Geschlechterverhältnis spricht die Geschlechter-

forscherin Rietmann von der administrativen Versorgung als ein in hohem Mass „verge-

schlechtlichtes Instrument“.
347

 Sie kommt zum etwas überspitzten Ergebnis, dass mit der ad-

ministrativen Versorgung ein „Männerdisziplinierungsinstrument“ geschaffen wurde, das 

Männer der Ober- und Mittelschicht vor allem gegen Männer der Unterschicht anwandten, 

welche bürgerliche Normen und Werte verletzten.
348

 Für Lippuner war das quantitative Ge-

schlechterverhältnis das Ergebnis von Definitions- und Selektionsprozessen auf kommunaler 
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Ebene. Dabei ist festzuhalten, dass der Regierungsrat Anträge auf Einweisung von Frauen 

nicht häufiger als solche für Männer ablehnte. Gemäss Lippuner bedeutet dies, dass bereits 

von Gemeindeseite die Nachfrage nach einer Internierung von Frauen geringer war, als das 

Bedürfnis nach einer Internierung von Männern.
349

 Rietmann greift Lippuners Erklärungsan-

satz auf und hält fest, dass aufgrund geschlechterspezifischer Verhaltensanforderungen Män-

ner und Frauen wegen unterschiedlichen Normverletzungen ins Visier der kommunalen Für-

sorgebehörden gerieten.
350

 Für die Bekämpfung weiblicher Devianz gab es alternative Instru-

mente, welche die Versorgungsquote der Frauen verringerten. Seit dem ausgehenden 19. 

Jahrhundert engagierten sich beispielsweise zahlreiche Frauenvereine für den Erhalt der „Sitt-

lichkeit“.
351

 Als solche Sittlichkeitsvereine waren in Luzern die Kantonalverbände des 

„Schweizerischen Katholischen Frauenbunds“ und des „Schweizerischen gemeinnützigen 

Frauenvereins“ aktiv. Bei der Aufhebung der Frauenabteilung „Seehof“ 1953 spielten diese 

beiden Vereine eine massgebliche Rolle (siehe Kapitel 4.3.). 

Der Einfluss des Kostgeldes 

Der Regierungsrat hielt in seiner Botschaft vom 27. Januar 1894 an den Grossen Rat rückbli-

ckend fest, dass nach der Eröffnung der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt das verhältnismässig 

niedrig angesetzte Kostgeld bald die Gemeinderäte veranlasste, ihre Bürger in grösserer Zahl 

in den „Sedelhof“ einzuweisen.
352

 Die Höhe des Kostgeldes war also ein Faktor, der mit be-

einflusste, ob eine Person administrativ versorgt wurde oder nicht. Hierfür stellt Rietmann für 

den Kanton Bern fest: Je höher das Kostgeld war, das eine Gemeinde zu entrichten hatten, 

desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Antrag stellten, eine Person admi-

nistrativ zu versorgen.
353

 Analog zum Kanton Bern durfte für die Aufnahme im „Sedelhof-

Seehof“ das jährliche Kostgeld für Luzerner Kantonsangehörige den Betrag von 150 Franken 

nicht übersteigen.
354

 Die Höhe des Kostgeldes war abhängig von der Leistungsfähigkeit einer 

Zwangsarbeiterin respektive eines Zwangsarbeiters. Je arbeits- und leistungsfähiger eine Per-

son war, desto geringer fiel das verlangte Kostgeld aus. Die Zwangsarbeiter hatten ihre Ar-

beitsfähigkeit in den Dienst der Anstalt zu stellen und dadurch zu deren wirtschaftlichem Er-
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folg beizutragen.
355

 Die Zwangsarbeitsanstalten konnten nur durch die Arbeitskraft der Inter-

nierten betrieben werden. Ursprünglich sollte sich die Anstalt „Kalchrain“ im Thurgau im 

Idealfall selbst finanzieren und nicht auf Subventionen des Staates angewiesen sein. Daher 

war die Arbeit der Internierten in der Zwangsarbeitsanstalt 

nicht nur ein erzieherisches Instrument, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit.
356

 

Der Grundgedanke des Kostgeldes war, dass die Gemeinden für die Aufnahme ihrer Bürger in 

die Anstalt einen Beitrag an Unterkunft, Verpflegung und Kleidung der Internierten zu bezah-

len hatten.
357

 Laut gesetzlichen Vorschriften bewegten sich Mitte des 19. Jahrhunderts im 

Kanton Thurgau die Beiträge der Gemeinden pro Person zwischen jährlich 40 und 100 Fran-

ken für Kantonsangehörige.
358

 Wie in Bern und Thurgau legte im Kanton Luzern der Regie-

rungsrat die Höhe der Kostgelder jeweils im Einzelfall fest.
359

 

Anhand der Jahresrechnungen, die den zweijährlichen Staatsverwaltungsberichten beiliegen, 

lässt sich für die luzernische Zwangsarbeitsanstalt die Entwicklung der durchschnittlichen 

Kostgelderbeiträge grafisch darstellen und untersuchen. 

Grafik 3: Durchschnittliches Kostgeld pro eingewiesene Person und Jahr in der Zwangsarbeitsanstalt 

„Sedelhof-Seehof“ für die Jahre 1888-1939 (in Franken) 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1966 

Im Gegensatz zum Kanton Luzern hatte der Berner Regierungsrat in den ersten beiden Jahren 

der administrativen Versorgung 1884 und 1885 jeweils das höchstmögliche Kostgeld von 150 
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Franken verlangt.
360

 Nicht so der Luzerner Regierungsrat: Während den ersten zwölf Be-

triebsjahren der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ schwankte das jährliche Kostgeld 

pro Person im Durchschnitt zwischen 50 und 80 Franken. Rietmann vermutet für Bern, dass 

dessen Regierungsrat wegen der als gering eingeschätzten Leistungsfähigkeit der zu versor-

genden Personen die Höhe der Kostgelder zu Beginn auf das gesetzlich mögliche Maximum 

festlegte.
361

 Waren die Luzerner dementsprechend besonders tüchtige und leistungsfähige 

Zwangsarbeiter? Der Regierungsrat legte das Kostgeld nicht nur im Zusammenhang mit der 

Arbeitsleistung, sondern auch gemäss den Vermögensverhältnisse des Zwangsarbeiters 

fest.
362

 Die Vermögensverhältnisse des Zwangsarbeiters oder seiner Angehörigen beeinflusste 

folglich die Höhe des Kostgeldes und den Behörden war es gestattet, das Kostgeld oder zu-

mindest einen Teil davon dem Betroffenen oder den Angehörigen zu verrechnen. Beantragten 

beispielsweise nicht die kommunalen Behörden sondern die Eltern die Einweisung ihres Soh-

nes in die Zwangsarbeitsanstalt, waren sie eher bereit, sich an den Kosten der administrativen 

Versorgung zu beteiligen. So beantragte im September 1891 ein Vater die administrative Ver-

sorgung seines Sohnes wegen „Widersetzlichkeit gegen den Vater“ und „arbeitsscheu“. Auf 

Empfehlung der kommunalen Behörden und des Amtsstatthalters bewilligte der Luzerner 

Regierungsrat die Einweisung in den „Sedelhof“ für sechs Monate. Das Kostgeld von 100 

Franken hatte der Vater zu entrichten.
363

 Somit war das veranschlagte Kostgeld viermal so 

hoch wie das im denselben Jahr vom Regierungsrat durchschnittlich verrechnete Kostgeld pro 

Zwangsarbeiter. 

Folgende Grafik zeigt die Vermögensverhältnisse der eingewiesenen Zwangsarbeiter von 

1888 bis 1933, wobei in den Quellen die Bergriffe „Vermögende“ und „Vermögenslose“ nicht 

genauer definiert sind. Zudem führten die Staatsverwaltungsberichte bis 1901 „Korporations-

bürger“ als eine dritte Kategorie auf. 
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Grafik 4: Vermögenverhältnisse der Personen in der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ für die 

Jahre 1888-1933 (in Prozent)
364

 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1933 

Die Darstellung bestätigt den Forschungsstand, dass von der administrativen Versorgung be-

sonders Angehörige der „Unterschicht“ betroffen waren. Die Mehrheit der Zwangsarbeiter 

war „vermögenslos“ und folglich hatte die betreffende Gemeinde das Kostgeld vollumfäng-

lich zu übernehmen. Dabei beschloss der Regierungsrat die Höhe des Kostgeldes mit Rück-

sicht auf die Steuerverhältnisse in den Gemeinden.
365

 Je höher die Armensteuer in der Ge-

meinde war, desto tiefer wurde das Kostgeld festgesetzt. 

Wie stark die Festsetzung des Kostgeldes die quantitative Entwicklung der administrativen 

Versorgung im Kanton Luzern beeinflusste, veranschaulicht ein Bericht des Justizdeparte-

ments vom 20. Januar 1906. Zu Beginn sei das Kostgeld verhältnismässig niedrig angesetzt 

worden. Daraufhin hätten die Gemeinden der Anstalt sofort und in grosser Zahl „geeignete 

Angehörige“ übergeben. Später sei das Kostgeld erheblich erhöht worden, was die Gemeinde-

räte zur Zurückhaltung bei der administrativen Versorgung veranlasst habe.
366

 Im Jahr 1905 

erreichte der Bestand der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt mit 49 Einweisungen von Kan-

tonsangehörigen einen ersten Tiefpunkt (siehe Grafik 1). Gemäss dem Justizdepartement war 

die Zurückhaltung der Gemeinden an der Minderfrequenz der Anstalt schuld: Der Hauptgrund 

sei die Scheu vor den Versorgungskosten. Dass es die Gemeinden vorzögen, von einer Ver-

setzung ihrer Angehörigen in die Zwangsarbeitsanstalt abzusehen, könne das Justizdeparte-

ment ihnen bei den hohen Versorgungstaxen nicht besonders verübeln. Vor allem dann nicht, 
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wenn sie ohnehin schwere Armenlasten zu tragen hätten.
367

 Der Departementsvorsteher emp-

fahl seinen Regierungsratskollegen deshalb, das Kostgeld wieder zu reduzieren, um die Ge-

meinden damit zu veranlassen, „ihre für Zwangsarbeit geeigneten Angehörigen wieder mehr 

als dies in der letzten Zeit geschehen der Zwangsarbeitsanstalt zu übergeben“.
368

 Hierauf be-

schloss der Regierungsrat, vom 1. Januar 1906 an sei für neueintretende Zwangsarbeiter von 

finanzschwachen Gemeinden das Kostgeld auf nicht über 30 Franken zu ermässigen.
369

 Der 

Regierungsratsbeschluss zeigte Wirkung: Innerhalb eines Jahres verdoppelte sich die Anzahl 

auf hundert administrative Einweisungen in die Zwangsarbeitsanstalt (siehe Grafik 1). 

Die Höhe des Kostgeldes war für den Regierungsrat ein Instrument zur Regulierung des In-

sassenbestands der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ und ein wesentlicher 

Einflussfaktor auf die Anzahl administrativen Versorgungen im Kanton. Je höher das Kost-

geld war, desto eher verzichteten die Gemeinden auf eine Einweisung in den „Sedelhof-

Seehof“. Nun konnte der Regierungsrat nicht beliebig das Kostgeld senken oder erhöhen. 

Zwei Jahre nach der Senkung des Kostgeldes war der Regierungsrat gezwungen, das Kostgeld 

auf mindestens 50 Franken zu erhöhen. In einem Brief an den Gemeinderat von Schüpfheim 

versuchte die sich die Regierung hierfür zu erklären. Eine unerwartete Teuerung erhöhte den 

finanziellen Druck auf die Anstaltsausgaben.
370

 Die kantonale Zwangsarbeitsanstalt war kein 

Selbstversorgungsbetrieb. Sie verkaufte ihre Produkte aus der Landwirtschaft auf dem Markt 

und deckte sich dort mit Lebensmittel und übrigen für den Lebensunterhalt benötigten Arti-

keln ein. Der Anstaltsbetrieb und folglich die Festsetzung des Kostgeldes reagierten empfind-

lich auf die wirtschaftliche Konjunktur. Die Nachkriegskrise führte 1922 zu kantonalen 

Sparmassnahmen. Im Auftrag des Regierungsrats überprüfte der Anstaltsverwalter Franz 

Bisang senior im April 1922 die finanzielle Verwaltung der Zwangsarbeitsanstalt. Als Erstes 

plädierte er für eine Erhöhung des Kostgeldes. In letzter Zeit habe sich das Kostgeld pro Per-

son und Jahr auf durchschnittlich 90 Franken erhöht (siehe auch Grafik 3), wobei andere Kan-

tone mit Arbeitsanstalten wie Bern, Sankt Gallen oder der Thurgau ein durchschnittliches 

Kostgeld von 150 Franken beziehen würden.
371

 1922 bezahlten die Luzerner den anderen 

Deutschschweizer Gemeinden für die Einweisung eines Bürgers in die kantonale Anstalt so-

mit im Durchschnitt 60 Franken weniger. Infolge der kantonalen Sparmassnahmen erhöhte 

sich das durchschnittliche Kostgeld auch im Kanton Luzern, erreichte jedoch nie die gesetzli-

che Obergrenze von 150 Franken. Erst Ende 1944 beschloss der Regierungsrat, das Kostgeld 

                                                 
367

 Ebd. 
368

 Ebd. 
369

 Ebd. 
370

 Justizdepartement des Kantons Luzern an Gemeinderat von Schüpfheim, 10.09.1908, in: StALU, AKT 46/83. 
371

 Franz Bisang an Justizdepartement des Kantons Luzern, 28.04.1922, S. 1, in: StALU, AKT 48/293. 



77 

 

für die administrativ in die Anstalt „Sedel“ eingewiesenen Zwangsarbeiter auf einen Franken 

pro Tag und Person gesetzlich zu erhöhen.
372

 Zwischen 1888 und 1944 kam demnach die ad-

ministrative Versorgung den Luzerner Gemeinden vergleichbar günstig. 

Im Zusammenhang mit dem Kostgeld spielten ferner die Ausserkantonalen in der luzerni-

schen Zwangsarbeitsanstalt eine wesentliche Rolle. Die Einweisung ausserkantonaler Bürger 

in die Zwangsarbeitsanstalt „Kalchrain“ kostete die Heimatgemeinden im Jahr 1858 mehr als 

dreimal so viel wie die Thurgauer Gemeinden für ihre Kantonsangehörigen bezahlten.
373

 

Auch in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ durften Nicht-Luzerner eingewiesen 

werden. In den ersten vier Jahren genehmigte der Luzerner Regierungsrat für ein jährliches 

Kostgeld von 200 bis 300 Franken die Einweisung von sieben Innerschweizern,
374

 während 

die Luzerner Gemeinden für ihre Angehörigen nur einen Bruchteil dieses Betrags bezahlten. 

Die ausserkantonalen Einweisungen in den „Sedelhof-Seehof“ liefern denn auch eine Erklä-

rung für die sprunghafte Steigerung des durchschnittlichen Kostgeldes von 62 Franken im 

Jahr 1899 auf 140 Franken im Jahr 1900. Grafik 5 stellt den Gesamtbestand der Internierten in 

der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt von 1888 bis 1960 dar, der sich aus den luzernischen und 

den ausserkantonalen Zwangsarbeitern zusammensetzt. 

Grafik 5: Anzahl administrative Versorgungen in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ für die 

Jahre 1888-1960 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1960, Register der Regierungsratsprotokolle 1934-1947 
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Im Jahr 1900 wies der Luzerner Regierungsrat vierzehn Ausserkantonale in den „Sedelhof-

Seehof“ ein. Zeitgleich erhöhte der Regierungsrat das Kostgeld für ausserkantonale Zwangs-

arbeiter auf 350 Franken.
375

 Entsprechend den anderen Kantonen mit eigenen Arbeitsanstalten 

subventionierte die ausserkantonale Klientel die Internierung von luzernischen Bürgerinnen 

und Bürger in den „Sedelhof-Seehof“.
376

 Als sich das Anstaltsangebot in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts unter anderem mit der Errichtung der Zwangsarbeitsanstalten in Bern 

und Luzern vergrösserte, entstand ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Institutionen, 

wobei der luzernische „Sedelhof-Seehof“ eine kostengünstige Alternative darstellte.
377

 

Bereits bei der Planung der Zwangsarbeitsanstalt auf dem Sedel 1886 fasste der damalige Re-

gierungsrat und Departementsvorsteher des Gemeindewesens Alfred Jost neben den heimi-

schen „Arbeitsscheuen“ und „Liederlichen“ solche aus anderen Kantonen ins Auge. Falls ein 

durchschnittlicher Bestand von 40 Zwangsarbeitern nicht zu halten sei, könne man Ausser-

kantonale in die Anstalt aufnehmen.
378

 Ähnlich der thurgauischen Anstalt war das Einwei-

sungsverfahren ausserkantonaler Internierter in den gesetzlichen Grundlagen der luzernischen 

Zwangsarbeitsanstalt nicht explizit geregelt.
379

 Dementsprechend galten für die Ausserkanto-

nalen die gleichen Regeln wie für die Luzernerinnen und Luzerner. Auch bei ihnen war für 

die Internierung ein Beschluss des Luzerner Regierungsrats erforderlich, der die Dauer und 

die Kosten der Massnahme festlegte. Die kantonalen Behörden schlossen hierfür Vereinba-

rungen mit anderen Kantonen ab. Infolge Platzmangels in der Zwangsarbeitsanstalt „Sedel-

hof-Seehof“ kündigte die Aufsichtskommission 1895 vorübergehend die Vereinbarungen be-

züglich der Aufnahme von Angehörigen anderer Kantone.
380

 

4.2. Die administrative Versorgung als Aushandlungsprozess 

Im Unterschied zu Thurgau und Sankt Gallen war das administrative Versorgungsverfahren 

im Kanton Luzern gesetzlich detaillierter geregelt.
381

 Dennoch besassen die Luzerner Voll-

zugsbehörden einen Handlungsspielraum, auch wenn dieser im Vergleich zu den beiden ge-

nannten Kantonen nicht so beträchtlich war.
382

 Lippuner beschreibt diesen Spielraum zwi-

schen den kommunalen und kantonalen Behörden bei der Einweisung in die kantonale 
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Zwangsarbeitsanstalt als einen Aushandlungsprozess.
383

 Grundsätzlich orientierte sich der 

Regierungsrat bei seinen Einweisungsbeschlüssen an den Bedürfnisse der Gemeinden. Wäh-

rend für die kommunalen Armenbehörden die Abschreckungs- und Sicherungsfunktion der 

Anstalt wichtig war, um gegenüber (drohenden) Fürsorgeabhängigen Ansprüche durchzuset-

zen,
384

 befasste sich der Regierungsrat beispielsweise mit der Ökonomie der Anstalt aber auch 

anderen Interessen.
385

 Anhand zweier Beispiele veranschauliche ich diesen Aushandlungspro-

zess zwischen den Luzerner Behörden im Zusammenhang mit der administrativen Versor-

gung in die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“. 

Die Aktenzirkulation 

Für einen optimalen Vollzug der administrativen Versorgung im Kanton Luzern musste die 

Bürokratie reibungslos funktionieren. Nicht nur zwischen den Behörden und der Anstaltsver-

waltung waren gute Kommunikationskanäle notwendig, sondern die Behörden auf allen drei 

Stufen der öffentlichen Verwaltung (Gemeinde, Amt und Kanton) mussten zudem unterei-

nander Informationen schnell und effizient austauschen können. Für kurze Anfragen reichte 

der Griff zum Telefon, aber für umfassende Abklärungen zirkulierten zwischen den involvier-

ten Instanzen die personenbezogenen Akten, die schlussendlich in sogenannten Personendos-

siers abgelegt wurden.
386

 Mit Hilfe solcher Dossiers sammelten die Behörden zielgerichtet 

und ordnend Informationen, um Entscheidungsgrundlagen zu schaffen und um zu einem spä-

teren Zeitpunkt Informationen abrufen zu können.
387

 Ein solches Dossier beinhaltete somit 

alle wesentlichen Akten, auf denen der Regierungsrat seinen Entscheid über eine Anstalts-

einweisung abstützte. Wenn die Aktenzirkulation nicht reibungslos ablief, hatte es für den 

Kanton finanzielle und für die Betroffenen verhängnisvolle Konsequenzen. 

Durch einen Briefwechsel im Februar 1900 lässt sich ein solcher Aushandlungsprozess zwi-

schen der Gemeinde Malters, dem Statthalteramt Luzern-Land und dem Regierungsrat nach-

verfolgen. Ende 1899 wurden eine Frau und ein Mann, beide heimatberechtigt in Malters, 

verhaftet und in ein Luzerner Gefängnis eingesperrt.
388

 Für die kantonale Polizeibehörde 

stand die Frage im Raum, ob die beiden in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt versetzt wer-

den sollten. Daraufhin sandte das zuständige Militär- und Polizeidepartement ihre Anträge 
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mitsamt den Personenakten an die Gemeinde Malters und am 16. Dezember 1899 erhielt der 

zuständige Armenrat die Unterlagen. In Malters fielen die Verhandlungen über eine Anstalts-

einweisung in den Geschäftskreis des hiesigen Armenrats, welcher jedoch nach Erhalt der 

Akten seine monatliche Sitzung im Dezember bereits abgehalten hatte. Er verschob die Ange-

legenheit auf die nächste Sitzung vom 12. Januar 1900. Am darauffolgenden Tag leitete die 

Armenbehörde ihren Antrag und die betreffenden Akten an das Statthalteramt weiter.
389

 

Mit einem Schreiben an das Statthalteramt vom 18. Januar 1900 verlangte das Militär- und 

Polizeidepartement, die Gemeinde Malters habe einen Teil der Gefängniskosten zu tragen und 

deshalb sei der Gemeinde eine Rechnung zu stellen.
390

 Der Armenrat erhob dagegen Be-

schwerde und zitierte hierbei aus dem Departementsschreiben den ihnen entgegengebrachten 

Vorwurf: 

 

„‚Eine derartige Verzögerung solcher Fälle seitens der Gemeindebehörde ist absolut unzulässig, indem 

es nicht geht, Zwangsarbeits-Anwärter wochen- u. monatelang im Gefängnisse zu halten, ohne die 

Frage der Versetzung in Zwangsarbeit zum Abschlusse zu bringen‘, so heisst es weiter im bezüglichen 

Schreiben.“
391

  

 

Während das administrative Einweisungsverfahren infolge Verschiebung der Verhandlung 

auf kommunaler Ebene blockiert war, blieben die Betroffenen in Haft. Der Armenrat von 

Malters wehrte sich am 14. Februar 1900 in einem Beschwerdebrief, aus dem das obenge-

nannte Zitat stammt, an das Militär- und Polizeidepartement gegen den Vorwurf der Verzöge-

rung seitens seiner Behörde: „Man wird doch der Gemeindebehörde nicht zumuten, wegen 

jedem einzelnen solchen Geschäfte sich extra zu besammeln?“
392

 Daraufhin leitete das Depar-

tement die Beschwerde zur Stellungnahme an das Statthalteramt Luzern-Land weiter. Das 

Statthalteramt befand die kommunale Beschwerde für nicht stichhaltig. So war das Amt der 

Meinung, es sei nicht zu rechtfertigen, alle Geschäfte bis zur ordentlichen Sitzung aufzuspa-

ren. Demnach wäre es der Gemeindebehörde von Malters ein Leichtes gewesen, eine ausser-

ordentliche Sitzung anzusetzen oder die Anträge auf dem Zirkularweg beraten zu lassen. Das 

hätte sie auch tun sollen, denn aus den Akten war klar ersichtlich, dass die Personen in Haft 

waren und im Begleitschreiben war ausdrücklich von der Dringlichkeit der Sache die Rede.
393

 

Gleichzeitig wehrte sich das Statthalteramt für den Schutz der Internierten vor Willkür: 
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„Waren die Inhaftierten auch nur Vaganten, so sind es doch Menschen, die auf gesetzentsprechende 

Behandlung Anspruch erheben dürfen. Pflicht der Aufsichtsbehörde ist es, ihnen diese Rechte zu wah-

ren.“
394

 

 

Das Statthalteramt empfahl dem Militär- und Polizeidepartement die Beschwerde der Ge-

meinde Malters abzuweisen und auf die Verrechnung zu beharren.
395

 In erster Linie ging es 

bei diesem Aushandlungsprozess um finanzielle Forderungen. Zugleich waren die beiden di-

rektbetroffenen Bürger von Malters jedoch als Spielbälle den Behörden machtlos ausgeliefert. 

Es blieb nicht bei diesem Einzelfall. In einem Kreisschreiben vom 9. April 1901 an die Lu-

zerner Gemeinderäte hielt das Militär- und Polizeidepartement fest: 

 

„Wir haben schon früher darauf hingewiesen, welche Inkonvenienzen dadurch entstehen, dass Indivi-

duen, deren Versetzung in die Zwangsarbeitsanstalt unserseits den Heimatbehörden nahegelegt wird, 

zufolge Ausbleibens der gemeinderätlichen Berichte wochenlang in Haft behalten werden müssen.“
396

 

 

Gemäss den Kantonsbehörden, sei es in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, dass Gemein-

deräte, denen die Akten über die „Zwangsarbeitskandidaten“ zugeschickt wurden, zwei bis 

drei Wochen zuwarteten, bis sie einen Antrag auf Einweisung in den „Sedelhof-Seehof“ stell-

ten beziehungsweise eine anderweitige Verfügung bezüglich der inhaftierten Betroffenen vor-

schlugen.
397

 Der Regierungsrat ersuchte die Gemeinden dringend, in allen Fällen umgehend 

nach erfolgter Aktenzustellung mitzuteilen, ob ein Antrag auf Einweisung in die Zwangsar-

beitsanstalt gestellt werden will oder nicht und drohte den säumigen Gemeinderäte, sie für die 

Kosten der Festnahme und Haft zu belasten.
398

 

Die verzögerte Aktenzirkulation sorgte jedoch auch noch Jahrzehnte nach diesen Vorfällen 

bei den Behörden für hitzige Köpfe und bei den Betroffenen für Unverständnis. Am 16. Janu-

ar 1934 kritisierte der sozialdemokratische Grossrat und Redaktor beim „Arbeiterblatt“ Paul 

Meierhans
399

 zusammen mit Grossratskollegen in einer dringlichen Interpellation die admi-

nistrative Versorgungspraxis: 
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„Ist dem Regierungsrate bekannt, dass luzernische Gemeindebehörden in steigendem Masse versu-

chen, unverschuldet arbeitslose Familienväter in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt einweisen zu 

lassen?“
400

 

 

Weiter äusserte sich Meierhans kritisch gegen die Statthalterämter, die durch ungerechtfertig-

te Verhaftungen der willkürlichen Praxis Vorschub leisten und zu Unrecht als „arbeitsscheu“ 

denunzierte Familienväter tagelang in Haft nähmen.
401

 Der Regierungsrat liess gleichentags 

beim Statthalteramt Luzern-Land die genauen Umstände abklären.
402

 Es stellte sich heraus, 

dass gegen einen in Flühli heimatberechtigten aber in Kriens wohnhaften Familienvater ein 

Einweisungsverfahren wegen „Trunksucht“ und „Arbeitsscheu“ eingeleitet wurde. Die Vor-

würfe lauteten, dass der Betroffene öfters betrunken heimkomme und nicht arbeite, sodass die 

Familie öffentliche Unterstützung beanspruchen müsse. Der Gemeinderat Flühli hatte dem 

Gemeinderat Kriens die Auflösung der Familie und die eventuelle Einweisung des Familien-

vaters in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt vorgeschlagen. Am 6. Januar 1934 beantragte der 

Krienser Gemeinderat beim Statthalteramt die administrative Versorgung des Familienvaters. 

Im Verhör bestritt der Betroffene jedoch, die Voraussetzungen für eine Sedeleinweisung zu 

erfüllen und darüber hinaus hielt der Amstatthalter den Sachverhalt für nicht genügend abge-

klärt. Er sandte die Akten an die Gemeinde Kriens mit dem Auftrag, den Tatbestand besser 

vorzubringen oder den Einweisungsantrag zurückzuziehen. Weil der Familienvater während-

dessen in Haft sass, verlangte der Amtsstatthalter die dringliche Erledigung der Anfrage. Des-

sen ungeachtet erhielt er bis zum 16. Januar die Akten trotz Reklamation nicht zurück. Inzwi-

schen brachte die Ehefrau beim Statthalteramt mündlich ein Haftentlassungsgesuch vor, wel-

ches durch den Interpellanten Meierhans unterstützt wurde.
403

 In seinem Brief vom 16. Januar 

1934 meldete der Amtsstatthalter jedoch dem Justizdepartement, dass er über das Entlas-

sungsgesuch erst entscheiden könne, wenn bei ihm die Akten mit der neuen Stellungnahme 

des Gemeinderats eintreffen. Bis dahin herrsche Kollusionsgefahr.
404

 

Die Arbeitsfähigkeit als Zankapfel 

Die „unzweifelhafte Arbeitsfähigkeit“ war die Maxime des Regierungsrats im Aushandlungs-

prozess mit den Gemeinden. Anhand der Regierungsratsbeschlüsse der ersten vier Jahren 

nach der Inbetriebnahme der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof“ habe ich diesen regierungsrätli-
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chen Leitsatz untersucht. Der Regierungsrat lehnte nur sehr wenige kommunale Einweisungs-

anträge ab und falls er es trotzdem tat, war die fehlende Arbeitsfähigkeit der einzuweisenden 

Person der häufigste Grund für seine Ablehnung. 

Im März 1888 lehnte der Regierungsrat beispielsweise einen Einweisungsgesuch des Ortsbür-

gerrats der Stadt Luzern ab, weil der ärztliche Untersuchungsbericht den Betroffenen für „ar-

beitsunfähig“ diagnostizierte.
405

 Bei einem Gesuch des Gemeinderats von Meierskappel emp-

fahl das zuständige Statthalteramt dem Regierungsrat, eine Anstaltseinweisung sei abzu-

lehnen, weil die Person „nicht vollständig arbeitsfähig“ sei. Der Betroffene wurde daraufhin 

nach Meierskappel zurückgeführt.
406

 In einem dritten Fall wies der Regierungsrat am 16. Mai 

1890 einen Einweisungsantrag des Statthalteramts Sursee ab: Laut den Untersuchungsakten 

leide der Betroffene an Epilepsie und laut Arztzeugnis sei er zudem mit Krätze behaftet. Der 

Betroffene sei „somit nicht unbedingt arbeitsfähig“.
407

 

In den meisten Fällen wurde die „Arbeitsunfähigkeit“ erst nach einer Einweisung in die kan-

tonale Zwangsarbeitsanstalt von der Anstaltsverwaltung festgestellt. So sind mir zwölf Fälle 

bekannt, bei welchen die „unzweifelhafte Arbeitsfähigkeit“ nicht vorhanden war und die be-

troffenen Männer wieder entlassen werden mussten. Der Anstaltsarzt diagnostizierte neben 

körperlichen Gebrechen wie beispielweise ein „schweres Rückenmarkleiden“ oder eine „Er-

blindung“ eines Zwangsarbeiters auch psychische Erkrankungen wie „Geistesschwäche“ und 

„Schwachsinn“.
408

 Im Staatsverwaltungsbericht für die Jahre 1894 und 1895 hielt er zudem 

fest, er habe wiederholt die Beobachtung gemacht, dass Leute in die Anstalt geschickt wer-

den, die kaum oder nur teilweise arbeitsfähig seien. Selbst Personen mit chronischen Leiden, 

wie zum Beispiel Tuberkulosen, seien in den „Sedelhof-Seehof“ eingewiesen worden.
409

 Er 

kam zum folgenden Schluss: 

 

„Wie es scheint, sind vielerorts die bei der Aufnahme geforderten Gesundheitszeugnisse allzuleicht 

erhältlich, aber nicht im Interesse der Anstalt, welche die Eingewiesenen zu anstrengenden Arbeit 

anhalten soll […].“
410

 

 

Im darauffolgenden Staatsverwaltungsbericht betonte er, eine etwas gewissenhaftere ärztliche 

Untersuchung vor der Einweisung wäre sehr zu wünschen.
411

 Weshalb entstand diese Diskre-

panz bei der Diagnose vor und nach der Anstaltseinweisung? Stellten die Ärzte absichtlich 
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falsche Zeugnisse über den „Gesundheitszustand“ der zu Versorgenden aus? Lippuner be-

schäftigt sich in ihren Untersuchungen zur thurgauischen Zwangsarbeitsanstalt „Kalchrain“ 

ebenfalls mit dem Begriff der „Arbeitsfähigkeit“ und beschrieb ihn als Zankapfel zwischen 

Regierungsrat und Gemeinderat.
412

 Ihre Erklärungsansätze lassen sich für die luzernische 

Zwangsarbeitsanstalt und Behördenpraxis betreffend des administrativen Einweisungsverfah-

rens übernehmen. Ihrer Meinung nach spielten finanzielle Interessen keine Rolle. Die Ärzte 

erhielten unabhängig vom Resultat der Diagnose ein Honorar.
413

 Für den Kanton Luzern 

ergab eine Stichprobe bei den Personendossiers, dass meistens der Amtsarzt die Untersuchung 

führte.
414

 Es ist davon auszugehen, dass ihm die Leistungen ordentlich vergütet wurden. Laut 

Lippuner bestand weiter die Möglichkeit, dass die Ärzte als Angehörige der kommunalen 

Elite informelle Absprachen mit Gemeinderäten trafen und für sie Gefälligkeitsgutachten er-

stellten. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die Amtsärzte und allgemein die kommunalen Ärz-

te, welche die Zeugnisse im Vorfeld der Einweisung ausstellten, gleichwohl mit den Gemein-

deräten Arbeitsfähigkeit anders als der Anstaltsarzt und der Verwalter definierten.
415

 Körper-

liche oder geistige Schwächen und Gebrechen waren in der ländlichen Ökonomie angesichts 

knapper Ressourcen und geringer oder gar nicht vorhandener Überschüsse kein Grund, um 

von jeglicher Arbeitsleistung entbunden zu werden.
416

 Ähnlich wie in „Kalchrain“ war für den 

Anstaltsverwalter und den Anstaltsarzt in der luzernischen Zwangsarbeitsanstalt die (unzwei-

felhafte) Arbeitsfähigkeit ganz anders definiert. Arbeit bedeutete im „Sedelhof-Seehof“ „an-

strengende Arbeit“.
417

 Der Anstaltsarzt schloss seine Ausführungen im oben zitierten Staats-

verwaltungsbericht mit den Worten ab, dass die Anstalt nicht einzelne, bloss teilweise arbeits-

fähige Zwangsarbeiter aus Rücksicht auf ihre Gesundheit ausschliesslich für ganz leichte Ar-

beit verwenden beziehungsweise anderweitig besonders beschäftigen könne. Letzteres wäre 

ohne Aufstockung des Aufsichtspersonals sowieso kaum möglich.
418

 

Für die Arbeitsfähigkeit war ferner das Alter der Zwangsarbeiter entscheidend. In der ganzen 

Berichtsperiode ist ein Fall aus dem Jahr 1894 bekannt, als nach der Verlegung der Frauenab-

teilung von der Strafanstalt in den „Seehof“ weiterhin eine 64 jährige Frau in der Zwangsar-

beitsanstalt interniert blieb.
419

 Abgesehen von diesem Fall schien der Regierungsrat an der 
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Altersgrenze konstant festzuhalten. Am 9. Dezember 1902 wies er eine telefonische Anfrage 

des Amtsstatthalters von Willisau, ob ausnahmsweise die Aufnahme eines bereits 64 jährigen 

Mannes in die Zwangsarbeitsanstalt gestattet sei, mit der schriftlichen Begründung ab, dass 

die regierungsrätliche Praxis die Grenze von 60 Jahren beibehalte.
420

 Die untenstehende Gra-

fik 6 veranschaulicht das Verhältnis der Alterskategorien zwischen Männern und Frauen in 

der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt von 1888-1933. 

Grafik 6: Durchschnittliches Alter der Männer und Frauen in der Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-

Seehof“ für die Jahre 1888-1933 (in Prozent) 

 

Quelle: Staatsverwaltungsberichte 1888-1933 

Mehr als drei Viertel der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren zwischen 20 und 50 

Jahre alt und somit im besten Erwerbsalter. Während die Frauen vor allem in der Heimarbeit 

beschäftigt waren, arbeiteten die Männer in der Landwirtschaft und in der Kiesrüsterei und 

waren an der Kleinen Emme zudem mit Wehrarbeiten beschäftigt. Für den heute noch stehen-

den Zellenbau auf dem Sedel, welcher 1933 fertig errichtet war, führten die Zwangsarbeiter 

den Aushub sowie die Kanalisations- und Vorplatzarbeiten aus. Neben diversen Handlanger-

arbeiten setzten sie zudem die eisernen Fenstergitter und Türrahmen ihrer späteren Einzelzel-

len ein.
421

 Nicht nur aus betriebsökonomischen Gründen war es unabdingbar, dass die Inter-

nierten zur „anstrengenden Arbeit“ fähig sein mussten, sondern dies hatte ferner mit der Kon-

zeption der Institution als „Besserungsanstalt“ zu tun. Der Arbeit kam die pädagogische Kraft 
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zu, die Gesinnung der Internierten zu ändern. Sie sollten sich in der Anstalt an regelmässige 

Arbeit gewöhnen und diese als Mittel zur Existenzsicherung schätzen lernen.
422

  

Betreffend Alter greife ich nebenher eine zweite Begebenheit heraus: In Grafik 6 fällt auf, 

dass die Zwangsarbeiterinnen im Durchschnitt jünger waren als die Zwangsarbeiter. In die-

sem Zusammenhang kann der Faktor „Alter“ mit dem ausdrücklich weiblichen Einweisungs-

grund „unsittlicher Lebenswandel“ in Verbindung gebracht werden. Für die Jahre 1938 und 

1939 berichtete der Anstaltsarzt über den „Gesundheitszustand“ der Frauen folgendes: 

 

„Es darf nicht vergessen werden, dass viele der Eingewiesenen zufolge ihres Lebenswandels mit ge-

schwächter Gesundheit ihre Strafe antreten. Ganz besonders trifft dies bei den weiblichen Insassen zu. 

[…] Die Frauen sind somit im Verhältnis zum Insassenbestand ausserordentlich stark an diesen [Spi-

tal-]Versetzungen beteiligt. Gründe der Spitaleinweisungen waren: Mandeln-, Bruch-, Kropf- und 

Nasenoperationen, Rückenmarksleiden, Augenleiden, Asthma und die vielen Geschlechtskrankhei-

ten.“
423

 

 

Ferner kam es regelmässig vor, dass die Anstaltsverwaltung Zwangsarbeiterinnen wegen 

Schwangerschaft entlassen musste: In den Berichtsjahren 1910 und 1911 waren es beispiels-

weise deren zwei.
424

 Das Sedel-Gesetz verbot ausdrücklich die Aufnahme von „Weibsperso-

nen während der Schwangerschaft“.
425

 Während für die thurgauische Zwangsarbeitsanstalt 

„Kalchrain“ auch ein Verbot der Aufnahme stillender Mütter bestand,
426

 war dies für den Lu-

zerner Regierungsrat und die Anstaltsverwaltung kein zwingender Grund für eine Ablehnung 

der Einweisung in den „Sedelhof-Seehof“.
427

 

4.3. Die administrative Versorgung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Gemäss Rietmann war der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegsjahrzehnte in der 

Schweiz ein zentraler Grund dafür, dass die Zahl der administrativen Versorgungen in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückging. In dieser Zeit stieg nicht nur der materielle 

Lebensstandard breiter Bevölkerungskreise auf ein vorher nicht erreichtes Niveau an und die 

offensichtliche Armut verschwand weitgehend von der Bildfläche, wozu auch die Einführung 

und der Ausbau der Sozialversicherungswerke beitrug, sondern die günstige Arbeitsmarktsi-
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tuation erlaubte es auch, dass ungelernte Arbeitskräfte – die potenziell von einer administrati-

ven Versorgung Bedrohten – einfacher Arbeit fanden.
428

 

Das luzernische Justizdepartement stellte hingegen kurz nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs den Tiefstand bei der Zahl der administrativ versorgten Personen mit der Einführung 

des Schweizerischen Strafgesetzbuches von 1942 in Beziehung. Die quantitative Entwicklung 

sei darauf zurückzuführen, dass der Richter mit dem Strafgesetzbuch die Möglichkeit erhalten 

habe, bei Straffälligkeit gegen „Arbeitsscheue“ und „Liederliche“ in strafrechtlicher Weise 

vorzugehen.
429

 Laut Rietmann hatte jedoch die Einführung des Strafgesetzbuches weniger 

eine direkte Auswirkung auf das quantitative Ausmass der kantonalen Versorgungspraxis, 

vielmehr setzten sich die Rechtswissenschaftler zunehmend kritischer mit den rechtlichen 

Grundlagen der Anstaltsversorgung in der Schweiz auseinander.
430

 Neben dem Berner Staats-

anwalt und Juristen Max Waiblinger
431

 beschäftigte sich zeitgleich der Luzerner Amtsstatthal-

ter Karl Zbinden in der „Schweizerischen Juristen-Zeitung“ mit einer möglichen Reform der 

administrativen Zwangsversorgung in den Kantonen.
432

 Diese Auseinandersetzung hatte ihren 

Ursprung in der Kritik des Schriftstellers und Publizisten Carl Albert Loosli, welcher in den 

1920er-Jahren erste autobiografische Bücher über seine Anstaltserfahrung zu veröffentlichen 

begann. 1939 erschien seine Schrift „Die Administrativjustiz und schweizerische Konzentra-

tionslager“. Zusammen mit kritischen Artikeln in der Zeitschrift „Beobachter“ lenkte er die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die kantonalen Zwangsversorgungen und bewegte 

verschiedene Schweizer Juristen zu Stellungnahmen.
433

 Die veränderte Versorgungspraxis – 

der Rückgang der Versorgungen – ist dementsprechend nicht allein auf die strukturellen Ver-

änderungen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur zurückzuführen, 

sondern in ihr drückte sich auch eine zunehmend kritischere Einstellung gegenüber der 

zwangsweisen Anstaltsversorgung aus.
434

 

Die Formierung eines kritischen Versorgungsdiskurses in der Schweiz lässt sich für die Zeit 

vom Ende der 1930er-Jahre bis in die 1940er-Jahre festmachen.
435

 Von Seiten der politischen 

Elite in Luzern kritisierte nach der Interpellation von Meierhans von 1934 der liberale Gross-

rat und spätere Regierungsrat Albert Krummenacher 1954 durch eine Motion die kantonale 
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Versorgungspraxis.
436

 Der Rechtsanwalt Krummenacher war weniger ein Kritiker der admi-

nistrativen Versorgung, sondern vielmehr bemängelte er den fehlenden Rechtsschutz. Er war 

der Meinung, das Sedel-Gesetz genüge den Anforderungen eines modernen rechtsstaatlichen 

Verfahrens nicht mehr. Obwohl die administrative Versorgung auf ein bis zwei Jahre einen 

schwerwiegenden Eingriff in das Recht der persönlichen Freiheit darstelle, stehen dem Be-

troffenen – im Gegensatz zu einem Strafverfahren – kaum Verteidigungsmöglichkeiten zu. Im 

Sinne des Persönlichkeitsschutzes dränge sich deshalb ein Ausbau des Rechtsschutzes von 

Versorgten auf. Darüber hinaus verlangte Krummenacher, es sei in Verfahren und Vollzug 

zwischen „Besserungsfähigen“ und „Unverbesserlichen“ zu differenzieren.
437

 Der Grosse Rat 

erklärte Krummenachers Motion am 28. Juni 1954 für erheblich.
438

 Im Mai 1955 lieferte der 

Amtsstatthalter und juristischer Experte für das kantonale Versorgungsrecht Karl Zbinden 

einen im Auftrag des Justizdepartements ausgearbeiteten Bericht und Vorentwurf für die Re-

vision des Sedel-Gesetzes ab. Der Regierungsrat wollte jedoch mit einer Totalrevision des 

kantonalen Versorgungsrechts zuwarten, bis hinreichend abgeklärt sei, welche Aufgabe der 

Zwangsarbeitsanstalt im Rahmen der interkantonalen Anstaltsplanung künftig zugewiesen 

werde.
439

 

Zwei Jahren zuvor am 30. Juni 1953 hob der Regierungsrat im Einvernehmen mit der zustän-

digen Kommission die Frauenabteilung „Seehof“ auf.
440

 Die Kantonsbehörden reagierten da-

bei auf Druck zweier Frauenverbände. Am 11. Juni 1952 besuchten der „Gemeinnützige 

Frauenverein“ des Kantons Luzern und der Luzerner Kantonalverband des „Schweizerischen 

Katholischen Frauenbundes“ den „Seehof“.
441

 Seinerzeit waren 10 Zwangsarbeiterinnen in 

der Anstalt interniert.
442

 Die beiden Frauenverbände kritisierten unter anderem die Hygie-

nebedingungen und machten sich für die Erstellung eines Neubaus stark.
443

 Bei der Ausspra-

che mit der Aufsichtskommission der Zwangsarbeitsanstalt und der gemeinsamen Besichti-

gung des „Seehofs“ trat zudem der mangelnde Brandschutz zutage. Alt-Regierungsrat und 

Mitglied der Aufsichtskommission Josef Frey rechnete bei einem nächtlichen Brandausbruch 
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mit dem Verlust von Menschenleben
444

 und befürwortete ebenfalls einen Neubau.
445

 Zum 

damaligen Zeitpunkt schien jedoch eine neue getrennte Frauenanstalt aufgrund der kantonalen 

Finanzlage als nicht realisierbar
446

 und die Behörden entschieden sich, die Frauenabteilung 

gänzlich aufzulösen. Am 6. Dezember 1954 wandte sich das Gemeindedepartement in einem 

Kreisschreiben explizit an die kommunalen Vormundschaftsbehörden.
447

 Die Aufhebung der 

Frauenabteilung „Seehof“ der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt führe dazu, dass „arbeits-

scheue“ und „liederliche“ Frauen in eine ausserkantonale Anstalt versorgt werden müssen. In 

Betracht komme keine Strafanstalt, sondern nur eine eigentliche Arbeits- oder Zwangserzie-

hungsanstalt. Wie das Gemeindedepartement festgestellt habe, seien die Anstalt Kappel am 

Albis und das Frauenheim „Ulmenhof“ in Ottenbach für die Zwangsversorgung von Frauen 

geeignet.
448

 Im darauffolgenden Jahr 1955 wurde ein letztes Mal das Sedel-Gesetz angewen-

det und eine Frau in ein ausserkantonales Erziehungsheim eingewiesen.
449

 Die administrative 

Versorgung von Luzernerinnen nach kantonalem Recht war obsolet geworden und der Regie-

rungsrat übertrug die Verantwortung über die Zwangsversorgungen den Vormundschaftsbe-

hörden respektive Gemeinderäten. Die vormundschaftliche Versorgung aufgrund des Schwei-

zerischen Zivilgesetzbuches begann als zukünftige Rechtsgrundlage endgültig die administra-

tive Versorgung abzulösen. 

Infolge des Beitritts zum Konkordat wurde die Männerabteilung „Sedelhof“ aufgehoben und 

mit der Umwandlung des „Sedels“ in eine Anstalt ausschliesslich für den Strafvollzug verlor 

der Kanton Luzern Ende 1959 – nach mehr als siebzig Jahre Betrieb– seine einzige Zwangs-

arbeitsanstalt. Hinsichtlich der Auflösung der Abteilung hielt der Anstaltsverwalter in seinem 

Jahresbericht lakonisch fest: 

 

„Administrativ oder vormundschaftlich zu Versorgende finden keine Aufnahme mehr. Der Anstaltsbe-

trieb hat sich dadurch vereinfacht. Der Wegfall dieser vielfach asozialen Elemente ist nicht zu bedau-

ern, waren sie doch für ihre Betreuer und nicht zuletzt für die Mitgefangenen selber eine ganz wesent-

liche Belastung.“
450

 

 

Zuletzt war noch eine Handvoll Luzerner neben mehrheitlich ausserkantonalen Zwangsarbei-

tern und straffälligen Kantonsbürgern interniert (siehe Grafik 5). Mit Dekret vom 26. Oktober 
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1959 ist der Kanton Luzern dem „Konkordat über den Vollzug von Strafen und Massnahmen 

nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch und dem Recht der Kantone der Nordwest- und 

Innerschweiz“ vom 4. März 1959 beigetreten
451

 und für die administrativen Einweisungen 

standen die Konkordatsanstalten St. Johannsen (Bern), Kaltbach (Schwyz) oder Schachen 

(Solothurn) zur Verfügung.
452

 In den 1960er-Jahren befürwortete der Regierungsrat jährlich 

jeweils nur eine administrative Versorgung. Das kantonale Versorgungsrecht hatte somit 

praktisch keine Bedeutung mehr. Das Sedel-Gesetz war auf die luzernische Zwangsarbeitsan-

stalt „Sedelhof“ zugeschnitten, weshalb das kantonale Versorgungsrecht keine Rechtsgrund-

lage für ausserkantonale Anstaltseinweisungen sein konnte. Parallel zu den Frauen griffen die 

(kommunalen) Behörden auch bei der Anstaltseinweisung der Männer zunehmend auf das 

Vormundschaftsrecht zurück.
453

 Auch im Kanton Sankt Gallen erfolgten in den 1960er-Jahren 

deutlich mehr vormundschaftliche als kantonalrechtliche Anstaltseinweisungen.
454

 Der Kan-

ton Bern hingegen hielt noch zu Beginn der 1970er-Jahre an der kantonalen Versorgungspra-

xis fest. Zahlenmässig wies Bern in den 1960er- und 1970er-Jahren mehr Personen gemäss 

kantonalem Recht in Anstalten ein als gemäss zivilrechtlichem Versorgungsrecht.
455

 Trotz 

schwindender Bedeutung kam der Luzerner Regierungsrat in einer Botschaft vom 29. Oktober 

1964 zu Schluss, dass das Versorgungsrecht unabhängig von den Bestimmungen über die 

Anstalt „Sedel“ neu zu regeln sei.
456

 

Während das Sedel-Gesetz von 1885 lediglich die Fürsorge als Zweck aufführte, betonte das 

„Gesetz über die Betreuung und Versorgung gefährdeter Erwachsener“ vom 8. März 1966 

stärker den Schutz der (bürgerlichen) Gesellschaft: 

 

„Die Massnahmen dieses Gesetzes bezwecken die Erziehung von Personen, die ein liederliches, ar-

beitsscheues und unsittliches Leben führen, zu regelmässiger Arbeit und geordneter Lebensweise, 

sowie den Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdung und Belästigung durch solche Personen.“
457

 

 

Die regierungsrätliche Botschaft nannte die Wirkung der persönlichen „Besserung“ infolge 

einer Anstaltsversorgung als einen „Nebenzweck“ des neuen Versorgungsgesetzes.
458

 Ein 
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Hauptanliegen des neuen Versorgungsgesetzes war die klare Abgrenzung der administrativen 

Versorgung gegenüber den vormundschaftlichen Massnahmen: Entmündigte waren vom neu-

en Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen und durften nur aufgrund des Vormundschaftsrechts 

in eine Anstalt versorgt werden.
459

 Neu führten die Behörden ferner das Instrument der be-

dingten Versorgung ein: Falls zu erwarten war, dass die betroffene Peron ihre „liederliche, 

arbeitsscheue oder unsittliche Lebensweise“ aufgab, konnte die bedingte Versorgung auf eine 

Probezeit von zwei bis vier Jahren ausgesprochen werden.
460

 In den Staatsverwaltungsberich-

ten ab 1966 sind die Anzahl der bedingten Versorgungen nicht aufgeführt. In einer Umfrage 

des Bundes zum Verhältnis der administrativen und vormundschaftlichen Versorgung gab 

jedoch das Justizdepartement 1973 zu Protokoll, dass administrative Versorgungen im Kanton 

Luzern selten vorkommen würden, dagegen werde viele bedingte Einweisungen ausgespro-

chen.
461

 Der Kanton Bern nutzte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ebenfalls die be-

dingte Versorgung als ein Instrument, um auf sozial Nichtkonforme vor einer eigentlichen 

Anstaltsversorgung Druck auszuüben und deren Verhalten kontrollieren zu können.
462

 Die 

bedingte Versorgung im Kanton Luzern war eine Form der fürsorgerischen Zwangsmassnah-

me und konnte tief greifenden Einfluss auf die persönliche Freiheit der Betroffenen nehmen. 

Mit ihr war es den Behörden erlaubt, während der Probezeit den Betroffenen Weisungen für 

ihr Verhalten zu erteilen, beispielsweise wo sich sie aufzuhalten oder bei welchem Arbeitge-

ber sie zu arbeiten hatten.
463

 

Erst im Kontext der Debatten über den Beitritt zum Europarat (1963) und über die Ratifikati-

on der Europäischen Menschenrechtskonvention (1974) wurde in der Schweiz der Prozess 

angestossen, das Versorgungsrecht grundlegend zu reformieren. Dabei stand jedoch nicht die 

Versorgungsgesetzgebung in Zentrum, sondern das immer noch fehlenden Frauenstimm- und 

-wahlrecht. Die Totalrevision der Versorgungsgesetzgebung geschah dabei ausserhalb des 

Scheinwerferlichts.
464

 Die bisherigen kantonalen und zivilrechtlichen Versorgungsbestim-

mungen wurden durch neue, der Konvention entsprechende Gesetzesbestimmungen über den 
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fürsorgerischen Freiheitsentzugs ersetzt,
465

 die auch im Kanton Luzern am 1. Januar 1981 in 

Kraft traten.
466

 

5. Schluss 

Die Historikerin Sabine Lippuner schliesst ihre Untersuchung zur Thurgauer Zwangsarbeits-

anstalt „Kalchrain“ mit der These, es sein kein Zufall gewesen, dass die ersten staatlichen 

Zwangsarbeitsanstalten in der Schweiz entstanden, als der Bundesstaat von 1848 der bürgerli-

chen Gesellschaft und ihren Prinzipien fast idealtypisch zum Durchbruch verhalf. Die bürger-

lichen Sozialreformer, welche die Errichtung solcher Anstalten seit den 1840er-Jahren gefor-

dert hatten, sahen die bürgerliche Gesellschaft durch die Verhaltensweisen der „selbstver-

schuldeten“ Armen – den „Liederlichen“ und „Arbeitsscheuen“ – bedroht.
467

 

Im Kanton Luzern waren es liberale und radikale Bürger aus dem Surental, welche 1848 mit 

der Forderung nach einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt an den Regierungsrat gelangten. 

Im Unterschied zum Thurgau liess die Luzerner Regierung die bürgerlichen Sozialreformer 

zunächst abblitzen. Wie in der übrigen Schweiz litt die Luzerner Bevölkerung während der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert unter den politischen und wirtschaftlichen Krisen. Die 

Massenarmut grassierte vor allem in der Luzerner Landschaft und den Randregionen und die 

frühneuzeitliche Unterscheidung zwischen dem „Würdigen“ und dem „Unwürdigen“ hatte 

sich in den (politischen) Köpfen endgültig etabliert. Die Bedürftigkeit der „arbeitsfähigen“ 

Menschen führten die politischen Verantwortlichen nicht auf strukturelle ökonomische Ursa-

chen zurück, sondern auf individuelles Fehlverhalten. Trotzdem wollte die Regierung anstelle 

einer staatlichen Zwangsarbeitsanstalt zuerst die mangelhafte Armenpflege in den Gemeinden 

reformieren. Zugleich war die kantonale Finanzlage nach dem verlorenen Sonderbundskrieg 

miserabel. Luzern sass auf einem Berg an Kriegsschulden und im Gegensatz zum Kanton 

Thurgau wirkten die Klosteraufhebungen in Sankt Urban und Rathausen nicht als Katalysator 

für eine Zwangsarbeitsanstalt.
468

 Stattdessen war der Staat gezwungen, das Geld aus dem 

sankt-urbanischen Klosterverkauf für die Schuldentilgung zu verwenden. Zweifellos hatten 

die Befürworter einer Zwangsarbeitsanstalt mit dem Schultheiss und Verfechter des Kloster-

verkaufs Jakob Robert Steiger als wortgewaltigen Gegner einen besonders schweren Stand. 

Steiger bildete mit seiner harschen Kritik am administrativen Versorgungsverfahren eine 

Ausnahme in der politischen Landschaft der Schweiz, wobei seine Rolle nicht zu überschät-
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zen ist, denn der damalige Schuldendruck war einfach zu hoch. Letztendlich mussten die 

Gegner einer staatlichen Anstalt in Sankt Urban den Befürwortern mit dem Armengesetz von 

1856 ein kleines Zugeständnis machen, denn darin wurde festgehalten, dass der Kanton die 

Errichtung verschiedener Anstalten fördern muss. Der Wind begann sich damit auch in Lu-

zern langsam zu Gunsten einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt zu drehen. Interessanterweise 

eröffnete der Kanton Luzern 1873 in den zurückgekauften Klosterräumlichkeiten von Sankt 

Urban anstelle einer Zwangsarbeitsanstalt eine staatliche „Irrenanstalt“. 

Die Ausgangslage in den 1870er- und 1880er-Jahre war eine Bessere. Gewiss wurde der Kan-

ton Luzern zwischenzeitlich immer wieder von politischen und wirtschaftlichen Krisen über-

schattet, aber weil es in anderen Kantonen nun vergleichbare Anstalten gab, an welchen sich 

der Regierungsrat orientieren und mit hohen Legitimationsaufwand eine detaillierte Vorlage 

ausarbeiten konnte, erhielt die Forderung nach einer eigenen Zwangsarbeitsanstalt im Grossen 

Rat immer mehr Zuspruch. Die verbliebenen Gegner zweifelten weniger an der Rechtsstaat-

lichkeit der administrativen Versorgung, sondern sie warnten vor den horrenden Errichtungs- 

und Betriebskosten. Mit einem staatlichen Zuschuss von 15'000 Franken für das Umbaupro-

jekt auf dem „Sedel“ muss die Errichtung der Luzerner Anstalt im schweizweiten Vergleich 

die günstigste Zwangsarbeitsanstalt gewesen sein. Daneben gab es im Grossen Rat einzig bei 

der Streichung der Gerichte als zusätzliche Antragssteller im Einweisungsverfahren eine star-

ke Opposition. Bis zuletzt wehrten sich 42 gegen 60 Parlamentarier gegen ein ausschliessli-

ches Administrativverfahren. 

Die administrative Anstaltsversorgung richtete sich gegen kleine Normverstösse, die für sich 

allein genommen nicht justiziabel Straftaten waren. Die bürgerliche Elite schrieb im Sedel-

Gesetz von 1885 ausdrücklich fest, dass der Zweck die „Besserung“ der Zwangsarbeiter sei. 

Im liberalen Rechtsstaat durfte nur die Judikative eine Freiheitsstrafe verhängen, hingegen 

war es den exekutiven Behörden erlaubt, erzieherische Massnahmen anordnen. Dabei stand 

von Anfang an der Schutz der bürgerlichen Gesellschaft vor den „Auswüchsen der menschli-

chen Gesellschaft“ – das Dekulturationsphänomen – und somit die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung im Vordergrund. Neben den Politikern zweifelten in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zunehmend auch fürsorgerische Fachkreise an einer „Besserung“ der Zwangsar-

beiterinnen und Zwangsarbeiter. Als Drohkulisse schreckte die staatliche Zwangsarbeitsan-

stalt in erster Linie potenzielle „Sedel-Kandidaten“ ab. Diese bürgerliche Finesse wurde im 

Versorgungsgesetz durch einen umfangreichen Devianz-Katalog ergänzt. Eine häufige Vo-

raussetzung für die Internierung in der Zwangsarbeitsanstalt war eine bereits bestehende oder 

allenfalls drohende Abhängigkeit von der kommunalen Fürsorge, die durch eigenes Verschul-
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den, nämlich ein deviantes Verhalten, herbeigeführt worden war.
469

 Über die im Sedel-Gesetz 

enthaltenen Begriffe wie „Liederlichkeit“ und „Arbeitscheu“ fand in Luzern nie ein politi-

scher Diskurs statt. Die Bedeutung dieser Norm-Verstösse bestand darin, dass sich in ihnen 

eine Gleichgültigkeit gegenüber den bürgerlichen Tugenden – wie Selbstdisziplin, Selbstkon-

trolle und einer vernunftgeleiteten Lebensführung – ausdrückte.
470

 So tauchen sie auch noch 

im Versorgungsgesetz von 1966 auf und verschwinden erst in den 1970er-Jahren, als im 

Rahmen der ERMK-Ratifikation die kantonalen und zivilrechtlichen Versorgungsbestimmun-

gen revidiert werden mussten. 

Entsprechend dem Versorgungsgesetz des Kantons Bern und im Gegensatz zu anderen 

Deutschschweizer Kantonen war das dreigliedrige Einweisungsverfahren im Sedel-Gesetz 

sehr detailliert geregelt. Daraus schliessend von einem ausreichenden Rechtsschutz im Kanton 

Luzern zu sprechen wäre jedoch völlig verfehlt. Die Betroffenen erhielten keine Möglichkeit 

gegen den endgültigen Regierungsratsbeschluss über eine Anstaltseinweisung Rekurs einzu-

legen. Für die Behörden galt die administrative Anstaltsversorgung als die Ultima Ratio und 

im Rahmen des Armengesetzes war sie gemäss Rietmann gleichzeitig die „härteste“ staatliche 

Zugriffsmassnahme.
471

 

Zur Luzerner Versorgungspraxis lassen sich aus den soziodemografischen Daten der Staats-

verwaltungsberichte interessante Rückschlüsse ziehen, auch wenn diese nicht eindeutig sind. 

Statt kausale Zusammenhänge herzuleiten, soll meine Untersuchung der statistischen Anga-

ben verschiedene Muster in der administrativen Versorgung des Kantons Luzern erkennen 

und aufzeigen. Das quantitative Ausmass der Versorgungspraxis stand dabei am Anfang und 

diente als Ausgangspunkt. Sind 4‘194 Versorgungsbeschlüsse zwischen 1888 und 1971 nun 

für einen Kanton wie Luzern verhältnismässig viel oder wenig? Rietmann zählt für den Kan-

ton Bern über einen Zeitraum von hundert Jahren beinahe 15‘000 Versorgungsentscheide.
472

 

Die Kantone Bern und Luzern lassen sich gut vergleichen. In beiden war die regierungsrätli-

che Billigung auch bei vormundschaftlichen Versorgungen in die kantonale Anstalt(en) not-

wendig. Eine hohe Dunkelziffer bleibt jedoch bestehen: In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts wurden Luzerner zunehmend nach dem Vormundschaftsrecht in ausserkantonalen 

Anstalten eingewiesen. Das kantonale Versorgungsrecht verlor stetig an Bedeutung und daran 

änderte auch das neue Versorgungsgesetz von 1966 nichts. Die Fallzahl ist auch deshalb so 

hoch, weil viele Betroffene wiederholt versorgt wurden. Die durchschnittliche „Rückfällig-

                                                 
469
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470
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471
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keit“ der Luzerner Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter von 38 Prozent ist mit der Quote 

im Kanton Sankt Gallen vergleichbar. In den Anfangsjahren der administrativen Versorgung 

war sogar jeder zweite Luzerner „rückfällig“. An ihnen haftete neben dem generellen Stigma 

der Zwangsarbeitsanstalt auch das der „Unverbesserlichkeit“ und es bestätigt den Zweck des 

„Sedelhof-Seehofs“ als Bewahrungsanstalt. Von der administrativen Anstaltsversorgung wa-

ren in der Schweiz mehr Männer als Frauen betroffen. Die administrative Versorgung galt 

hauptsächlich als ein Instrument zur Disziplinierung der Männer und Familienväter, während 

es bei den Frauen auch ausserhalb der Zwangsarbeitsanstalt Alternativen zur Bekämpfung 

ihrer sozialen Devianz gab. 

Anhand der damaligen wirtschaftlichen Konjunktur lässt sich die quantitative Entwicklung im 

Kanton Luzern untersuchen. In Krisenzeiten nahm die Anzahl Einweisungen zu und durch 

wirtschaftliche Prosperität ab. Während in der Zwischenkriegszeit der „Sedelhof-Seehof“ gut 

belegt war, änderte sich dies nach dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich und führte unter an-

derem dazu, dass sich die Zwangsarbeitsanstalt zunehmend in eine Strafanstalt umorganisier-

te. Zudem unterlagen Zwangsarbeitsanstalten auch saisonalen Schwankungen. Die Behörden 

und Anstaltsverwaltung zogen es vor, die Zwangsarbeiter im Frühling und Sommer zu entlas-

sen und im Herbst und Winter (wieder) einzuweisen. 

Für die Gemeinden war das Kostgeld der wichtigste Faktor bei der Entscheidung, ob sie die 

Einweisung einer Bürgerin oder eines Bürgers beantragten: Je höher das Kostgeld war, das 

eine Gemeinde zu entrichten hatten, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen 

Versorgungsantrag stellten. In Kanton Luzern hatten die Gemeinden bis in die 1920er-Jahre 

ein vergleichsweise kleines Kostgeld zu entrichten. Erst durch die kriselnde Wirtschaft und 

die darauffolgenden kantonalen Sparmassnahmen stieg der Kostenanteil der Gemeinden an. 

Der Anstaltsbetrieb war selten profitabel und die Zwangsarbeitsanstalt „Sedelhof-Seehof“ 

regelmässig auf grosszügige staatliche Zuschüsse angewiesen. Der „Sedelhof-Seehof“ war in 

erster Linie eine Anstalt zur Versorgung der eigenen Bürger. Die ausserkantonalen Einwei-

sungen waren im Vergleich zu anderen Anstalten in der Schweiz vergleichsweise tief, aber 

infolge des hohen Kostgeldes waren sie auch im „Sedelhof-Seehof“ eine willkommene Ne-

beneinnahme. Die Haupteinnahmequelle waren jedoch der hauseigene Landwirtschaftsbetrieb 

und die Kiesrüsterei an der Kleinen Emme. Ein Zwangsarbeiter erarbeitete jährlich das Viel-

fache seiner Verpflegungskosten. Dementsprechend beharrte die Anstaltsverwaltung des „Se-

delhof-Seehofs“ auf arbeitsfähige Insassen und der Regierungsrat hatte die „unzweifelhafte 

Arbeitsfähigkeit“ der Einzuweisenden zu Garantieren. Die administrative Versorgung in Lu-

zern ist als ein Aushandlungsprozess zwischen Regierung und Gemeinden darzustellen. Ge-
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wiss war der Handlungsspielraum der kommunalen Behörden beträchtlich, dennoch reagier-

ten die Kantonsbehörden harsch, wenn das Einweisungsverfahren nicht korrekt angewendet 

wurde. Dazwischen agierten die Statthalterämter im Versorgungsprozess als ein Dienstleister 

für Gemeinden und Kanton. Wie zentral dabei eine funktionierende Bürokratie war, veran-

schaulichte die teilweise schlechte Aktenzirkulation zwischen Gemeinderäten, Amtsstatthal-

tern und dem Regierungsrat. Das detaillierte Luzerner Einweisungsverfahren wies hierbei 

beträchtliche Mängel auf, worunter hauptsächlich die Betroffenen zu leiden hatten. 

Für ihre beiden Fallgeschichten kann Rietmann festhalten, dass die administrativen Versor-

gungsmassnahmen auf hierarchisch-autoritären Machtverhältnissen zwischen den kommuna-

len Fürsorgeorganen und den Betroffenen beruhten. Ihre Auseinandersetzung lässt sich als ein 

Machtspiel charakterisieren, bei dem Kräfte und Ressourcen in höchstem Mass ungleich ver-

teilt waren.
473

 Die administrative Versorgung spielte sich zudem innerhalb eines eingespielten 

institutionellen Gefüges ab, in welches neben den Behörden und der Anstaltsverwaltung eine 

Vielzahl von staatlichen, ehrenamtlichen (Vormünder) und privaten Akteurinnen und Akteu-

ren sowie externen Sachverständigen (Ärzte und später Psychiater) involviert waren.
474

 Sol-

che umfangreichen Fallanalysen zu individuellen Versorgungspraktiken fehlen in meiner Un-

tersuchung. Die Quellenlage zur administrativen Versorgungspraxis des Kantons Luzern auf 

individueller und auf der Ebene der Betroffenen ist gut. Im Staatsarchiv Luzern sind nach 

Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist zahlreiche personenbezogenen Akten zugänglich,
475

 die 

eine ergänzende Untersuchung der administrativen Versorgung erlauben. Hierbei sollte die 

Auswahl nicht willkürlich erfolgen, sondern die vorliegende Untersuchung als Grundlage für 

eine repräsentative Fallauswahl dienen. Anhand solcher Fälle soll aufzeigt werden, wie die 

Bestimmungen zur administrativen Versorgung in die Praxis umgesetzt wurden, von welchen 

Handlungslogiken die Behörden und die weiteren involvierten Personenkreise angeleitet wa-

ren und was eine administrative Versorgung für eine betroffene Person und ihre Angehörigen 

bedeutete.
476

 Was waren die Konsequenzen für die Betroffenen, wenn beispielsweise die Ge-

meinde Flühli 1934 der Wohngemeinde Kriens die Auflösung einer Familie und die eventuel-

le Einweisung des Familienvaters in die kantonale Zwangsarbeitsanstalt vorschlug? Die An-

staltsverwaltung hielt im zweijährlichen Staatsverwaltungsbericht von 1894 bis 1933 fest, wie 

viele von den verheirateten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern Kinder hatten. Eine 
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ad-hoc Analyse zeigt, dass während des Untersuchungszeitraums 4502 Kinder direkt von ei-

ner administrativen Versorgung eines Elternteils betroffen waren. 
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